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Heringe zum Deutschen Kolsnialolatt 1905, Ur. li.

Denkschrift
über

die im südwestafrikanischen Schutzgebiete
tätigen Land- und Minen -Gesellschaften.*

Zur Erörterung steheu in der vorliegenden Denkschrift
die folgenden Gesellschaften:

1. Die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwest¬
afrika.

2. Die Loutli ^ est ^ ü'ivk vompa-u^ I êä.
3. Die Siedelungsgesellschaft für Deutsch-Südwest¬

afrika.
4. Loutli ^ kriê n lörritoriss I M̂.
5. Die Hanseatische Land-, Minen- und Handels¬

gesellschaft.
6. Die Kaoko-Land- und Minengesellschaft.
7. Die Otawi -Minen- und Eisenbahngesellschaft.
8. Die Gibeon-Schürf - und Handelsgesellschaft

m. b. H.

Ihrer rechtlichen Form nach zerfallen diese Gesell¬
schaften in vier Klassen:

1. Der Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwest¬
afrika wurden die Rechte einer juristischen Person
auf Grund des Titels 6 Theil II §§ 25 ff. des
Preußischen Allgemeinen Landrechts durch Aller¬
höchste Kabinettsordre vom 13. April 1885 ver¬
liehen.

2. Die Loutli ^Vest ^.kriea Oomxaiî und die Loutli
^.krioau lerritoriss sind nach englischem Rechte
gegründete Aktiengesellschaften.

3. Die Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwest - ^>/ »̂
afrika, die Hanseatische Land-, Minen- und Handels - / ^
gesellschaft, die Kaoko-Land- und Minengesellschaft l ^ - >V - " -^
wie auch die Otawi-Minen- und Eisenbahngesell¬
schaft sind deutsche Kolonialgesellschaften im
Sinne der §§ 11—13 des Schutzgebietsgesetzes
(R.G.B, 1900 S . 813).

4. Die Gibeou-Schürf- und Handelsgesellschaftwurde
nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen über die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung begründet.

V»>

* Wegen der vvrkvininenden Namen siehe! ,,>ineMane von
Deutsch-Südwestafnka ".
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Bon den genannten Gesellschaften haben die nach¬
stehenden im Wege staatlicher Verleihung Rechte er¬
worben:

1. Die Loutli ^ 68t ^ tries , LiowMn̂ (Bergrechte
und einen Landbesitz von 13 000 ykm).

2. Die Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwest¬
afrika (Landbesitz von 10 000 a> m, nach Abrech¬
nung der wiederabgetretenen 10 000 «Km).

3. Die Loutli ^.triean lerritoriss (Bergrechte und
einen Landbesitz von 10 300 y!5m).

4. Die Hanseatische Land-, Minen- und Handels¬
gesellschaft(Bergrechte).

5. Die Gibeon-Schürf - und Handelsgesellschaft
(Schürfrechte).

An Land ist hiernach an Gesellschaftenregierungs¬
seitig ein Areal von insgesamt 33 300 qkm vergeben
worden. (Gesamtflächeninhalt des Schutzgebiets zirka
831 000 okw.)

Was die übrigen Gesellschaftenanlangt , so leitet die
Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika sowohl
ihre Land- als auch ihre Bergrechte aus den regierungs¬
seitig anerkannten Luederitzschen Erwerbungen her. Ihr
sind im Konzessionswege keinerlei Rechte zugewiesen worden.
So besteht auch hinsichtlich dieser Gesellschaft keine Kon¬
zessionsurkunde. Das gleiche ist der Fall in Ansehung
der Kaoko-Land- und Minengesellschaft und der Otawi-
Minen- und Eisenbahngesellschaft. Ihre Rechte hat erstere
von der Deutschen Kolonialgesellschaftfür Süd Westafrika,
letztere von der Loutli ^Vsst Xtriea (üompAn̂ auf Grund
besonderer Abmachungen erworben.

Der Landbesitz der Deutschen Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika mag auf 133 250 <zkm, derjenige der
Kaoko-Land- und Minengesellschaft auf 99 900 ykm ge¬
schätzt werden. Von diesem Areal kann der Küstenstreifen,
der seiner Ausdehnung nach Wohl über die Hälfte des
Besitzes ausmachen dürfte, wegen seiner Lage im Wüsten¬
gebiete, für wirtschaftlicheZwecke nur in geringem Um¬
fange in Betracht kommen.

Hiernach besitzen die Gesellschaften insgesamt 32
des Flächeninhalts des Schutzgebiets. Dieser Anteil sinkt
jedoch auf 20 "/o, wenn man von dem wirtschaftlich un¬
benutzbaren Teil des Gesellschaftsbesitzesabsieht. Durch
staatliche Verleihung sind lediglich 4 "/g des Gesamt¬
flächeninhalts der Kolonie in den Besitz der Gesellschaften
gelangt.

Steuerprivilegien sind der L01M 'West, ^ .trioa, Ooin-
xanz?, der Siedlungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika
und der HanseatischenLand-, Minen- und Handelsgesell¬
schaft verliehen worden. Die Ländereien dieser Gesell¬
schaften sind, so lange sie unbenutzt im Gesellschaftsbesitz
verbleiben sowie für einen Zeitraum von fünf Jahren,
nachdem sie verkauft oder in Benutzung genommen sind,
von allen Abgaben und Steuern befreit. Die gleiche
Vergünstigung genießt der Landbesitz der Otawi -Minen-
und Eisenbahngesellschaftauf Grund ihrer Abmachungen
mit der Loutli "Msst ^.triea. Oomva-n^. Daneben ist der
Zoutd. ^Vsst, ^.ü-ioa. Oomvan̂ und der Hanseatischen
Land-, Minen- und Handelsgesellschaft für einen Zeitraum
von 20 Jahren von Erteilung der Konzession ab auch
für ihre bergbaulichen Betriebe Abgaben- und Steuer¬
freiheit zugestanden worden. Die Otawi -Minen- und
Eisenbahngesellschaftnimmt an dieser der Loutd ^Vsst
^triea Ooinxan̂ gewährten Vergünstigung teil. Die er¬
wähnte Abgabenfreiheit auf bergbaulichemGebiete wurde
den Gesellschaften im Hinblick auf die an die Regierung
zu zahlenden Förderungsnbgaben zugebilligt.



In der nachstehenden Tabelle wird versucht, ein über¬
sichtliches Bild über die finanziellen Verhältnisse der Ge¬
sellschaften zu geben. Die darin enthaltenen Zahlen be¬
ruhen auf Geschäftsberichten und Bilanzen wie auf amt¬
lich eingezogenen Äußerungen der Gesellschaften:

Namen

der

Gesellschaften

Grundkapital Bisher zu Gesell¬
schaftszwecken

auf das Schutz¬
gebiet verwendete

Barmittel

^

Bisherige
bilanzmäßige

Verluste

^6

Bisher
gezahlte

Dividenden
oder sonstige

Gewinn-
Zahlungen

insgesamt

^

davon bar
eingezahlt

^

1. Deutsche Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika .........

2. Lout .1iV̂est ^ tries , <üomva .ii^ . .
3. Siedlungsgesellschaft für Deutsch-

Südwestafrika ........
4 . Loutd ^ trioan I ^ rritoriss . .
5 . Hanseatische Land -, Minen - und

Handelsgesellschaft......
6. Kaoko -Land - und Minengesellschaft .
7. Otawi -Minenund Eisenbahngesellschaft
8 . Gibeon -Schürf -und Handelsgesellschaft

2 000 000
40000000

300 000
10 000 000

2 640 000
10 000 000
20 000 000

1022 100

1300000
8 493 960

163 500
2 465 800

380000
800 000

20 000 000
1022 100

1 907 895
2 854 920

560 000
2 086 480

286 000
421 458

8 354 116
49 851

338 167
1 256 900

260000
1500000

430 000
270 782

0
0

0
0

0
0
0
0

insgesamt . . . 85 962100 34 625 360 16 520 720
4055 849^

0

Der Bahnbau der Otawi -Minen- und Eisenbahngesell¬
schaft wird nach den bisherigen Berechnungen einen Ge¬
samtkostenaufwand von rund 15 Millionen Mark ver¬
ursachen. Bis jetzt sind von ihr auf den Bahnbau
6 777 847 L̂. verwendet. Dieser Betrag zuzüglich der
1 576 269 betragenden Kosten für die bergmännischen
Untersuchungsarbeiten im Otawi -Gebiet ergibt die in vor¬
stehender Tabelle aufgeführte Summe von 8 354 116 ^
Erhöht man diesen Betrag um den noch verfügbaren
Rest der sich aus 15 000 000 -F . belaufenden Bau¬
kosten, welcher mit 8 222 153 ^5. zu beziffern ist, so
würde dies eine bare Gesamtauswendung seitens sämt¬
licher Gesellschaften in Höhe von 24 742 873 ^ 5. er¬
geben. Demgegenüber kann die Feststellung von Interesse
sein, daß das Reich vom Jahre 1885—1903 (einschließlich)
auf das südwestafrikanische Schutzgebiet einen Gesamtzuschuß
von rund 65 000 000 ^ . geleistet hat . Dieser Zuschuß
schließt insbesondere auch die Aufwendungen für sämtliche
im genannten Zeitraum gegen die Eingeborenen ausge¬
führte kriegerische Expeditionen in sich.

i. Deutsche KolonialgeseiWst für Iiiwestchika.
Im Jahre 1884 waren die ausgedehnten Landstriche,

welche der Bremer Kaufmann F . A. E. Luederitz an der
Südwestküste von Afrika erworben hatte, unter den Schutz
des Deutschen Reiches gestellt worden.*) Hiermit im
Zusammenhange stand es , daß im Jahre 1885, als
Luederitz bereits den größten Teil seines erheblichen Ver¬
mögens seinem Kolouisationswerk geopfert hatte und sich
nach Unterstützung in der Heimat umsah, eine Anzahl
patriotisch gesinnter Deutscher sich unter dem Einflüsse
des Fürsten Bismarck zur Übernahme der Luederitz'schen

^) ck. Die dem Reichstage unter dem 11. Dezember 1884 vor¬
gelegte Sammlung von Aktenstücken betreffend die Unterstellung des
Gebiets von Angra Peqnenci unter den Schutz Seiner Majestät des
Kaisers.



Erwerbungen bereit erklärte . Mit der Absicht eine
Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika zu be¬
gründen , kauften die letztereu durch Vertrag vom 3. Zlpril
1885 zum Preise von 500 000 ^ . die sämtlichen Lände-
reien und Grundrechte , welche Luederitz iu Deutsch-
Südwestafrika erworben hatte oder durch die damals
ausgesendeten und noch in Tätigkeit begriffenen Expedittonen
zu erwerben bedacht war . Von dem Kaufpreise sollten
300 000 ^ . in bar und 200 000 ^ . durch Überweisung
von Anteilen an der zu grüudeuden Gesellschaft beglichen
werden . Voraussetzung für das abgeschlossene Rechts¬
geschäft war , daß Luederitz bis zur vollständigen
Organisation der Gesellschaftsverwaltung die Geschäfte
für Afrika in Vollmacht der Käufer unter Beachtung
der von diesen gegebenen Instruktionen weiterführen
uud die zu bildende Gesellschaft Korporationsrechte er¬
halten würde . Letzteres geschah durch Allerhöchste
Kabinettsorder vom 13 . April 1885 , wonach der Deutscheu
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika die Rechte einer
juristischen Person im Sinne des Titels 6 Teil II § 25 ff.
des Preußischen Allgemeinen Landrechts beigelegt wurden.
Diese Gesellschaftsform wurde gewählt , weil . sie die
Möglichkeit gewährte , die Mitgliedschaft und damit zu¬
gleich das Stimmrecht von persönlichen Eigenschaften,
insbesondere auch von der Reichsangehörigkeit , abhängig
zu machen , und außerdem eine staatliche Aufsicht zuließ.

Der Land - und Minenbesitz der Deutschen
Kolonialgesellschaft für ^ üdwestafrika stützt sich einmal
auf die Luederitzschen Erwerbungen , zum audern auf
später selbständig abgeschlossene Verträge . Es handelt
sich hierbei um folgende Abmachungen:

1. Verträge mit dem Kapitän Joseph Fredricks
von Bethanien.

a) Durch Vereinbarung vom 1. Mai 1883 verkaufte
der genannte Kapitän an Lnederitz die Bucht von Angra
Peqnena uud das angrenzende Land in der Ausdehnung
von fünf Meilen für den Betrag von 100 Z und 200 Ge¬
wehre.

v) Unter denselben Parteien wurde am 25 . August
1883 ein weiterer Vertrag abgeschlossen, wonach die Küste
von der Mündung des Orange -Flusses bis zum 26 ° süd¬
licher Breite und das angrenzende Land bis zu zwanzig
Meilen landeinwärts gegen 60 Gewehre und 500 Z ab¬
getreten wird.

o) In Artikel 6 des Schutz - uud Freundschafts¬
vertrages zwischen dem Deutscheu Reiche uud dem Kapitän
Joseph Fredricks von : 28 . Oktober 1884 verleiht letzterer
Luederitz oder einer von diesem zu bildenden Gesellschaft
für den übrigen unter a und d nicht benannten Teil
seines Gebiets das ausschließliche Recht Wege , Eisen¬
bahnen und Telegraphen zu baueu und zu verwalten,
Minen zu graben und auszubeuten und überhaupt alle
öffentlichen Arbeiten auszuführen gegen die jährliche Ent¬
richtung einer Summe von 60 -8. Über Meinungs¬
verschiedenheiten bei - Ausübung dieses Rechts soll
nach Art . 8 des erwähnten Schutz - und Freundschafts¬
vertrages die Entscheidung der deutschen Regierung zu¬
zustehen.

2 . Vertrag mit Piet Haibib , deut Kapitäu der
Topnaars.

Durch Bertrag vom 19. August 1884 verkaufte der
geucmnte Kapitäu an Luederitz sein Gebiet vom 26 ° bis
22 ° südlicher Breite zwanzig Meilen von jedem Punkte
der Küste entfernt für die Summe von 20 ^ . Die
Privatrechte der Eingeborenen sollten hierdurch jedoch
nicht berührt werdeu.
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3. Vertrag mit dem Kapitän Jan Jonter
Afrikaner . '")

Durch Vertrag vom 16. Mai 1885 zwischen dem
Kapitän und dem Agenten Koch, als Vertreter des Kauf¬
manns F . A. E. Luederitz, verkaufte ersterer an letzteren
sein Stammesgebiet mit Ausnahme seiner und seines
Volkes Privatrechte für die Summe von 100 ^ . Von
allen Bergwerken, welche in dem erwähnten Gebiete be¬
trieben werden sollten, ist an den Kapitän eine Abgabe
von 5 monatlich zu entrichten.

4. Vertrag mit dem Kapitän Cornelius Zwartbooi,
betreffend die Erwerbung des sogenannten

Kaoko -Feldes.
Durch Vertrag vom 19. Juni 1885 verkaufte der

genauute Kapitän an Luederitz sein Gebiet mit Ausnahme
seiner und seines Volkes Privatrechte für die Summe vou
100 L̂. Von allen Bergwerken, welche daselbst betrieben
werden sollten, wurde eine Mgabe an den Kapitän von
monatlich 5 -K vereinbart.

Durch Urkunde vom 4. Juli 1885 trat der Kapitäu
Jau Uichimab, der gleichfalls Landrechte im Kaoko-Felde
für sich in Anspruch nahm, gegen Entrichtung einer Summe
von 50 -L dem vorerwähnten Vertrage mit Cornelius
Zwartbooi bei. Ausgenommen von dem verkauften Ge¬
biete wurde der Platz Zesfontein und das dazu gehörige
Weideland, welche dem Stamme des Jan Uichimab ver¬
blieben. Außerdem sind dem genannten Kapitän für
jedes iu seinem Gebiete in Betrieb genommene Bergwerk
5 monatlich zu zahlen.

5. Vertrag mit dem Bastardknpitäu Hermanus
van Wyk.

Unter dem 11. Oktober 1884 schloß Dr . Höpfner mit
dem vorgenannten Kapitän einen Vertrag ab , durch
welchen die Rehobother Bastards ihm das erste Recht
zuerkannten in ihrem Gebiete Minen zu erwerben. Der
Vertrag war im Namen von Luederitz geschlossen worden
und hatte eine Landabtretung nicht vorgesehen. Die auf
Grund dieses Vertrages von der Deutschen Kolonial¬
gesellschaft für Südwestafrika beanspruchten Minenrechte
wurden von dem L. von Lilienthalschen Syndikat be¬
stritten. Letzteres gründete seine Ansprüche auf eine dem
Ingenieur Fleck im Jahre 1889 von dem Bastardkapitän
verliehene Konzession. Dieser Streit fand in der Grün¬
dung der Hanseatischeu Land-Minen- und Handelsgesell¬
schaft, welche an besonderer Stelle behandelt wird, seine
Erledigung.

6. Vertrag mit dem Hererokapitän Maharero.
Durch Vereinbarung vom 24. Oktober 1885 hat der

genannte Kapitän der Deutschen Kolonialgesellschaft für
Süd Westafrika, als deren Vertreter Luederitz auftrat , das
alleinige Recht verlieheu, in dem damals noch nicht ver¬
gebenen Teile des Hererolandes nach Erz zu suchen und
Minen zu bearbeiten. Er behielt sich dabei das Recht
vor, daß die sich vorfindenden Minen in diesem söwie in
den anderen Teilen seines Gebiets von ihm und dem
Vertreter des Deutschen Reichs nach den deutschen Berg¬
gesetzen behandelt werden. Zur Beseitigung von Zweifeln
über die Fortdauer der Gültigkeit früherer erteilter
Minenkonzessionenerklärte Maharero unter dem 14. Sep¬
tember 1887 alle Konzessionen, welche mit den der
Deutschen Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika erteilten

*) Seit dem Jahre 1889 gibt es keinen Jan Jonker - Stamm
mehr . DaS Stammcsgebiet lag zwischen Swakop - und Kuisib-Fluß
nnd umfaßte auch das Gebiet von Windhnk.
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oder auf sie übergegangenen in Widerspruch stehen, für
nichtig . Er nahm hierbei jedoch die Ebony - und Otawi-
mine , welche für eine gewisse Zeitdauer dem Händler
Robert Lewis verliehen worden waren , ausdrücklich aus
und überließ erneut die gesetzliche Regelung des gesamten
Minenwesens in seinem Gebiete der deutschen Regierung.

Von den bor Abschluß des Vertrages vom 24 . Oktober
1885 bereits vergebenen Bergrechten wurden diejenigen
der Händler Kleinschmidt und Schmerenbeck von der
Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika nachträg¬
lich erworben.

Durch Bertrag vom 20 . Oktober 1885 hatte ersterer
für Rechnung und im Namen des Herrn L. v. Lilienthal
von Maharero das alleinige Recht erworben , in dem
Gebiete zwischen dem Swakop - und Omaruru -Flusse nach
Minen zu suchen und solche zu bearbeiten . Die Be¬
dingungen , unter welchen die Bearbeitung stattfinden solle,
sowie die Festsetzung der Ostgrenze des Konzessionsgebietes
blieben späterer Abmachung vorbehalten . Diese hat unter
dem 13 . Mai 1886 stattgefunden . Bezüglich der Leistungen
des Kleiuschmidt uud seiner Rechtsnachfolger wurde darin
folgendes vereinbart:

n.) Sobald in dem Konzessionsgebiete die Arbeiten
zum Zwecke der Ausbeutung von Mineralien
oder edlen Steinen begonnen hat , ist Kleinschmidt
oder dessen Rechtsnachfolger verpflichtet , dem
Kapitän Maharero oder dessen Nachfolgern die
Summe von 100 Z einmal zu zahlen und außer¬
dem alljährlich eine Abgabe von 200 am Ende
jedes Arbeitsjahres zu entrichten.
Die bezeichnete Jahresabgabe beginnt am Ende
des zweiten vollen Arbeitsjahres und währt so¬
lange , bis die betreffende Gesellschaft ihre Aus¬
beute und Arbeiten einstellt . Nimmt die Gesell¬
schaft oder deren Rechtsnachfolger ihre Arbeiten
später wieder auf , so ist die Jahresabgabe von
Ablauf des ersten vollen Arbeitsjahres an aufs
neue zu entrichten.

e) Werden von Kleinschmidt oder dessen Rechts¬
nachfolger mehrere getrennte Gesellschaften zum
Zweck des Grabens auf Mineralien oder edle
Steine konzessioniert , so sind für dieselben die
gleichen Abgaben , wie unter a. und d bemerkt,
zu entrichten und gelten auch alle sonstigen vor¬
genannten Bestimmungen.

ä) Die bezeichneten Zahlungen sind auf Wunsch des
Kapitäns entweder in bar oder in Naturalien zu
entrichten . Die Verabreichung von Spirituoseu
ist ausgeschlossen.

Durch Vertrag vom 17. November 1886 wurden die
Rechte und Pflichten des Herrn v . Lilienthal aus den
Abmachungen Kleinschmidts mit Maharero auf die Deutsche
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika übertragen . Durch
denselben Vertrag ging die Konzession des Händlers
Schmerenbeck , welche von L. v. Lilienthal gleichfalls er¬
worben worden war , auf die genannte Gesellschaft über.
Die unter dem 24 . Oktober 1885 erteilte Konzession
Schmerenbeck , welche durch einen zwischen diesem und
Maharero abgeschlossenen Vertrag vom 4. Februar 1887
eine ähnliche Ergänzung erhielt , wie die vorerwähnte
Kleinschmidtsche Konzession, räumte ihm auf ewige Zeiten
das Recht ein, in demjenigen Teile des Hererolandes,
welches nördlich und nordöstlich vom Omaruru -Flusse liegt,
allein und ausschließlich auf Mineralien und edle Steine
aller Art zu graben und Bergbauunternehmungen ein¬
zurichten . Dabei wurden dieselben Gegenleistungen vor¬
gesehen wie in dein Kleinschmidtschen Vertrage.
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7. Vertrag mit der Diskonto - Gesellschaft in
Berlin.

Der Kaufmann Friedrich Albert Hasenclever in Düssel¬
dorf hatte in den Gebieten der Topnaar -, Zwartbooi - und
Jan Jonker-Hottentotten nachstehende, in den Jahren 1882
und 1883 erteilte Berechtigungen erworben:

^ . In dem Gebiete des Kapitäns Piet Haibib der
Topnaars:
A) die volle und alleinige Generalminenkonzession

für dessen Gebiet gegen eine Abgabe von 10 sli
pro Tonne an ihn und seine Nachfolger auf
31 Jahre vom 19. August 1882 an-

o) das alleinige Recht Bergbau zu treiben innerhalb
eines Umkreises von einer englischen Meile Radius
um den Nadap -Hügel (sog. Hope Mine) gegen
eine Abgabe von 10 sn per Tonne Erz an Piet
Haibib und dessen Rechtsnachfolger. Die Ver¬
leihung erlischt, weun nicht mindestens 50 Tonnen
Erz innerhalb einer Periode von je drei aufein¬
ander folgenden Jahren gefördert werden. Sonst
gilt sie 31 Jahre vom 5. September 1882 ab-

e) Eigentum an 16 englischen Quadratmeilen um
die Hope Mine nebst Bergwerksgerechtsamengegen
eine Abgabe von 30 innerhalb sechs Kalender¬
monaten und 120 -8 jährlich in monatlichen Raten
an Piet Haibib und seine Nachfolger vom Beginn
des Bergbaues ab (Vertrag vom 12. Februar
1883) -

cl) Recht zum Ankauf jeder Stelle innerhalb des
Topnaar -Gebiets, auf welcher von Hasenclever
oder dessen Rechtsnachfolger Erze gefunden
werden, unter den snd o angeführten Bedin¬
gungen auf 30 Jahre vom 12. Februar 1383 ab-

e) Eigentum an 16 englischen Quadratmeilen um
die Naramas -Mine gegen Zahlung von 30
innerhalb sechs Monaten und 120 jährlich in
Monatsraten vom Beginn des Bergbaues an
gerechnet-

k) Eigentum au 16 englischen Quadratmeilen um
die Umib-Nickelmine unter denselben Bedin¬
gungen, wie unter s angegeben.

L. In dem Gebiete des Kapitäns Abraham Zwartbooi
der Zwartbooi -Hottentotten

das alleinige und unbeschränkteRecht, in dessen
Gebiete alle Arten von Mineralien zu graben
und nach der See zu transportieren unter der
Bedingung, daß für jede 25 englische Quadrat¬
meilen, in welchen Minen bearbeitet werden,
10 Z monatlich zu zahlen sind (Vertrag vom
17. Dezember 1883).

0 . In den: Gebiete des Kapitäns Jan Jonker Afrikaner
die alleinigen und unbeschränkten Minen¬
rechte in dessen Gebiet gegen Zahlung von 120 ^
jährlich für je 25 englische Quadratmeilen , in
denen Bergbau betrieben wird. (Vertrag vom
15. August 1883.) Ferner das Recht, innerhalb
30 Jahren vom 31. Dezember 1883 ab 16 eng¬
lische Ouadratmeilen um jeden Minenplatz gegen
Zahlung von 30 ^ binnen sechs Monaten vom
Beginne des Minenbetriebes und einer Abgabe
von 120 ^ jährlich in monatlichen Raten während
der Dauer des Minenbetriebes zu erwerben, sowie
endlich das Eigentum an 16 englischen Ouadrat¬
meilen um den Platz Kapouvb, südöstlich von.
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Walfischbay gegen 30 F zahlbar binnen sechs
Monaten voin Tage der Verleihung an und
120 Z jährlich in monatlichen Raten zahlbar von:
Inge des bori-i M<?-Bergbetriebs in dem verkauften
Gebiete.

Die vorstehenden nnter ^ , L und erwähnten Be¬
rechtigungen wurden durch Bertrag vom 17. Juni 1884
von der Diskontogesellschoft in Berlin erworben, welche
sie ihrerseits unter dem 4. August 1885 zum Selbstkosten-
Preis (213 382 ^ .) der Deutschen Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika überließ.

Als Rechtsuachfolgeriu von Luederitz ist letztgenannte
Gesellschaft außerdem Eigentümerin der sämtlichen zwischen
24° 40 und 28° s. Br . der Küste des südwestafrikanischen
Schutzgebiets vorgelagerten Inseln und Felsenriffe mit
Ausnahme von zwölf durch IlSttsrs latent vom 27. Fe¬
bruar 1867 unter britische Oberhoheit gestellten Inseln,
nämlich Jchaboe-, Hollamsbird -, Mercury -, Long-, Seal -,
Peuguin -, Halifax-, Possession-, Albatroß -, Pomona -,
Pluinpudding - und Roastbeef- (Sinclair ) Island . Hin¬
sichtlich der unter deutscher Hoheit stehende», ins Ge¬
sellschaftsgebietder Deutschen Kolonialgesellschaftfallenden
Inseln wurde iu der zwischen der britischen und deutschen
Regierung getroffenen Vereinbarung vom 15. Juli 1886
bestimmt, daß die Benutzung derselben denjenigen Personen
zu überlassen sei, welchen das Recht der Ausbeutung
(Guano , Robbenschlag) der zwölf britischen Inseln zusteht.
Mit Rücksicht darauf , daß dieses Recht von der Regierung
der Kapkolonie ausgeübt wird, wurde zwischen dieser und
der Deutschen Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika unter
dem 17. November 1897 ein Vertrag abgeschlossen, wonach
der Kapregierung vom 1. Januar 1898 ab auf zehn
Jahre die im Besitze der Kolonialgesellschaft befindlichen
Inseln gegen einen jährlichen Pachtzins von 250 Z ver¬
pachtet wurden . Der Pächterin wurde hierbei das Recht
eingeräumt, nach Ablauf der zehnjährigen Pachtzeit den
Vertrag nnter gleichen Bedingungen anf fünf Jahre zu
erneuern. Die Vereinbarung wurde seitens der Kaiser¬
lichen Regierung mit der Maßgabe genehmigt, daß die
Regierung der Kapkolonie eine Summe von jährlich
50 als Zollaversum für die aus den verpachteten Inseln
ausgeführten zollpflichtigen Gegenstände während derDauer
des Pachtvertrages zählt und im Falle der Übertragung
desselben für die rechtzeitige Zahlung des Pachtgeldes
und Zollaversums solidarisch haftbar bleibt.

Die Luederitzscheu Erwerbungen sind dadurch, daß
sie unter den Schutz des Reiches gestellt wurden,
regierungsseitig als gültig anerkannt worden. Eine gleiche
Anerkennung kann hinsichtlich der durch Vertrag mit der
Diskontogesellschaft erworbenen Rechte aus dem Umstände
geschlossen werden, daß diese Erwerbung die nach dem
Preußischen Landrechte (§ 83 II . 6) erforderliche Ge¬
nehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde gefunden hat.
Die Rechtsgültigkeit der von der Deutschen Kolonial¬
gesellschaft für Südwestafrika in Anspruch genommenen
Bergwerksgerechtsame in den Gebieten von Bethanien,
Hoachanas und Rehoboth, sowie im Topnaar -, Jan Jonker-,
Herero- und Zwartbooi -Gebiet wurde im Aufgebots¬
verfahren durch Urteile der Kaiserlichen Bergbehörde in
Windhoek vom 1. September 1897 und 24. Januar 1899
erneut ausgesprochen. Bei all diesen Fällen handelte es
sich jedoch lediglich um die rechtliche Gültigkeit der Er¬
werbungsverträge , während die Bestimmung der räumlichen
Grenzen besonderen Verhandlungen zwischen dem Kaiser¬
lichen Gouvernement und der Gesellschaft vorbehalten
worden sind. Diese Verhandlungen haben stattgefunden,
so daß zurzeit die räumliche Abgrenzung der Gesellschafts¬
rechte erfolgt ist.



Durch die Perordnung vom 2-'>. Stürz 1888 (Reichs-
Gesetzblatt S . 115 ) wurde der Deutschen Kolonialgesell¬
schaft für Südwestafrika das Bergregal auf alle für den
Bergbau in Betracht kommenden Mineralien eingeräumt.
Dieses Regal beschränkte sich nicht auf diejenigen Ge¬
biete , in welchen die Gesellschaft Grundeigentums - oder
Bergwerksrechte zustanden , sondern war für den ganzen
Umfang des damaligen Schutzgebiets erteilt . Es stellte
jedoch nicht ein ausschließliches Recht auf Aufsuchung und
Gewinnung von gewissen Mineralien dar , wie ein solches in
früheren Zeiten dem Landesherrn zustand . Der Inhalt
dieses Regals bestand vielmehr darin , daß die Gesellschaft die
sogenannte Bergbauhoheit unter Aufsicht des Reiches
ausüben und gewisse fiskalische Einkünfte aus dem Berg¬
bau beziehen sollte . Im übrigen war der Bergbau frei¬
gegeben . Jedoch hatte die Gesellschaft ein Borrecht auf
die Verleihung von Feldern . Da ihr in Gemäßheit des
§ 42 der genannten Verordnung die Verwaltung des
Bergwesens zufiel , errichtete sie eine Bergbehörde mit
dem Sitze in Otjimbingwe . Mit den Geschäften derselben
wurden vier aus der Heimat entsandte Bergbeamte be¬
traut . Hand in Hand hiermit ging zum Schutz der berg¬
baulichen Tätigkeit die Errichtung einer Schutztruppe
durch die Gesellschaft , welche nach dem vom Reichskanzler
genehmigten Organisationsplan unter dem Oberbefehl des
Reichskommissars stehen und aus zwei heimischen Offizieren,
fünf heimischen Unteroffizieren und zwanzig Eingeborenen
zusammengesetzt sein sollte .*)

Die damals im Schutzgebiet herrschenden Zustände,
insbesondere die feindliche Haltung der Herero und die
fortwährenden Kämpfe zwischen den letzteren und dein
Witboistamme machten ein unmittelbares Eingreife :: der
Regierung sehr bald nötig . Bereits durch den Haushalts-
Etat 1889/90 waren Mittel zur Errichtung einer Polizei¬
truppe für Deutsch -Südwestafrika auf Reichskosteu bereit
gestellt worden . Auch die Bergverwaltung ging nach
etwas über Jahresfrist auf Grund der Kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 15 . August 1889 , betreffend das Bergwesen
im südwestafrikanischen Schutzgebiete (Reichs -Gesetzblatt
S . 179 ) in die Hand der Regierung über . Die Rechte
und Pflichten der Gesellschaft aus dem Bergregal wurden
damit beseitigt . Dagegen bestimmt § 55 der Verordnung
vom 15 . August 1889 , daß dieselbe keine Anwendung
finde auf diejenigen Teile des Schutzgebiets , an welchen
die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika vor
Erlaß der Verordnung vom 25 . März 1888 das Eigen¬
tum erworben hat . In diesen Gebietsteilen steht es
der genannten Gesellschaft nach der erwähnten Gesetz¬
bestimmung frei , nach ihrem Ermessen Bergbau selbst zu
betreiben oder durch andere betreiben zu lassen und die
Bedingungen festzusetzen, unter welchen letzteres geschehen
soll . Von dem Bergbau innerhalb der erwähnten Gebiete
sind weder Gebühren noch Abgaben an die Bergbehörde
zu entrichten . Dagegen ist nach § 54 a . a . O . für die
Berg Werksgerechtsame , welche die Gesellschaft vor
dem Erlaß der Verfügung des stellvertretenden Kaiser¬
lichen Kommissars für das südwestafrikanische Schutzgebiet
vom 19 . April 1886 **) oder unter Anerkennung der Re-

Für die Bergbehörde und die Schutztruppe hat die Deutsche
Kolonialgesellschaft insgesamt 234 921. ^ aufgewendet.

Verfügung , betreffend die Verleihung vou Minenkonzessionen
dnrch die Häuptlinge des Schutzgebiets vom 19. April 1886:

Auf Grund der mit den Häuptlingen des südwest¬
afrikanischen Schutzgebiets abgeschlossenen Verträge erläßt
der unterzeichnete stellvertretende Reichskommissar für das
südwestafrikanische Schutzgebiet folgende Verfügung:

Da nur Weiße, d. h. Angehörige eines zivilisierten
Staates bei der Regelung der Minenkonzessionen in dem
südwestafrikanischen Schutzgebiet beteiligt sind, nnd da ein

3



10

gierung in der Zeit vom 19 . April 1886 bis zur Be¬
kanntmachung der Verordnung vom 25 . März 1888 rechts¬
gültig erworben hat , an die Bergbehörde eine nach dem
Werte der jährlichen Förderung zu bemessenden Abgabe
zu entrichten . Die Höhe derselben wird durch die
Bergbehörde fetzgesetzt, darf jedoch 2Vz o/<> des Wertes
der jährlichen Förderung nicht übersteigen.

Als Gegenleistung für die Abtretung des Bergregals
und insbesondere für die Aufgabe der der Gesellschaft
nach der Bergverordnung vom 25 . März 1888 (Reichs-
Gesetzblatt S . 115 ) zugebilligten Borrechtsfelder (§ 28)
sowie in Ansehung der auch im öffentlichen Interesse ge¬
machten Aufwendungen für die Berg Verwaltung und
Polizeitruppe ist der Deutschen Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika im § 48 der Bergverordnung vom 15 .August
1889 (Reichs -Gesetzblatt S . 179 ) zugestanden worden,
daß der Überschuß der Einnahmen aus der Bergverwal¬
tung über die Verwaltungsausgaben zur Hälfte an sie
behufs Verwendung im Interesse des Schutzgebiets ab¬
geführt wird.

Die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika
hat ihre Bergwerksgerechtsame dem allgemeinen Wett¬
bewerbe dadurch zugänglich gemacht , daß sie ihre Ver¬
tretung in Südwestafrika ermächtigte , sowohl die Erlaubnis
zum Schürfen als auch für den Fall der Entdeckung er¬
giebiger Fundstellen das Recht zum Abbau derselben
unter gewissen Bedingungen *) an jeden Bewerber zu
verleihen.

Mit Rücksicht auf den erheblichen Umfang der Minen-
und Landrechte , deren ersprießliche Ausbeutung die Kräfte
einer Gesellschaft übersteigt , war die Deutsche Kolonial¬
gesellschaft für Süd Westafrika von Anfang an darauf be¬
dacht , der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Gebiets durch
Gewährung von Unterberechtigungen zu dienen . Diese
Bestrebung führte in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit
zur Bildung des ^ .ustratian ? rosvsetill ^ L^väiea ŝ, des
Süd Westafrikanischen Gold -Syndikats und der Deutsch-
Afrikanischen Minengesellschaft , welche sich die Erforschung
des Landes auf Gold und Edelsteine angelegen sein ließen.
Auch eine Gesellschaft zur Nutzbarmachung des Fisch-
reichtums der Küste mit dem Sitze in Sandwichhafen
wurde gegründet . Diese Unternehmungen hatten jedoch
nicht den gewünschten Erfolg und mußten sich nach kurzem
Bestehen auflösen.

Im März 1889 wurden der Kolonialgesellschaft von
einem in England wohnenden holländischen Unternehmer
Anerbietungen wegen Erwerbs ihrer Besitzungen im süd-
westafrikanischen Schutzgebiete gemacht . Die Verhand¬
lungen führten zu einem am 13 . September 1889

öffentliches Interesse vorliegt , daß eine sachkundige Berg¬
behörde diese Regelung in die Hand nimmt , so verfüge
ich hiermit , daß von heute ab die Häuptlinge in dem
diesseitigen Schutzgebiet nur mit Zustimmung der Berg¬
behörde Konzessionen verleihen oder die etwa schon vor¬
handenen modifizieren können.

Verleihung von Konzessionen oder Modifizierung von
etwa schon bestehenden sind ohn ? Mitwirkung der Berg¬
behörde nichtig . Als Bergbehörde fungiert vorläufig der
Kaiserliche Reichskommissar in dem diesseitigen Schutz¬
gebiet.

Walfischbay , den 19. April 1886.

Der stellvertretende Reichskommissar für das
südwestafrikanische Schutzgebiet.

gez. Nels.

vti'. „Deutsches Kolonialblatt " vom 1. September 1898
S . 543, wo die Bedingungen mitgeteilt sind.
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abgeschlossenen Vertrage , wonach gegen Zahlung von
^Millionen Mark

1. das Gesellschaftsgebiet nördlich vom 26 " südlicher
Breite,

2. die Bergwerksgerechtsame im Hererolande und in
den Gebieten der Kapitäne Piet Haibib , Jan
Jonker und Cornelius Zwartbooi

abgetreten werden sollten . Das Grundkapital der zu
bildenden englischen Gesellschaft war auf 6 Millionen
Mark festgesetzt worden . Diesem Vertrage wurde die
nach dem Preußischen Landrechte (§ 83 II Tit . 6) er¬
forderliche Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde
versagt . Einem gleichen Schicksal begegnete der Versuch
eines deutsch-englischen Syndikats , die vorerwähnten Ge¬
sellschaftsrechte unter stärkerer Beteiligung deutscher Firmen
und größerer Wahrung der deutschen Interessen zu er¬
werben.

Im Juli 1890 machte ein Hamburger Konsortium
der Deutschen Kolonialgesellschaft ähnliche Anerbietungen,
wie das holländisch -englische Syndikat . Es war zwar der
Ansicht, daß zur wirtschaftlichen Erschließung des Süd¬
westafrikanischen Schutzgebiets in absehbarer Zeit das er¬
forderliche Kapital nur zum geringen Teil in Deutschland
aufgebracht werden könne, wollte aber den Versuch machen
eine deutsche Kolonialgesellschaft mit dem Sitze in Ham¬
burg zu gründen und die Statuten dieser Gesellschaft so
zu gestalten , daß die Beschaffung englischen Kapitals er¬
leichtert werde . Am 14 . Februar 1891 wurde ein Ver¬
trag abgeschlossen, wonach sämtliche nördlich des 26o
südlicher Breite gelegenen Besitzungen und Rechte der
Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika an das
genannte Konsortium verkauft wurden . Dieser Vertrag
ist unter dem 18 . Februar 1891 vom Reichskanzler ge¬
nehmigt worden , nachdem gewisse Vereinbarungen mit der
Regierung über die Verwendung eines Teils der Kauf¬
summe zum öffentlichen Nutzen des Schutzgebiets getroffen
worden waren . Der Kaufpreis betrug 3 Millionen Mark.
Das Grundkapital der zu bildenden Gesellschaft sollte sich
auf 12 Millionen Mark in Anteilen von 200 L̂. belaufen.
Ein freies Betriebskapital von mindestens 5 Millionen
Mark wurde gefordert . Die Konstituierung der Gesell¬
schaft sollte erfolgt sein, sobald der Aufsichtsbehörde nach¬
gewiesen war , daß 10 Millionen Mark gezeichnet und
eine Million Mark eingezahlt seien. Sofern die Gesell¬
schaft nicht spätestens am 18. Februar 1892 konstituiert
war , galt der Vertrag als nicht geschlossen. Zwei Ein¬
zahlungen von je 100 000 -F ., die im Laufe des ersten
Jahres an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika zu leisten waren , galten für diesen Fall als
der letztgenannten Gesellschaft verfallen . Auch dieses
Unternehmen kam nicht zu stände . Dem Konsortium ge¬
lang es nicht bis zur vorgesehenen Frist den Nach¬
weis zu erbringen , daß das vereinbarte Kapital aufge¬
bracht sei.

Ebenso führte ein Abkommen mit dem Ingenieur
Scheidweiler vom 5./6 . Oktober 1892 , in welchem diesem
bergbauliche Rechte in den sogenannten Khoousbergen *)
und in dem Gebiete nördlich des Ugabflusses verliehen
wurden , zu keinem praktischen Ergebnisse.

Von Erfolg begleitet waren dagegen die Bemühungen
der Gesellschaft , die in ihrem Gebiete vorhandenen Guano¬
lager der wirtschaftlichen Ausbeutung zu erschließen . Durch
einen Engländer namens Mathews , der lange Jahre im
Küstengebiet des Schutzgebiets tätig war , wurden aus¬
sichtsreiche Guanolager bei Kap Croß aufgefunden . Da
der Finder nicht in der Lage war ein auf die Ausbeutung

Ein Gebirgszug zwischen dem Khan - und Sivakopflusse.
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der Lager gerichtetes Unternehmen zu finanzieren , bedienie
er sich zu diesen: Behufe der Hilfe eines in England
lebenden Verwandten . Mit diesem schloß die Deutsche
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika unter dem 17 . No¬
vember 1894 einen Vertrag , in dem ihm auf 10 Jahre
das ausschließliche Recht zum Robbenschlag und zur
Guanogewinnung auf der Küstenstrecke zwischen den Mün¬
dungen des Ugab - und Omaruruflusses gegen eine Jahres¬
zahlung von 10 000 eingeräumt wurde . Auf Grund
dieses Vertrages erfolgte die Gründung der Damaraland-
Guano -Konrvagnie , welche die Lager bis zum August 1903
ausbeutete . Der Betrieb wurde zu diesem Zeitpunkt
eingestellt , da die marktfähigen Vorräte erschöpft waren.
Die Bemühungen der Deutschen Kolonialgesellschaft , die
Damaraland -Guano -Kompagnie für die Erforschung des
weiteren Küstengebiets auf das Vorkommen von Guano
zu interessieren , schlugen fehl . Die Deutsche Kolonial¬
gesellschaft für Südwestafrika , die die Anlagen der
Guano -Kompapnie übernommen hat , betreibt jetzt den
Robbenschlag in Kap Croß auf eigene Rechnung.

Während ihrer beinahe neunjährigen Tätigkeit im
Schutzgebiete hat die Damaraland -Guano -Kompagnie dem
südwestafrikanischen Landesfiskus an Ausfuhrzöllen einen
Betrag von zirka 1 300 000 L̂. zugeführt.

Verhandlungen , welche im Jahre 1904 von der
Deutschen Kolonialgesellschaft behufs Erforschung des
Küstenstreifens zwischen Walfischvay und der Orangefluß-
mündnng auf das Vorkommen von Guano eingeleitet
worden waren , zerschlugen sich dadurch , daß der Unter¬
nehmer dem Witbooiaufstande zum Opfer fiel.

Zwei mit der Firma A . Goerz & Co . getroffene Ab¬
kommen vom 23 . Dezember 1901 , welche ihr gewisse
Bergwerksrechte im Gebiete des Swakop - und Kuiseb-
flusses sowie im Gebiete der Sinclairmine übertrugen,
wurden vertragsmäßig gekündigt , da die von der Firma
entsandte Expedition keine zufriedenstellenden Aufschlüsse
ergab . Aus den Abmachungen ist der Deutschen Kolonial¬
gesellschaft für Südwestafrika eine Einnahme von 20 000^
zugeflossen , als erste vereinbarte Jahresrate für die über-
wiesenen Schürfrechte.

Was die Tätigkeit der Deutschen Kolonialgesellschaft
für Südwestafrika anlangt , so hat sie sich bisher von
selbständigen bergmännischen Arbeiten fern gehalten , da
für solche Unternehmungen ihre Mittel nicht ausreichten.
Dagegen erwies sie sich auf landwirtschaftlichem Gebiete
nicht untätig . So hatte sie im Jahre 1890 in Kubub
ein Wollschafzuchtunternehmen gegründet , das im Jahre
1893 über mehr als 4000 Wollschafe und Angoraziegen
verfügte und schon begonnen hatte , die Betriebskosten zu
decken. Als diesem Unternehmen im Jahre 1893 durch
die aufständischen Witbooi ' s ein Ende bereitet worden
war , bildeten die geretteten Bestände den Grundstock für
das Wollschafzuchtunternehmen des jüngst im Witbooi¬
aufstande getöteten Farmers Hermann , das bereits
günstige Resultate aufwies . An Stelle des Kububer
Unternehmens errichtete die Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika im Jahre 1895 auf dem Platze Spitzkopje,
einige Tagereisen nordöstlich von Swakopmund , eine
Viehzuchtstation , auf welcher Pferde - und Rindviehzucht
betrieben wurde . Weitere landwirtschaftliche Stationen
hatte sie in Heusis und Salem eingerichtet , von welchen
beiden Plätzen der letztere für Swakopmund von be¬
sonderer Bedeutung war , da er diesen Ort mit frischem
Gemüse versah . Auf Heusis wurde neben der Pferde-
und Rindviehzucht auch der Zucht von Angoraziegen,
die die Gesellschaft aus der Kapkolonie eingeführt hatte,
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im Laufe der Jahre
hatte es sich jedoch gezeigt , daß im Rahmen der Gesell-
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schaftsunternehmung auf ein finanzielles Gedeihen der
landwirtschaftlichen Betriebe nicht zu rechnen war . So
brachten die genannten Stationen nach Mitteilung der
Gesellschaft bis 31 . März 1903 einen baren Gesamtver¬
lust von ca. 208 000 Nachdem die Betriebe durch
den Hereroaufstand völlig zerstört worden sind, will die
Gesellschaft vorerst von der Fortsetzung ihrer landwirt¬
schaftlichen Unternehmungen absehen und sich in der
Folgezeit lediglich auf die Verwertung ihrer Land - und
Minenrechte und auf den Handelsbetrieb beschränken.

Das Handelsunternehmen der Gesellschaft in Lüderitz - ,
bucht und Kubub ist vom 1. Januar 1903 ab auf die !
Lüderitzbuchtgesellschaft L. Scholz <K Co . m. b. H . über - /
gegangen , an deren Gesamtkapital von 400 000 ^ . die /
Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika mit!
240 000 ^ beteiligt ist. Die Verkehrsverhältnisse im
Hafen von Lüderitzbucht suchte die Gesellschaft durch j
Anlage von Landungsvorrichtungen und Aufstellung eines
Dampfkondensors zu verbessern . Ein Kohlendepot diente
dem gleichen Zwecke.

Das für den Bau der Regierungsbahn Swakopmund-
Windhuk erforderliche Gelände hat die Gesellschaft , soweit
es in ihrem Eigentum stand , der Regierung unentgeltlich
zur Verfügung gestellt . Ebenso hat sie der Otavi -Minen-
und Eisenbahngesellschaft den zum Bahnbau nötigen
Grund und Boden in ihrem Gebiete kostenlos ^ b̂ Mssen.
Außerdem förderte sie das IlWgMmiirte ^ Mternelimeu'
dadurch , daß sie der Gesellschaft Land - und Bergrechte
im Zuge der Trace unentgeltlich überwies.

Was die LMMexwertuM -. der Deutschen Kolonial¬
gesellschaft für Südwestafrika anlangt , so hat sie nach
ihren Angaben seit Bestehen bis zum 31 . März 1904 ins¬
gesamt

I . verkauft an Baustellen

1. iu Swakopmund 134,778 qm zu 0,30 L̂. bis 4,so
in: Durchschnitt 1,Z? Pro qm-

2. in Luederitzbucht 6 454 qm zum Durchschnittspreis
von 2,so pro c>m'

b) an Aarmen -^154 941 na zum Preise von 0,8»
bis 1,5v „L. pro ns,'

II . verpachtet 3.) an Stadtgrundstücken 18 677 zu
einem jährlichen Pachtzins bis 20 Hf pro am,'

l>) an Farmen ^ l40 ^ 0L.1>a . zu einem jährlichen Pacht¬
zins von 5 bis 71/2 pro da.

Die Erlöse aus der Land Verwertung betrugen:
1. aus Verkäufen insgesamt 239 993
2. aus Verpachtungen ^ 33000 ^ ?

Von dem 239 993 ^ . betragenden Kauferlöse wurden
123 067 -F . mit Fristen bis zu zehn Jahren gestundet.
Die Restkaufgelder werden mit 4 bis 6 o/g verzinst . Um
den durch den Hereroaufstand wirtschaftlich geschädigten
Farmern , welche der Gesellschaft gegenüber noch aus
Landkäufen oder Pachtungen Verpflichtungen haben , über
die - ersten schweren Zeiten hinwegzuhelfen , hat die Deutsche
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika öffentlich bekannt
gegeben , daß sie bereit sei, den genannten Schuldnern
angemessene Verlängerung der Zahlungsfristen zu ge¬
währen.

Von dem 2 000 000 -̂ 5. betragenden Grundkapitale
sind 1 300 000 ^ 5. bar eingezahlt . Der Rest von
700 000 -F . ist in Anteilen zur Erwerbung gewisser in
den Besitz der Gesellschaft übergegangener Rechte ver¬
geben worden (Erwerb der Rechte von Luederitz , von
Liliental , Diskontogesellschaft ) .

4
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Nach Angabe der Gesellschaft sind von ihr bisher
verausgabt worden:

1. für Expeditionen , Landvermessnnq
und Verwaltungskosten . . . m . 1 214 744 ^ .

2. für landwirtschaftliche Unterneh¬
mungen ......... 343 151 -

(einschließlich der Verluste durch
den Hereroaufstaud)

3 . für Schaffung der Hafen - und
Wasserkondensieranlagen in Luede¬
ritzbucht, für Errichtung der Station
Kubub als Stützpunkt des Ver¬
kehrs zwischen Luederitzbucht und
dem Innern , für Gebäulichkeiten
iu Swakopmund und Luederitzbucht - 350 000 -

zusammen ca. 1 997 895
Die Gesellschaft gibt ihren auf den 31 . März 1904 be¬
rechneten Gesamtverlust mit 338 167,85 an . Dividenden
oder sonstige Gewinnzahlungen hat sie seit ihrem Bestehen
noch nicht an die Anteilseigner abgeführt.

ii . Die 8M »wt Wes liomßsnx.
Wie bei der vorstehenden Erörterung der Deutschen

Kolonialgesellschaft für Südwestafrika ausgeführt worden
ist, wareu fast acht Jahre seit Übernahme der Schutzherr¬
schaft über Südwestafrika durch das Reich verflossen,
ohne daß es gelungen war , den Unternehmungsgeist auf
dieses weite Landgebiet hinzulenken . Wiederholte Ver¬
suche nach dieser Richtung blieben erfolglos . Selbst der
sonst so unternehmungslustige Londoner Geldmarkt ver¬
sagte . Überall zeigte man sich zurückhaltend und teil-
nahmslos angesichts des Pessimismus , der hinsichtlich des
wirtschaftlichen Werts von Dentsch -Südwestafrika immer
stärker hervorgetreten war . Es trat die Neigung an den
Tag , das Schutzgebiet sich selbst zu überlassen . Für die
Ausrechterhaltung der deutschen Herrschaft daselbst war
eine kritische Zeit hereingebrochen.

Allen denjenigen , die auf Grund eingehender Landes¬
kenntnis Deutsch - Südwestafrika nicht oberflächlich be¬
werteten und die Erhaltung dieses Besitzes als eine
patriotische Pflicht ansahen , mußte daher die Bereitwillig¬
keit eines Hamburger Syndikats , sich des bedrängten
Schutzgebiets wirtschaftlich annehmen zu wollen , nur will¬
kommen erscheinen . Daß die Unternehmer hierbei , in¬
soweit sie das erforderliche Geld nicht aus ihrem eigenen
Vermögen beisteuerten , hauptsächlich auf eine Beteiligung
des nichtdeutschen Kapitals rechnen mußten , war nach der
oben erwähnten Zurückhaltung , die das deutsche Kapital
bisher allen kolonialen Bestrebungen in Südwestafrika
entgegengebracht hatte , nur zu erwarten . Bei den weit¬
verzweigten Verbindungen , die jene Hamburger Inter¬
essenten mit englischen Kapitalisten hatten , war es wiede¬
rum nur erklärlich , wenn sie zunächst auf dem mit süd¬
afrikanischen Verhältnissen besser vertrauten englischen
Geldmarkte die zur Erschließung des Landes für erforder¬
lich erachteten Mittel zu finden suchten. Nachdem letztere
auch alsbald zugesichert waren , wurde den Herren Wich¬
mann und Dr . Scharlach unter dem 3. August 1892 die
sogenannte Damaralandkonzession unter dem Vorbehalte
verliehen , daß innerhalb einer bestimmten Frist eine Ge¬
sellschaft zur Verwertung der erteilten Berechtigungen ge¬
gründet werde . Nachdem von den Herren Scharlach und
Wichmann der Nachweis erbracht worden war , daß die
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Konzession an eine zur Verwertung der verliehenen Ge¬
rechtsame unter dem Namen „8out!i V̂ 68t ^ .l'riea. Oowpan^
1,imit>6ä« in London gegründete Gesellschaft mit einem
eingezahlten Anfangskapital von 300 000 -F . übertragen
worden war, ist die erteilte Konzession am 12. September
1892 von der Regierung endgültig anerkannt und die
Übertragung derselben an die genannte Gesellschaft ge¬
nehmigt worden. Die Konzessionsurkunde ist als Anlage I
abgedruckt.

Die 3oui .ii Vi'sst ^.frioa OnmpÄÛ ist statutenmäßig
verpflichtet, in das Direktorium mindestens drei deutsche
Mitglieder zu berufen. Die Zahl der deutschen Direktoren
hat jedoch bisher die obligatorische Höhe stets über¬
schritten. Es befanden sich

im unter einer Gesamtzahl deutsche
Geschäftsjahre der Direktorenvon: Mitglieder
1892 — 1893 8 4
1893 — 1894 9 5
1894 — 1895 8 5
1895 — 1896 8 5
1896 — 1897 8 5.
1897 — 1898 10 7
1898 — 1899 10 7
1900 — 1901 10 7
1901 — 1902 9 6
1902 — 1903 9 6
1903 — 1904 8 6

Eine weitere Stärkung des deutschen Einflusses er¬
folgte dadurch, daß sich die Gesellschaftdurch Beschluß vom
2. März 1900 der Aufsicht des Reichskanzlers insofern
unterstellte, als sie ihm das Recht einräumte, einen Kom¬
missar zu bestellen, dem die Befugnis zusteht, sich jeder¬
zeit über die Geschäftsführung der Gesellschaft durch Ein¬
sichtnahme der Bücher und auf jede andere Weise zn
unterrichten, sowie auch an allen Versammlungen der Ge¬
sellschaft teilzunehmen.

Die sogenannte Damaralandkonzession begreift ins¬
besondere folgende Rechte in sich:

I . Das ausschließliche Recht zur Aufsuchung
und Gewinnung von Mineralien in einem Bezirk
in Damaraland in der Ausdehnung von 2 Breiten¬
graden und 3 Längengraden oder von einem dem gleich¬
kommenden Flächeninhalte, welcher in jedem Falle alle
KuMrgruben ^von-Htapi einschließt und nördlich und öst¬
lich von dem Gebiete gelegen ist, woran die deutsche
Kolonialgesellschaftfür Südwestafrika das Eigentumsrecht
und die Berggewerksgerechtsamehat (Artikel 1).

II . Die unentgeltliche Überlassung des aus¬
schließlichen Eigentums an dem Grund und Boden
von einem Flächeninhalte von 1̂3 000 c>Kw, welcher
von den Konzessionären in einem oder̂ aehreren Stücken
in dem nach Artikel 1 ihrer Auswahl freigestellten Be¬
zirk ausgesucht werden wird, soweit diese Fläche Eigen¬
tum der Regierung ist oder ihrer Verfügung untersteht
oder am Tage der Konzessionserteilung herrenlos war
(Artikel 9).

III . Das auf zehn Jahre befristete , aus¬
schließliche Recht , ein - oder zweigeleisige Eisen¬
bahnlinien anzulegen , zu betreiben und zu unter¬
halten von irgend einem Punkte der Küste des Schutz¬
gebiets oder, falls ein geschützter Hafen im Schutzgebiet
nördlich von Walfischbay nicht zu finden ist, von der
Grenze des Walfischbay-Territoriums oder von einem
anderen Punkte an oder nahe der Mündung des Kunene-
flusses nach Wahl der Konzessionäre nach beliebigen
Punkten des im Artikel 1 bezeichneten Bezirks, sowie nach
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jedem Punkte der Jnlandsgrenze der deutschen Interessen¬
sphäre im Norden des durch den südlichsten Teil des
Kuisibflusses gehenden Breitengrades nebst allen Zweig¬
linien, Hafen- und sonstigen zugehörigen Anlagen, welche
die Konzessionäre für erforderlich oder dienlich halten
(Artikel 12).

Demgegenüber hat die Loutb V̂sst ^.tries, Oompao^
folgende Verpflichtungen übernommen:

1. Nach Ablauf von 4 Jahren seit Erteilung der
Konzession ist der Nachweis zu erbringen, daß sie
auf das Konzessionsgebiet 600 000 veraus¬
gabt hat (Artikel 19).

2. Sie hat eine Summe vou 300 000 -/L. auf zwei
zur Erforschung der Mineralvorkommen und Fest¬
legung einer Bahntrasse zu entsendende Expedi¬
tionen aufzuwenden (Artikel 21).

3. Sie hat, solange sie irgendwelche Konzessions¬
rechte ausübt , au die Regierung jährlich 2000
zu zahlen (Artikel 23).

4. Nach Ablauf von 30 Jahren seit Erteilung der
Konzession hat sie aus der Besteuerung des Kon¬
zessionsgebiets eine jährliche Regierungseinnahme
von mindestens 20 000 zu gewährleisten
(Artikel 11).

5. Sie hat aus der Gesamtförderung von Erzen
eine Förderungsabgabe von 2 °/y auf Edelsteine,
Gold, Silber und deren Erze, von 1 "/<> auf
silberhaltige und sonstige Kupfererze an die Re¬
gierung zu entrichten (Artikel 7).

6. Sie hat innerhalb einer bestimmten Frist mit
ordnungsmäßigem Bergbau zu beginnen und
ihn ohne Unterbrechung zu betreiben (Artikel 5
und 6).

Durch das Protokoll , betreffend die Ausführung der
Damaralandkonzession vom 14. November 1892 — hier
abgedruckt als Anlage II —, ist Artikel 12 dahin abge¬
ändert worden, daß als Ausgangspunkt für die Eisen¬
bahn an der atlantischen Küste des Schutzgebiets Sand¬
wichhafen und jeder nördlich davon gelegene Punkt ge¬
wählt werden soll, und daß die Bahn keinesfalls von
einem Punkte südlich von Sandwichhafen ausgehen darf.
Damit war, weil keinen Teil der atlantischen Küste des
Schutzgebietsbildend, das englische Walfischbay-Territorium
als Anfangspunkt ausgeschlossen. Ferner erklärte sich die Ge¬
sellschaft damit einverstanden, die Pläne für den Eisenbahn¬
bau der Regierung zu unterbreiten . Sollte dieRegierung ver¬
langen, daß eine Eisenbahn nach Otjimbingwe und Windhuk
oder nach anderen Punkten angelegt werde und die Anlage
einer solchen Linie in den Plänen der Gesellschaft nicht vor¬
gesehen sein, so wird letztere die verlangte Eisenbahn
bauen, falls die Regierung ihr eine 4prozentige Ver¬
zinsung der Gesamtkostenfür diese Bahn garantiert . So¬
bald die Einahmen auf dieser Strecke die Betriebskosten
nebst den Unterhalts - und Erneuerungskosten des Bahn¬
körpers und des Materials sowie die erwähnte Zins¬
garantie von 4 °/o übersteigen, soll der sich ergebende Über¬
schuß zur einen Hälfte der Regierung, zur anderen der
Gesellschaft zufallen.

Im Artitel 13 der Konzession ist ferner bestimmt,
daß die Regierung den Konzessionären die von ihnen für
Zwecke der im Artikel 12 erwähnten Bahnen als nötig
erachteten Wassergerechtsame sowie das Eigentum an
Grund uud Boden unentgeltlich verleihen oder ver¬
schaffen wird, soweit dies zum Bau und zum Betriebe
dieser Bahnlinien, der Stationen , Seitengeleise und zu
Erweiterunĝ - und sonstigen Bauten usw. erforderlich ist.
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Endlich enthält Artikel 18 unter ^ bis 5 eine Reihe
von Bestimmungen , welche in Kraft treten sollten , sofern
die Konzessionäre von der ihnen im Artikel 16 unter d
eingeräumten Befuguis , die Bahnen zugleich für öffent¬
liche Verkehrszwecke anzulegen und zu betreibe «, Gebrauch
machen.

Am 29 . September 1892 verließen die beiden in Ge¬
mäßheit der Artikel 21 uud 22 der Damaralandkonzession
zu entsendenden Expeditionen London und trafen im De¬
zember des gleichen Jahres im Schutzgebiete eiu . Die
eine Expedition hatte die Tracierung einer Eisenbahnlinie
von der Küste in das Innere zur Aufgabe , während die
andere das Konzessionsgebiet auf das Vorkommen von
Mineralien erforschen sollte.

Die Eisenbahnexpeditiou , welche aus sechs Ingenieuren,
zwei Architekten nebst der erforderlichen Anzahl einge¬
borener Hilfskräfte bestand , tracierte eine Bahnlinie
zwischen Swakovmnno uud Otavi , deren Länge ca. 570 Km
beträgt , sowie eine Seitenlinie nach Windhuk über Oka-
handja von ca. 270 Km Länge . Gleichzeitig wurde die
der Walfischbay zunächst liegende deutsche Küste hinsichtlich
ihrer Geeignetheit zur Errichtuug der Ausgcmgsstatiou
der Bahu erforscht und der Platz Swakovmund hierfür
in Aussicht genommen . Die Kosten dieser Expedition,
deren Arbeiten sich auf eiuen Zeitraum von zehn
Monaten erstreckten, betrugen buchmäßig 10 170

ca. 203 400 -F .) .
Die Minenexpeditiou bestand aus eiuem Bergingenieur

als Leiter , einem Chemiker , einem technischen Werkführer,
sechs Weißen Bergleuten und dem nötigen Eingeborenen¬
personal . Sie erreichte Ende des Jahres 1892 das
Otavigebiet , wo sie auf den Plätzen Otavi , Tsumeb uud
Auwap größere Aufschlußarbeiten machte . Nachdem das
Vorhandensein wichtiger mineralischer Lager dargetan war,
verließ der Leiter der Expedition mit einem Teile de5
Personals das Schutzgebiet , während der Rest bei Er¬
forschung des Kaokofeldes verwendet wurde . Von der
Errichtung einest regelmäßigen Bergwerksbetriebes mußte
mangels geeigneter Transportmittel abgesehen werden.
Die für die Minenexpedition aufgewendeten Kosten stehen
mit 26 002 ^ ca. 520 000 „M) zu Buch.

Im Jahre 1894 gelaugte seitens der Loutli V/est,
^ .lrioa OomMu ^ eine weitere Expedition zur Entsendung
unter Leitung eines deutschen Sachverständigen ^ L̂ Hin-
dorf , dem die Aufgabe gestellt war , das Konzessionsgebiet
auf seinen landwirtschaftlichen Wert zu untersuchen . Die
Kosten dieser Expedition betrugen 900 ^ (- ca. 18000 ^ .) .
Durch die vorstehenden Leistungen , deren Aufwendungen
in der angegebenen Höhe urkundlich und behördlich be¬
scheinigt nachgewiesen worden sind, konnten die Verpflich¬
tungen der Artikel 19, 21 und 22 der Damaraland¬
konzession als von der Gesellschaft erfüllt angesehen
werden . Die in dem erstgenannten Artikel verlangte Er¬
klärung wurde auf Grund eines Beschlusses des Direk¬
toriums vom 11 . September 1896 form - und ft-istgerecht
dahin abgegeben , daß die Lout .1i V ^est ^ .kriea. OomMN^
gewillt sei, das Unternehmen in seiner Gesamtheit fort¬
zusetzen.

Die sür Deutsch -Südwestafrika kritische Zeit des Aus-
üruchs der Rinderpest im Jahre 1897 hatte eine Ab¬
änderung der Damaralandkonzession im Gefolge . Der
Rindviehbestand , auf welchen das landesübliche Trans¬
portmittel des Ochsenwagens angewiesen ist, erschien so
gefährdet daß für die wichtigste Verbindungslinie Swakop-
mund — Windhuk auf eiu anderes Beförderungsmittel Be¬
dacht genommen werden mußte , wollte man nicht die
Verproviantierung des Hinterlandes und damit die Existenz
des gesamten Verwaltungsappcirntes , insbesondere der

5
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Schutztruppe innerhalb des Hererolandes in Frage stellen.
AIs Abhilfe in dieser Notlage konnte nur eine Schienen-
Verbindung zwischen Swakopmund und Windhuk in Be¬
tracht kommen. Eine solche wurde denn auch ohne Ver¬
zug in Angriff genommen, jedoch vorerst nur mittels
Mauleselbetriebs , wodurch die der Soutv. ^Vost ^ frie^
eomvau ? im Teil III der Konzession eingeräumten Eisen¬
bahnrechte nicht berührt wurden. Da ' sich die tierische
Zugkraft bald als ebenso unzulänglich wie kostspielig er¬
wies, sah man sich vor der Notwendigkeit, zum Dampf¬
betrieb überzugehen. Dies konnte auf Grund des
Artikels 18 der Damaralandkonzession nur im Wege des
Einverständnisses mit der Loutli ^Vsst ^ .trioa. OoinMN^
geschehen, da sich die Regierung nach der dort unter a.
angeführten Bestimmung verpflichtet hatte, während zehn
Jahren vom Tage der Konzession an weder selbst eine
Eisenbahnlinie nördlich vom Wendekreis des Steinbocks
in der deutschen südwestafrikanischenInteressensphäre an¬
zulegen noch einer dritten Person oder Gesellschaft das
Recht zum Bau oder Betrieb einer solchen Bahn zu ver¬
leihen. Die zwischen der Regierung und der genannten
Gesellschaft geführten Verhandlungen führten zu der Ver-
einbarung vom 11. Oktober 1898 — Anlage III —. In
§ 1 dieser Vereinbarung verzichtet die Lontli ^ sst ^.frlen.
Llompan̂ auf alle ihr nach der Damaralandkonzession
im Teil III Artikel 12 bis 18 und aus dem Protokoll
vom 14. November 1892 zustehenden Befugnisse und von
der Regierung gemachten Zugeständnisse, welche den Bau
und den Betrieb von Schienenverbindnngen betreffen.
Sie begab sich hierdurch des ausschließlichen Rechts zum
Bahnbau nördlich von Sandwich-Hafen, wie es in der Kon¬
zession vom 12. September 1892 vorgesehen war , wogegen
ihr in § 2 der Vereinbarung vom 11. Oktober 1898 auch
weiterhin das Recht zugestanden wurde, innerhalb ihres Land-
und Minengebiets , des Kaokofeldes, des Gebiets derBastards
von Rehoboth und des Ovambolandes , sowie von irgend
einem Punkte der Küste nördlich von Walfischbay aus
uach beliebigen Punkten innerhalb der vier bezeichneten
Gebiete Schienenverbindungen jeder Art anzulegen und
sowohl für eigene als auch für öffentliche Verkehrszwecke
zu betreiben, zu letzteren Zwecken jedoch nur, sofern da¬
durch bereits vorhandenen oder ernstlich in Aussicht ge¬
nommenen Eisenbahnlinien keine Konkurrenz bereitet wird.
Die Regierung kann unter gewissen Voraussetzungen ver¬
langen, daß die von der Gesellschaft zu eigenen Zwecken
erbauten Linien dem öffentlichen Verkehr übergeben werden.
Hinsichtlich der Festsetzung der Spurweite , der Zahl der
Züge sowie der Tarife blieben die Bestimmungen der
Konzession vom 12. September 1892 (Art . 18 Ziffer 6)
bestehen, wonach die diesbezüglichen Anordnungen während
der ersten fünfzig Jahre dem Ermessen der Konzessionare
mit der aus dem Protokoll vom 14. November 1892 sich
ergebenden Maßgabe überlassen bleiben. Als Gegen¬
leistung sür die aufgegebenen Eisenbahnrechte hat die
Loutd ^Vest ^ .kriea, (ÜomMn̂ im § 6 des Abkommens
vom 11. Oktober 1898 das ausschließliche Recht zur Auf¬
suchung und Gewinnung von Mineralien in einem Teile
des Ovambolandes erhalten. Hierbei hat sich die Re¬
gierung jedoch das Recht vorbehalten, das fragliche
Gebiet, sobald es unter den Schutz des Reichs gestellt
sein wird, mit der Maßgabe zum öffentlichen Schürfgebiet
zu erklären, daß die Aufsuchung und Gewinnung von
Mineralien unter Ausschluß von Edelsteinen und Kupfer
den jeweils geltenden berggesetzlichen Bestimmungen des
Schutzgebiets unterliegen sollen. Von den bergmännischen
Unternehmungen in dem erwähnten Konzessionsgebiet kann
die Gesellschaft eine von ihr festzusetzende, nach der Höhe
des jährlichen Reingewinns zu berechnende jährliche Ab¬
gabe, welche sich jedoch auf nicht mehr als 25 des
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Reingewinns belaufen darf , beanspruchen . Die Hälfte
dieser Abgabe hat die Gesellschaft an die Regierung ab¬
zuführen.

Als Folgewirkung der Vereinbarung vom 11 . Ok¬
tober 1898 wurde seitens der Loutd . ^Vsst ^ triea . Lom-
vao ^ das gesamte auf den Eisenbahnbau Swakopmund—
Windhuk bezügliche Material an Karten , Plänen und
Kostenanschlägen , welches durch die Eisenbahnexpedition
der Gesellschaft angefertigt worden war , der Regierung
kostenlos überwiesen.

Die Gesellschaft hat bisher in ihrem Landgebiet
39 000 zu einem Gesamtpreise von 48 000 ^ . verkauft.
Dies ergibt für das Hektar einen Durchschnittspreis von
1,23 ^ Verpachtet hat sie insgesamt 15 000 da,. Der
durchschnittliche Pachtzins beträgt pro Jahr und Hektar
15 Pfennige . In eigener Bewirtschaftung hat sie zwei
Farmen (Otavifontein und Rietfontein ) . Die Gesellschaft
glaubte bisher in Ansehung der Besiedlung ihres Kon¬
zessionsgebiets zurückhalten zu sollen , da sie für ein er¬
sprießliches Vorwärtskommen der Ansiedler die Fertig¬
stellung des Bahnbaues Tsumeb — Swakopmund als un¬
erläßliche Vorbedingung hält . Dazu kommt , daß sie seit
dem Jahre 1899 infolge der Abmachungen mit der Otavi-
Minen - und Eisenbahn -Gesellschaft , der gewisse Landrechte
zugestanden worden sind, in der Verwertung ihres Land¬
besitzes so lange beschränkt ist, als nicht die Zumessung
des Landgebiets der Otavi -Gesellschaft erfolgt ist.

Das Grundkapital der Loutd ^Vest ^ .tries , Oomxa,u^
beträgt 2 000 000 ^ (40 000 000 -F .) . Hiervon sind
1 000 000 ^ (20 000 000 ^ .) ausgegeben . Die darauf
geleisteten Bareinzahlungen betrugen 424 698 M
(8 493 960 -̂ .) . Der Rest von 575 302 M (11 506 040
wurde als voll eingezahlt geltende Anteile zur Erwerbung
von Rechten wie als Gegenleistung für Dienste veraus¬
gabt . Die von der Gesellschaft seit ihrem Bestehen auf
das Konzessionsgebiet gemachten Aufwendungen belaufen
sich nach ihrer Angabe auf 142 746 (2 854 920 -F .) .
An der Otavi Minen - und Eisenbahn -Gesellschaft hat sie
sich mit einem bar zu leistenden Kapital von 8 000 000 L̂.
beteiligt . Bis zum 30 . Juni 1904 betrugen die buch¬
mäßigen Gesamtverluste der Gesellschaft nach ihrer An¬
gabe 62 845 (1 256 900 -F .) . Dividenden oder sonstige
Gewinnzahlungen hat die LorM ^Vsst ^ .kriea Ooinpa -n^
bisher an ihre Aktionäre noch nicht abgeführt .'

in . Die IiedelungsgchWast sur ZeuM
siidwestaMa.

Nachdem im Jahre 1890 die Verträge über die Ab¬
grenzung des südwestafrikanischen Schutzgebiets mit den
benachbarten Staaten zum Abschluß gelangt waren , hielt
es die Deutsche Kolonialgesellschaft unter tätigster Anteil¬
nahme ihres damaligen Präsidenten , des Fürsten zu
Hohenlohe -Langenburg , für ihre patriotische Pflicht , der
Besiedlungsfrage näherzutreten . Zu diesem Behufe er¬
folgte im November 1891 auf Betreiben der Deutschen
Kolonialgesellschaft die ^Gründung eines Syndikats für
südwestafrikanische Siedlung . Durch dieses Syndikat
wurden Verhandlungen mit der Kaiserlichen Regierung
eingeleitet , die zur Folge hatten , daß dem Präsidenten
der Deutschen Kolonialgesellschaft seitens der Regierung
das Gebiet von Klein -Windhuk zu Siedlungszwecken un¬
entgeltlich überwiesen wurde . Dieses Gebiet übertrug
Fürst Hohenlohe uuter dem 12. Mai 1892 dem genannten
Syndikat . Zum Studium der Besiedlunqsverhältnisse
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wurden die Herreu v. Uechtritz, Graf Pfeil und Dr . Dove
seitens des Syndikats nach Deutsch-Südwestafrika ent¬
sandt. Auf Grund der von diesen Herren erstatteten
Berichte gelangte man zur Überzeugung, daß nur durch
die praktische Inangriffnahme der Siedlung die Frage,
inwieweit eine Besiedlung durch Deutsche möglich sei,
einer ersprießlichen Lösung zugeführt werden konnte. So
erfolgte uoch im Jahre 1892 die erste Entsendung deut¬
scher Kolonisten in das Siedlunggebiet von Klein-Windhuk.
Das Syndikat hielt es jedoch für angezeigt, seine Vesied-
lungsversuche über den Rahmen der Kleinsiedlung auszu¬
dehnen, und bat daher in einer Eingabe vom 30. No¬
vember 1892, einer von ihm zu bildenden Siedlungs¬
gesellschaft zum Zwecke der Besiedlung des Schutzgebiets
mit deutschen Ansiedlern zu überweisen:

1. das ganze Gebiet von Windhuk , mit Ausnahme
der für die Schutztruppe vorzubehaltenden Teile
dieses Gebiets'

2. diejenigen Teile der Gebiete von Gobabis und
3. Hoachanas,

welche künftig für Kronland erklärt werden.
In der gleichzeitig vom Ausschuß des Syndikats

überreichten Denkschrift war berechnet, daß nach Aus¬
scheidung der Landreserven für die Eingeborenen für
deutsche Siedelung noch übrig bleiben würden:

1. im Gebiete vou
Windhuk . - 6 385 q> ra 638 500 Ka.

2. im Gebiete von
Gobabis . . . 30 395 - -- 3 039 500 -

3. im Gebiete von
Hoachanas . . 24493 - 2449300 -

zusammen . 61 273 qkm*) 6 127 300 In
Auf diese Eingabe hin wurde dem Ausschuß des

Syndikats durch Erlaß vom 3. Dezember 1892 die fernere
unentgeltliche Überlassung der Plätze Brakwater , Okapuka,
Ongeama und Aris an die Gesellschaft in Aussicht ge¬
stellt, „vorbehaltlich der näheren Abgrenzung der zu
überweisenden Fläche und der nach erfolgter Konstituierung
der Gesellschaft zu treffenden näheren Festsetzungen".
Gleichzeitig wurde auch in Aussicht gestellt, daß dem
Syndikat in denjenigen Teilen der Gebiete von Windhuk,
Gobabis und Hoachanas, welche in der Folgezeit zum
Kronland erklärt werden sollten, die zur Weiterführung
des Siedlungsunternehmens erforderlichen Länder unent¬
geltlich überlassen werden sollten, „soweit dies ohne Ge¬
fährdung des allgemeinen Interesses des Schutzgebiets
geschehen und sobald den Ansiedlern ein wirksamer staat¬
licher Schutz zugesichert werden könnte".

Hierauf erwiderte der Fürst Hohenlohe-Langenburg
als Vorsitzender des Ausschusses des Syndikats in einer
Eingabe vom 28. Januar 1893, daß nach seiner Ansicht
die Bildung der Siedlungsgesellschaft nur dann bewirkt
werden könne, wenn die Landzuweisungen in den drei
Bezirken von Windhuk, Gobabis und Hoachanas in be¬
stimmter Form vollzogen würden, und zwar so, daß der
Mindestumfang der zu überweisendenLändereien, welcher
auf 50 000 qwu (— 5 Millionen Hektar) zu bemessen sei,
sofort in einer Konzession festgelegt würde und nur die
genaue Begrenzung der Ländereien einer späteren Rege¬
lung vorbehalten bliebe. Zugleich erklärte sich der Aus¬
schuß damit einverstanden, beim Zustandekommen der Ge¬
sellschaft den zehnten Teil von den aus dem Verkauf von
Ländereien vereinnahmten Beträgen an die Regierung zu
zahlen.

*) Nach einer späteren Schätzung des Gouvernements wird das
Gesamtareal nur mit ca. 45 000 <Mn angegeben.
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Hierauf wurde jedoch dem Ausschusse eröffnet , daß
die erbetene Ausdehnung des Siedlungsgebiets bei der
gegenwärtig unruhigen Lage im Schutzgebiete noch nicht
durchführbar sei.

Das Syndikat wiederholte sodann in einer Eingabe
vom 10 . Oktober 1893 die Bitte um endgültige Über¬
weisung von 50 000 qkm , welche die Voraussetzung des
Zustandekommens der Siedlungsgesellschaft sei, uud machte
bestimmte Vorschläge für eine zwischen der Regierung und
dem Syndikat zu schließende Vereinbarung . In dein
hierauf ergangenen Erlasse wurde die Überlassung von
Ländereien an das Syndikat oder vielmehr an die von
ihm zu bildende Gesellschaft zur Erweiterung der Siedlung
in Form einer bestimmten Konzession zugesichert ' jedoch
wurde der Umfang der zu überlassenden Ländereien zu¬
nächst auf 10 000 qkw beschränkt , aber die allmähliche
Überlassung von weiteren 10 000 ql<ra je nach dem Fort¬
schritt der Siedlung in Aussicht gestellt.

Es fanden sodann Verhandlungen über den vom
Syndikat eingereichten Konzessionsentwurf statt . Unter
dem 8. Januar 1894 wurde die endgültige Verleihung
der Konzession in der schließlich vereinbarten Fassung zu¬
gesichert, sobald sich das Syndikat in eine Kolonialgesell¬
schaft (nach Maßgabe des Schutzgebietsgesetzes ) mit einein
gezeichneten Betriebskapital von 300 000 ^L. umgewandelt
hätte . Nachdem ein entsprechender Nachweis nach dieser
Richtung hin erbracht worden war , erfolgte unter dem
2. März 1896 die endgültige Verleihung der Konzession.
Einen Abdruck der letzteren enthält Anlage IV.

Das Hauptrecht der Siedlungsgesellschaft gegenüber
der Regierung besteht hiernach in der Befugnis , in be¬
stimmten näher angegebenen Bezirken und unter gewissen
Bedingungen die Zuweisung von 20 000 okm Landes
zwecks Besiedelung der Fläche zu verlangen . Das ver¬
liehene Land darf nur mit Reichsangehörigen oder deutsch
redenden Abkömmlingen von Deutschen besiedelt werden.
Die Gesellschaft hat die Verpflichtung , von den aus dein
Verkauf und der Verpachtung von Ländereien , sowie aus
ähnlichen Geschäften erzielten Erträgen eine Abgabe von
10 "/o an die Regierung zu entrichten . Weitere Summen
aus diese:: Erträgen , und zwar mindestens 15 "/g und
bis zu 30 °/», hat die Gesellschaft auf Meliorationen des
Landes , Bewässerungsanlagen , Wegebauten und dergleichen
zu verwenden . Nach ' Ablauf von 25 Jahren vom Tage
der Konzession an fällt alles von der Gesellschaft nicht
verkaufte oder verpachtete Land an die Regierung zurück.

Als Zweck der Siedlungsgesellschaft wird in § 2
der Statuten die wirtschaftliche Erschließung des dentsch-
südwestafrikanischen Schutzgebiets angegeben . Bei Aus¬
führung dieses Zweckes erachtet die Gesellschaft in § 3
der Statuten es als ihre nächste Aufgabe , die Besiedelung
des Konzessionsgebiets durch Ansiedler deutscher Herkunft
in Angriff zu nehmen , auf die Herstellung einer regel¬
mäßigen , möglichst direkten und häufigen Schiffsverbindung
zwischen Deutschland und dem südwestafrikanischen Schutz¬
gebiete bedacht zu sein und solche Einrichtungen zu treffen,
die geeignet sind, den Betrieb der Landwirtschaft und
den Absatz ihrer Erzeugnisse seitens der Ansiedler zu er¬
leichtern.

Bis zum Jahre 1895 bestand zwischen Deutschland
und dem südwestafrikanischen Schutzgebiete keine regel¬
mäßige Dampfschiffsverbindung . Dies hatte zur Folge,
daß das Schutzgebiet der Hauptsache nach auf den Kap-
städter Markt angewiesen war , dessen Waren durch eineu
kleinen englischen Dampfer , der eine regelmäßige Ver¬
bindung zwischen Kapstadt —Port Nolloth —Lüderitzbucht—
Swakopmund unterhielt , befördert wurden . Diesem Zu¬
stande wurde dadurch ein Ende bereitet , daß die Sied¬
lungsgesellschaft im Vereine mit der Woermann -Linie die
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erste regelmäßige Dampfschiffsverbindung zwischen Deutsch¬
land und dem Schutzgebiete herstellte. Dieses Vorgehen,
das sowohl den Interessen der Kolonialverwaltung als
auch denjenigen des deutschen Handels diente, war umso-
mehr zu begrüßen, als bereits die englische Union-Line
bemüht war , sich des Frachtverkehrs mit dem Schutz¬
gebiete zu bemächtigen. Als sich im Jahre 1899 die
Verhältnisse im Schutzgebiete soweit geklärt hatten , daß
die wirtschaftlichen Grundlagen für ein Schiffahrts¬
abkommen mit der Woermann-Linie vorlagen, erfolgte
zum 31. Dezember 1899 die Kündigung des mit der
Siedlungsgesellschaft regierungsseitig vereinbarten Trans¬
portvertrags , der von Anfang an nur als ein Provisorium
betrachtet werden konnte.

In weiterer Ausführung ihres Programms hat die
Siedlungsgesellschaft bereits im Jahre 1896 in Swakop-
mund ein Haus zur vorübergehenden Unterbringung von
Ansiedlern errichtet. Sie hatte Wagen mit der nötigen
Bespannung beschafft, womit den Einwanderern ermög¬
licht werden sollte, ihre Güter zu billigen Preisen nach
Windhuk zu befördern . Um die Möglichkeit des gewinn¬
bringenden Betriebs einer Viehwirtschaft nachzuweisen
und den Ansiedlern den notwendigen Anhalt dafür zu
geben, in welcher Art und Weise sie mit der Einrichtung
ihres Betriebes am zweckmäßigsten vorzugehen haben,
wurden in der Nähe von Windhuk die beiden als Muster-
farmen gedachten landwirtschaftlichen Unternehmungen
„Hoffnung" und „Unverzagt" angelegt und in Betrieb
genommen.

Die auf den genannten Farmen errichteten Baulich¬
keiten stellen nach Angabe der Gesellschaft einen Wert
von rund 41 000 dar . Auf der Farm „Hoffnung"
wurde eine Dammanlage hergestellt. Edles Zucht¬
material an Groß- und Kleinvieh ist aus der Heimat
importiert worden. Der Viehbestand der Gesellschaft
betrug vor Ansbruch des Hereroaufstandes 65 Pferde,
738 Rinder, 1189 Schafe, 128 Angoraziegen, 83 afrika¬
nische Ziegen, 4 Zuchtsäue, 1 Eselhengst, 2 Eselstuten.
Er ist deu Aufständischen fast völlig in die Hände ge¬
fallen,' auch sind die Farmgebäude stark beschädigt
worden. Den durch den Viehverlust erwachsenen Schaden
beziffert die Gesellschaft auf rund 174 593 L̂. Den
schaden an Waren und Immobilien schätzt sie auf
17 000—19 000 -F . Als Ersatz für die Viehverluste und
zur Ermöglichung schnellster Wiederaufnahme des Farm¬
betriebs hat die Siedlungsgesellschaft den durch Aufgabe
des landwirtschaftlichen Betriebs frei gewordenen Vieh¬
bestand der deutschen Kolonialgesellschast für Südwest¬
afrika (etwa 450 Stück Großvieh und 1000 Stück Klein¬
vieh) käuflich erworben. Angesichts der hierzu erforder¬
lichen Geldmittel reichte der vorhandene Barbestand nicht
aus und es mußte daher die Eiuberufuug weiteren Ka¬
pitals durch die Gesellschaft in Aussicht genommen werden.

Auf den Mustersarmen gibt die Siedlungsgesellschaft
jungen Landwirten gegen Zahlung von 130 L̂. pro
Monat für Unterbringung und Verpflegung Gelegenheit,
sich über den landesüblichen Wirtschaftsbetrieb zu unter¬
richten.

Was deu Verkauf von Farmland durch die Gesell¬
schaft anlangt , so erfolgt dieser entweder gegen Bar¬
zahlung oder gegen eine Anzahlung von 10—20 °/g des
Kaufpreises. In den ersten drei Jahren hat der Käufer
keine weitere Abzahlung zu leisten. Vom 4. bis 13. Jahre
sind in gleichen Raten je /̂io des Restkanfgeldes zu er¬
statten. Das Restkaufgeld ist mit 4 zu verzinsen und
in das Grundbuch als erste Hypothek einzutragen.
Die Kosten für die Vermessung, die durch einen Land¬
messer der Gesellschaft unter Kontrolle des Gouvernements
geschieht, werdeu vou den: Käufer getragen. Der Käufer
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ist verpflichtet, die Bewirtschaftung des Grundstücks inner¬
halb eines Jahres nach dem Ankauf in Angriff zu nehmen
und bis zur vollständigen Abzahlung in Bewirtschaftung
zu halten . Die Gesellschaft verkauft das Land ent¬
sprechend ihrer in der Konzession übernommenen Ver¬
pflichtung nur an Reichsangehörige oder an deutsch¬
redende Abkömmlinge von Deutschen. Das bei Land¬
verkäufen der Gesellschaft übliche Formular ist in Anlage V
abgedruckt.

Um dem Gouvernement innerhalb des Konzessions¬
gebiets der Siedlungsgesellschaft die Möglichkeit eigener
Besiedeluugstätigkeit zu bieten, worauf von der Schutz¬
gebietsverwaltung Wert gelegt wurde, trat die Kaiserliche
Regierung im Jahre 1897 mit der Siedlungsgesellschaft
in Unterhandlung, um eine Beschränkung des in der
Konzession vom 2. März 1896 zugewiesenen Landbesitzes
zu erzielen. Das Ergebnis der Verhandlungen war die
Vereinbarung vom 19. April 1898, welche in Anlage VI
zum Abdruck gelangt ist.

Nach dieser Vereinbarung überweist die Regierung
der Siedlungsgesellschaft die Hälfte des ihr in der Kon¬
zession vom 2. März 1896 in Aussicht gestellten Landes
in einem Umfange von 10 000 ykw, sobald die Gesell¬
schaft die Ländereien ausgewählt haben wird/ ') Den
hiernach verbleibenden Rest des Landbesitzes von weiteren
10 000 qkm stellt die Gesellschaftder Regierung mit der
Maßgabe wieder zur Verfügung, daß die Veräußerung
für einen Zeitraum von 15 Jahren durch das Gouver¬
nement erfolgen soll. Als teilweise Entschädigung für
die baren Auslagen, welche die Gesellschaft bisher auf
das Konzessionsgebiet verwendet hat, sind jedoch an die
Siedlungsgesellschaft aus dem Kauferlöse sich perioden¬
weise steigende Anteile von 16'/2—21 Pfennige pro Hektar
abzuführen. Dagegen hat die Gesellschaft im Hinblick
auf ein Areal von 100 000 b», auch auf diese Beteiligung
verzichtet und sich damit einverstanden erklärt, daß in
dem erwähnten Umfange Farmen — jedoch von nicht
mehr als 1500 Kg. Flächeninhalt — an Angehörige und
ehemalige Angehörige der Schutztruppe zur eigenen
Bewirtschaftung unentgeltlich abgegeben werden.

Nachdem bereits im Jahre 1895 von dem General¬
vertreter der Siedlungsgesellschaft im Schutzgebiet auf
die Wichtigkeit der Anlage größerer Stauwerke hingewiesen
worden war, trat die Gesellschaft diesem Gebauten da¬
durch näher, daß sie an die Gründung eines Bewässerungs¬
syndikats herantrat , dem die Aufgabe zufallen sollte, die
einschlägigen Verhältnisse durch Entsendung von Sach¬
verständigen feststellen zu lassen und die vorbereitenden
Schritte zur Ausführung von Stauanlagen zu tun . Als
die Bildung des Syndikats , an dem die Siedlungs¬
gesellschaft mit 20 000 -F . beteiligt ist, gelungen war,
wurden unter finanzieller Mitwirkung der Regierung in
den Jahren 1897 und 1901 Expeditionen nach dem
Schutzgebiete entsandt, deren umfangreiche Berichte wert¬
volle Aufschlüsse über die wirtschaftlichen Verhältnisse
Deutsch-Südwestafrikas sowie mehrere gründlich aus¬
gearbeitete Projekte für die Errichtung von Stauanlagen
enthalten.

Was schließlich die bisherige Verwertung des Land¬
besitzes anlangt , so sind in Klein-Windhuk 75 Heimstätten
vermessen worden, die zum größten Teil bezogen und in

*) In § 1 der Konzession vom 2. März 1896 verpflichtet sich
die Regierung lediglich, der Siedlungsgesellschaft 20 000 qkm zn
verleihen , sobald in den fraglichen Gebieten die erforderlichen Kron-
ländereien geschaffen sind. Der Zeitpunkt , zu ivelchem letzteres
erfolgt sein muß , ist nicht bestimmt . Demgegenüber macht die Ver¬
einbarung vom 19. April 1898 diesen Zeitpunkt von der durch die
Gesellschaft getroffenen AuSwnhl abhängig nnd legt ihn dadurch in
die Hand der Gesellschaft.
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Bewirtschaftung genommen sind. Abgesehen von diesen
Heimstätten sind nach Angabe der Siedlungsgesellschaft
von ihr bis zum 31 . Dezember 1903 81 269 da Farm¬
land zu einem Gesamtpreise von 148 444 verkauft
worden . Dies ergibt einen Durchschnittspreis von 1,8v -/L.
pro Hektar . Auf die genannte Summe wurden zu dem
erwähnten Zeitpunkte 116 844 ^ . geschuldet , so daß aus
dem Farmverkaufe der Gesellschaft seit ihren : Bestehen
ein Barerlös von 31 600 ^ zugeflossen ist. Fügt man
diesen: Betrage den bisherigen Gesamtbarerlös ans dem
.̂ eimstättenverkauf hinzu , welcher gesellschaftseitig mit
rund 17 000 berechnet wird , so ergibt sich für die
Siedlnngsgesellschaft aus dem bisherigen Landverkauf
eine bare Gesamteinnahme von rund 50 000 -F . Diese
Einnahmen und insbesondere diejenigen aus dem See¬
transportgeschäft , die während der ersten fünf Jahre des
Bestehens der Gesellschaft nicht unerheblich waren , wie
auch alle übrigen Erlöse aus den Gesellschaftsunter¬
nehmungen wurden , wie aus den Bilanzen ersichtlich ist,
den Reserven zugeführt . Die sich daraus ergebenden
Beträge fanden für die Zwecke der Gesellschaft im Schutz¬
gebiete Verwendung . Bis zum 1. Januar 1904 wurden
nach Mitteiluug der Gesellschaft von ihr für Farmen,
Biehzuchtunternehmuugen , Aufführung von Gebnulichkeiten,
Vermessungen , Dammanlagen , Brunnenbauten usw . ins¬
gesamt rund 560 000 -/A in Deutsch - Südwestafrika auf¬
gewendet . Seit Bestehen der Gesellschaft sind an die,
Anteilseigner keinerlei Dividenden oder sonstige Gewinn¬
zahlungen abgeführt worden . Nach dem gegenwärtigen
Stand der Bilanz hat die Gesellschaft unter Einrechnung
der durch den Hereroaufstand erlittenen Verluste nicht
nur das bar eingezahlte Kapital von 163 500 sondern
auch ihre gesamten Reserven aufgebraucht , so daß sie an
die Einberufung des noch nicht eingezahlten Kapitals
herantreten muß.

i^ . Die 8M Wvsn 7kmt»m8, Ull.
In den Jahren 1889 und 1890 hatte eine englische

Gesellschaft , das L^ arusKdoma . Lxplorio ^ »nä ? iosp6e : in^
^ )-l>siica.w, 1̂ 6., London , mit den Häuptlingen der Bondel-
zwarts -, Zwartmodder - und Veldschoendrager -Hottentotten
Verträge abgeschlossen, durch welche dem Syndikate in
den damals noch nicht unter deutschen Schutz gestellten
Gebieten der genannten Stämme sehr umfangreiche Rechte
und Privilegien eingeräumt wurden . In : Einzelnen war
der wesentliche Inhalt dieser Verträge folgender:

I . Im Sondelsumrisgebiet.
Verträge vom 7. und 8. April 1890.

Vorbehaltlich der älteren , wohlerworbenen Rechte
Dritter wird dem Syndikat verliehen:

1. das ausschließliche Recht auf alle chemischen und
sonstigen Ablagerungen , Mineralien , Erze und Edelsteine
einschließlich der Kohle,

2 . das Grundeigentum im Umkreise von 4 eng¬
lischen Meilen von jeden : von: Syndikat betriebenen
Bergwerk,

3. das Recht, Bau - und Brennholz zu schlagen und
auszuführen,

4 . das Recht uneutgeltlicher Weide und Tränke für
Schafe , Rindvieh und Pferde, ' auch die Befugnis , Brunnen
und Sammelwasserbecken anzulegen.

5 . Das ausschließliche Recht auf eine Meile Land auf
beiden Seiten der Kanäle , Wasserbehälter und Brunueu,
welche das Syndikat anlegen sollte.
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6. Das ausschließliche Vertriebsrecht von Wein und
anderen geistigen Getränken, unbeschadet des Rechts der
zur Zeit schon damit Handel treibenden Personen und
mit dem Vorbehalt , daß innerhalb eines Umkreises von
15 engl. Meilen um die Missionsstationen geistige Ge¬
tränke nicht verkauft werden dürfen.

7. Das ausschließlicheRecht, Eisenbahnen, Pferde¬
bahnen, Kanäle, Werften, Wasserbehälter, Deiche, Brücken,
Fähren , elektrische Beleuchtungen, Telegraphen, Telephone
und Bewässerungen anzulegen.

8. Das ausschließlicheGastwirtschafts- und Markt¬
recht innerhalb 4 engl. Meilen von jeder Fundstätte von
Mineralien.

Die Gegenleistung des Syndikats für die Kon¬
zessionen unter 1—8 besteht in der Zahlung an den
Oberhäuptling von 200 L jährlich und 7°/g des
Reingewinns der Bergwerke.

9. Das Recht auf Benutzung von 6 engl.Quadratmeilen
Land, welches für die ersten 3 Jahre vom 9. Oktober
1889 an gerechnet unentgeltlich, sodann gegen eine jähr¬
liche Pacht von 15 Z dem Syndikat überlassen wird.
Das Wahlrecht ist zeitlich unbeschränkt; es kann nur
außerhalb der bestehenden Kraale und Missionsstationen
ausgeübt werden. Es steht dem Syndikat frei, das Eigen¬
tum daran für 300 L zu erwerben.

10. Das Eigentum an 2 Farmen von je 20000
Morgen in einem beliebigen Teil des Gebiets, soweit es
nicht früher schon vergeben worden.

11. Das Eigentum von 100 Quadrat -Seemeilen Land,
innerhalb 4 Jahren frei auszuwählen , vorbehaltlich der
herkömmlichen Rechte der Bondelswarts auf Wasser, Weide
und Brennholz, jedoch mit der Priorität der Auswahl
vor späteren Landerwerbern.

Die Gegenleistungen für 10—11 sind:
zu 10., 200 Z und 15 Syndikatsanteilscheine zu

je 10 gß.
zu 11, 1000 X, zahlbar nach 3 Jahren , 70 An¬

teilscheinen zu je 10 5 "/o von dem Kaufschilling bei
Veräußerungen, eine jährliche Subsidie von 60
welche aufhört , nachdem der Gesamtbetrag der ge¬
leisteten Beihilfe auf 1200 L angewachsen ist.

Das Privatgrundeigentum des Oberhäuptlings Willem
Christian bleibt frei von den vorstehenden Gerechtsamen
und Erwerbungen.

Das Syndikat kann nach 12 monatiger Kündigungs¬
frist von dem Vertrage zurücktreten.

II . Im Zumrtmoddergebiet.
Vertrag vom 19. Mai 1890.

1. Das ausschließliche Recht auf alle chemischen und
anderen Ablagerungen, Mineralien (einschließlich derKohle),
mineralischen Ole, Marmor und Edelsteine zu schürfen
und die Fundstellen auszubeuten.

2. Das Recht, Nutz- und Brennholz zu schlageu und
auszuführen.

3. Das Weide- und Tränkrecht für Schafe, Ziegen,
Rindvieh und Pferde nebst der Befugnis Brunnen und
Wasserbehälter anzulegen.

4. Das Grundeigentum im Umkreis von vier eng¬
lischen Meilen um die vom Syndikat anzulegenden Werke
in festem und angeschwemmtem Land.

5. Das ausschließliche Recht, Eisenbahnen, Pferde¬
bahnen, Brücken, Deiche, Telegraphen, Telephone, elek¬
trische Beleuchtungen in Städten und Wohnhäusern an¬
zulegen.

7
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6. Das ausschließlicheGastwirtschafts- und Markt¬
recht in einem Bezirk von vier englischen Meilen um die
Fund - und Verarbeitungsstätten der Gegenstände unter 1.

7. Das ausschließliche Recht, öffentliche Bewässerungs¬
anlagen herzustellen, sofern sie nicht auf Regierungskosten
errichtet werden.

8. Das Eigentum au Grund und Boden zwei Meilen
zu beiden Seiten der von: Syndikat anzulegenden Kanäle,
Brunnen , Sammelbecken und Bewässerungen.

9. Das Eigentumsrecht an 640 englischen Ackern
nach freier Wahl innerhalb eines Bezirks von zwei eng¬
lischen Meilen um Keetmanshoop zu baulichen und
sonstigen Zwecken.

10. 33 Quadratseemeilen Land nach eigner Wahl
um den Platz Vaalgraß im Norden oder Nordosten ,des
Zwartmoddergebietes.

Die Gegenleistungen des Syndikats sind:
1. 175 -8 jährlich oder 3500 M auf einmal als

Kaufschilling,
2. 5°/y von der Bergwerksausbeute oder 5000

auf einmal,
3. 35 Syndikatsanteile zu 10 je ^ .

Das Syndikat kann nach 12monatlicher Kündigung
von dem Vertrage zurücktreten.

III . Im Mdschoeudragergebiet.
Vertrag vom 25. Juli 1890.

1. Das ausschließliche Recht, auf alle Chemikalien,
sonstigen Ablagerungen, Mineralien , Erze, Edelsteine (ein¬
schließlich der Kohle) und Marmor zu schürfen und die
Fundstellen auszubeuten.

2. Das Eigentum an dem Grund und Boden inner¬
halb eines Umkreises von acht englischen Meilen um die
Bergwerke des Syndikats.

3. Das ausschließlicheRecht, Eisenbahnen, Pferde¬
bahnen, Brücken, Deiche, Telegraphen, Telephone und
elektrische Beleuchtungsanlagen in Städten und Häusern
herzustellen.

4. Das ausschließlicheGastwirtschafts- und Markt¬
recht innerhalb eines Bezirkes von acht englischen Meilen
um die Fundstätten der Gegenstände unter 1.

5. Das ausschließlicheRecht, Bewässerungsanlagen,
sofern solche nicht von der Regierung in Angriff ge¬
nommen werden, auszuführen.

6. Das Recht, Nutz- und Brennholz zu schlagen und
auszuführen.

7. Freie Weide und Tränke für Schafe, Ziegen,
Rindvieh und Pferde nebst dem Rechte, Brunnen und
Wasserbehälter anzulegen.

8. Das Eigentum an dem Grund und Boden auf
eine Entfernung von vier englischen Meilen zu beiden
Seiten der vom Syndikat zu erbauenden Kanäle, Dämme,
Wasserbehälter und Bewässerungsanlagen.

9. Das Eigentum von je 100 englischen Quadrat¬
meilen Land nm die Plätze Geithaub und Gieris.

Die Gegenleistungen des Syndikats sind:
1. 850 einmalig,
2. 50 M jährlich oder eine einmalige Abfindung

von 700 ck.
3. 2v/y von der Bergwerksausbeute oder dafür eine

einmalige Abfindung von 2000 ck.
10. Das Syndikat vermittelt alle Landverkäufe unter

Ausschließung aller Agenten und erhält von jedem Kauf¬
schilling 500/y als Provision.
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11 . Das Eigentum an einem Gebietsstreifen , welcher
im Norden an die Südgrenze des Simon Kopperschen
Gebiets , im Westen bis an die Ostgrenze des Zwart-
moddergebiets , im Süden bis an 26 .o 33 ' . südlich und
im Osten bis an 20 .« östlich (Greenwich ) reicht.

12 . Das Eigentum an 100 englischen Ouadratmeilen
um Garabis , nach Wahl des Syndikats am Grub oder
Backfluß in einem oder mehreren Stücken.

Dafür sind als weitere Gegenleistungen ausbedungen:
1. 600 ^ einmalige Zahlung , zu entnehmen aus

den Geldern , welche das Syndikat an Willem
Christian zu zahlen hat.

2 . 20 Anteilscheine des Syndikats zu je 10 und
zwar als Vorzugs (bonns )-Aktien.

3. 300 -K.
Das Syndikat hat die Befugnis , von dem bor¬

stehenden Vertrage nach 12monatlicher Kündigung zurück¬
zutreten.

Nachdem die fraglichen Gebiete mit Unterstützung der
Vertreter des Syndikats am 21 . August 1890 unter den
Schutz des Deutschen Reiches gestellt worden waren,
suchte das Syndikat um die regierungsseitige Bestätigung
der erwähnten Verträge nach . Da es keinem Zweifel
unterliegen konnte , daß die uneingeschränkte Anerkennung
der in diesen Verträgen gewährten Rechte einer Aus¬
lieferung des fraglichen Teils des Schutzgebiets an eine
ausländische Privatgesellschaft bedeuten würde , wurde dem
Antragsteller eröffnet , daß die Anerkennung der Verträge
in ihrem ganzen Umfange nicht zugestanden werden könne.
Eine völlige Aberkennung der Rechte des Syndikats , gegen
deren Begründungsart Einwendungen nicht erhoben werden
konnten , war aus dem Grunde nicht angängig , weil nach
dem zwischen Deutschland und England geschlossenen Ab¬
kommen vom 1. Juli 1890 (Art . 9) wohlerworbene
Rechte Fremder anerkannt werden mußten , und weil das
Syndikat im guten Glauben bereits erhebliche Geld¬
summen auf Deutsch -Südwestafrika verwendet hatte.
Hinzu kam, daß nach den Berichten des damaligen Reichs¬
kommissars Dr . Goering der Hauptvertreter des Syndikats
der Regierung bei den Unterhandlungen mit den Ein¬
geborenen wegen Anerkennung der Deutschen Schutz¬
herrschaft wesentliche Dienste geleistet hatte , und daß im
Fall einer völligen Nichtanerkennung der Rechte des
Syndikats Unruhen unter den Eingeborenen zu befürchten
waren , da das Syndikat alsdann seine vertragsmäßigen
Zahlungen an diese eingestellt haben würde . Aus Grund
dieser Erwägungen wurde nach Anhörung des Reichs¬
kommissars und nach zustimmender Äußerung des Kolonial¬
rats am 31 . Oktober 1892 eine Vereinbarung zwischen
der Kaiserlichen Regierung und dem Kharaskhoma-
Syndikat getroffen , durch welche dem letzteren unter be¬
stimmten Bedingungen gewisse Rechte verliehen wurden,
jedoch in weit geringerem Umfange , als sie in den Ver¬
trägen mit den Eingeborenen erworben waren.

Nach dieser in Anlage VII abgedruckten Vereinbarung An/^
hatte das Syndikat in erster Linie das Recht auf das
Eigentum an 128 in den genannten Gebieten von ihm
auszuwählenden Farmen von je 10 000 Kapschen Morgen *),
sobald es der Regierung die Gründung einer Gesellschaft
mit einem baren Betriebskapital von 200 000 nachweist,
welche die zum Bau von Verkehrsanlagen zwischen der
Küste und dem Syndikatsgebiet erforderlichen Vorarbeiten
übernimmt . Erbringt das Syndikat weiterhin den Nach
weis , daß die Ausführung der erwähnten Arbeiten ernst¬
lich in Angriff genommen und zu diesem Zwecke das bare
Betriebskapital um 200 000 erhöht worden ist, so soll

1 Kapscher Morgen — 0,s5K5 lia
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es das Recht auf Überweisung weiterer 128 Farmeu und,
falls es eine Schienenverbindung zwischen Luederitzbucht
und Aus hergestellt hat, weiterer 256 Farmen von je
10 000 Kapschen Morgen haben. Ferner wurde dem
Syndikat auf 25 Jahre (i. s. bis zum 31. Oktober 1917)
das ausschließliche Recht auf die Aufsuchung von Mi¬
neralien und den Betrieb des Bergbaus innerhalb des
Gebiets der drei Stämme eingeräumt. Dagegen hat die
Regierung das Recht auf eine bestimmte Förderungs¬
abgabe für die von dem Syndikat betriebenen, verpachteten
und verkauften Gruben*).

Die Erteilung der Konzession erfolgte unter der
beiderseits anerkannten Voraussetzung, daß das Syndikat
die den Eingeborenen gegenüber übernommenen Ver¬
pflichtungen trotz Aberkennung eines Teils der Rechte in

. vollem Umfange erfüllt.
Als das Endziel der Leistungen des Syndikats war

regierungsseitig die Herstellung der Schienenverbindung
Lüderitzbucht—Aus angestrebt worden. Mit Rücksicht
darauf , daß die fragliche Bahnlinie durch das Gebiet der
Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika führeu
mußte, hatte die Regierung sich dafür verbürgt, daß das
Syndikat dem zum Bau und Betrieb der Bahn erforder¬
lichen Grund und Boden von der Deutschen Kolonial¬
gesellschaft überlassen erhält , und ihre Unterstützungbehufs
Erlangung günstiger Bedingungen bei dem Erwerb des
Landes zugesagt. Am 20. Dezember 1892 wurde denn
auch zwischen der Deutschen Kolonialgesellschaft für Süd-
westaftÄa und dem Syndikat ein Vertrag abgeschlossen,
durch welchen erstere dem letzteren das Recht erteilte, eine
Eisenbahn von Lüderitzbucht nach dem Innern zu bauen

vW- Anlage VIII —. Das Syndikat verpflichtete sich in
diesem Vertrage unter anderem, spätestens Anfang Januar
1898 sich unter Mitteilung des Ergebnisses der Arbeiten
der zu entsendenden Kommission darüber zu erklären/ ob es
entschlossenist, eine Eisenbahn von Lüderitzbucht nach
Aus oder Kubub zu bauen, und welche Verbesserungen
der Hafeneinrichtungen in Lüderitzbucht es herzustellen
beschlossen hat . Im Falle einer bejahenden Erklärung
hatte das Syndikat spätestens Anfang Januar 1901 mit
dem Bahubau zu beginnen und spätestens Anfang Januar
1903 den Betrieb bis Aus oder Kubub zu eröffnen.

Nachdem das Syndikat im März 1894 den Nach¬
weis der Gründung einer Gesellschaft mit einem Betriebs¬
kapital von 25 000 L zum Zweck der Durchführung der
von ihm übernommenen Aufgaben erbracht und glaubhaft
gemacht hatte, daß zu diesem Zwecke insbesondere zu
Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Bahn Luederitz¬
bucht—Aus bis 1. März 1894 9493 ck' aufgewendet
worden waren, wurde ihm durch Erlaß vom 23. April
1894 das Recht zugesprochen, innerhalb der Stammes¬
gebiete der fraglichen drei Stämme 128 Farmen von
je 10 000 Kapschen Morgen auszuwählen und deren
Überweisung zum freien Eigentum bei der Regierung
zu beantragen . Da das Syndikat in der Folgezeit
nur sehr langsam an die Auswahl der Farmen heran¬
ging und seine erste Wahl auf größere Plätze und die
besten Wasserstellen fiel, wurde es durch Erlaß vom
28. April 1896 zur Beschleunigung der Farmenauswahl
aufgefordert und dahin beschieden, daß die Auswahl in¬
sofern eine beschränkte sei, als die öffentlichen Interessen,
insbesondere die Ruhe und Sicherheit des Schutzgebiets
dadurch nicht gefährdet werden dürfen. Bereits bestehende
größere Wohnplätze, sowie alle diejenigen Plätze, deren
Erhaltung nach Ansicht der Regierung für die Ein-

*) Die Abgabe beträgt bei Förderung von Gold , Silber und
Edelsteinen 2 °/g und bei allen übrigen Mineralien 1°/o von dem
Werte der Förderung an Ort und Stelle (Art . ö Abs. 2).
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geborenen aus wirtschaftlichen oder in der Stmnmes-
tradition liegenden Gründen erforderlich sei, seien von der
Auswahl ausgeschlossen.

Inzwischen hatte das Syndikat von der ihm durch
Artikel 6 der Konzession eingeräumten Befugnis Gebrauch
gemacht und alle Rechte und Verbindlichkeiten , die sich
aus der Konzession uud dem Vertrag mit der Deutscheu
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika ergaben , an die am
11 . September 1895 zu London mit einem Kapital von
500 000 Z gegründete Soutn ^ trieau I 'Lrriwrws I t̂ci.
übertragen . Diese nach englischem Rechte gegründete
Aktiengesellschaft suchte nunmehr um Anerkennung der
Rechtsnachfolge bei der Regierung nach . Die An¬
erkennung erfolgte durch Erlaß vom 7. Juni 1897 mit
der Matzgabe , daß die neue Gesellschaft solange als
Rechtsnachfolgerin des Kharaskhoma Syndikats angesehen
werde , als sie ihre Verpflichtungen gegen die Kaiserliche
Regierung uud die Deutsche Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika erfülle , und ^daß mit Bezug auf erstere hierzu
auch die Verbindlichkeit gehöre , deutschen Ansiedlern in
ihrem Gebiete den Vorzug zu geben.

Die Gesellschaft endsandte im Sommer 1897 eine
Kommission von Sachverständigen in das Schutzgebiet
um erneute Tracierungsarbeiten auf der Strecke Luederitz-
bucht— Aus vornehmen zu lasseu . Eine Inangriff¬
nahme des Bahnbaues unterblieb jedoch . Als daher
die Gesellschaft unter Berufung aus die Arbeiten der
entsandten Expedition im Dezember 1897 mit dem
Antrag auf Überweisung weiterer 128 Farmen gemäß
§ 2 der Konzession an die Regierung herantrat , wurde
der Antrag abgelehnt , da die Regierung nicht zur
Überzeugung gelangt war , daß die Vorbedingung für eiue
weitere Landüberweisung , nämlich die ernstliche In¬
angriffnahme der Arbeiten , von der Gesellschaft erfüllt
worden war . Im weiteren Verlauf der Angelegenheit
ließ die Gesellschaft ihren Vertrag mit der Deutschen
Kolouialgesellschaft durch Nichterfüllung der in §§ 6 und
15 desselben festgesetzten Verpflichtungen erlöschen . Hier¬
mit war die Aussicht auf Durchführung des Bahnbaues,
zu der die Gesellschaft lediglich berechtigt , nicht aber ver¬
pflichtet war , völlig geschwunden.

Die von der Gesellschaft getroffene Farmenaus¬
wahl wurde im Juli 1902 seitens des Kaiserlichen
Gouvernements nach der allgemeinen Lage der Plätze
genehmigt . Die alsbald unter Leitung eines deutscheu
Landmessers in Angriff genommene Vermessung der
einzelnen Farmen erlitt durch den Ausbruch des gegen¬
wärtigen Eingeborenaufstandes eine Unterbrechung . Von
den ihr zugewiesenen Ländereien hat die Gesellschaft nach
ihrer Angabe bis jetzt ruud 58 000 Kapsche Morgen ---
49 300 nu. zum Preise von durchschnittlich 1 25 Zff
Pro Kapschen Morgen verkauft . Verpachtet sind rund
380 007 Kapsche Morgen 323 005 da gegen einen jähr¬
lichen Pachtzins von insgesamt ca. 554 ^ . Dies ergibt
einen durchschnittlichen Pachtzins von 3^ SHi pro Jahr
und Hektar.

Die Landrechte , welche die Kaiserliche Regierung der
Loutn ^ trieau lerriwrioL auf Grund der Vereinbarung
vom 31 . Oktober 1892 tatsächlich verliehen hat , beschränken
sich nach dem Vorstehenden lediglich auf die im Erlasse vom
23 . April 1894 überwiesenen 128 Farmen . Die Ar¬
tikel 2, 3, 7, 8 und 10 der Vereinbarung sind in¬
folge dieser Beschränkung der Landrechte außer Kraft
getreten . Zurecht bestehen jedoch noch die der Ge¬
sellschaft in Artikel 4 der Vereinbarung eingeräumten
Bergrechte . Aber auch diese sind, da nur auf 25 Jahre
verliehen , im Jahre 1917 verfallen . Die Bestimmung
des Artikel 4e der Vereinbarung , wonach Käufer«
und Pächtern von Gesellschaftsland ein gebühren-

L
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freies Schürfrecht ans den erworbenen ^ ändereien
zustehen soll, wurde auf Vorstellung der Gesellschaft , die
in dieser Bestimmung eine Behinderung der bergbaulichen
Erschließung ihres Gebiets erblickte, regierungsseitig aus¬
gehoben . Abgesehen von dem erwähnten Grunde , der
nicht ungerechtfertigt erschien , da die Grundbesitzer die
ihnen überwiesenen Schürfrechte zu Feldessperrungen oder
zu Spekulationsgeschäften benutzen können , wurde der
Aufhebung der fraglichen Bestimmung auch um deswillen
nicht widersprochen , weil es aus allgemein wirtschaft¬
lichen Gründen unerwünscht erscheinen muß , Landwirt¬
schaft und Bergbau mit einander zu verquicken . Die Be¬
seitigung der Bestimmung erfolgte jedoch nicht ohne
Gegenleistung . Letztere bestand darin , daß die Gesellschaft
sich verpflichtete , sür ihr Gebiet die allgemeine Schürf¬
freiheit zu erklären und die zur Ausnützung ihrer Berg¬
rechte zu erlassenden Bestimmungen von der Genehmigung
der Regierung abhängig zu machen.

So wurde das Bergregulativ der Gesellschaft vom
15 . November 1901 unter Mitwirkung der Kolonial¬
verwaltung ausgearbeitet und unter Genehmigung der
letzteren mit der Maßgabe erlassen , daß dessen Abände¬
rung nur mit Zustimmung der Regierung zulässig sei.

Was die Tätigkeit der Loutv ^ .kriean 'ierritories
auf bergbaulichem Gebiete betrifft , so hat sie im Jahre
1896 eine Schürsexpedition in den Süden des Schutz¬
gebiets entsandt , die jedoch von Erfolg nicht begleitet
war . In Warmbad unterhält die Gesellschaft einen
ständigen Vertreter in der Person eines im südafrika¬
nischen Bergwesen erfahrenen Deutschen . Auch suchte sie
die Schürftätigkeit dadurch anzuregen , daß sie Prämien
auf Funde gesetzt hat . Bis jetzt sind jedoch in dem Ge¬
biete der Gesellschaft Mineralien in abbauwürdigen
Mengen nicht gefunden worden.

Das Direktorium der Gesellschaft , welche ihren Sitz
in London und in Berlin ein Bureau hat , besteht aus
fünf Herren , darunter drei Reichsangehörigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich aus
500 000 Anteilen 5 1 X (20 zusammen . Von diesen An¬
teilen sind 472 828 zur Ausgabe gelangt . Das auf „äsben-
tures und stiaees " eingezahlte Barkapital betrug nach Angabe
der Gesellschaft 123 290 X (2 465 800 Von diesem
Barbestand wurden 28 530 X (590 600 ^ 5.) zur Rück-
erwerbung ausgegebener ciedemures verausgabt . Die
bis zum 30 . Juni 1904 gemachten Barausgaben , zu denen
die sür die Verzinsung der äe-beuwreL erforderlichen
Summen gehören , beziffert die Gesellschaft auf 104 324 ^
s2 086 480 ^ .), ihren bisherigen baren Gesamtverlust aus
75 000 X (1 500 000 ^ .) .

V. ZansealisHe Land-, Winen- und Kandels"
gesellschast siir ZeutMVudMstasM.

Das Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von
Mineralien im Gebiete der Bastards von Rehoboth ist
jahrelang zwischen der Deutschen Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika und dem L. von Lilienthalschen Syn¬
dikat streitig gewesen . Letzteres gründete seine An¬
sprüche auf eine dem Ingenieur Fleck von dem Kapi-
tain der Bastards im Jahre 1889 verliehene Konzession,
während die Kolonialgesellschaft als Rechtsnachfolgerin
in die sogenannte Höpsnersche Konzession , eine ältere,
formell zwar unanfechtbare , ihrem Inhalte nach aber
zweifelhafte Konzession , ein besseres Recht zu haben be¬
hauptete . Nachdem die Versuche, die widerstreitenden
Interessen in einer Hand zu vereinigen , wiederholt ge¬
scheitert waren , gelang es , eine Vereinbarung herbeizu-
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führen , nach welcher die Deutsche Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika ihre Ansprüche auf das von Lilienthalsche
Syndikat unter der Bedingung übertrug , daß behufs
Übernahme und Verwertung der abgetretenen Rechte bis
zum 31 . Mai 1893 eine Gesellschaft nach deutschem Rechte
mit dem Sitz in Deutschland gebildet werde . Die Grün¬
dung dieser Gesellschaft mit dem Sitz in Hamburg ist
durch das erwähnte Syndikat nach Maßgabe des Schutz¬
gebietsgesetzes bewirkt worden und die Konstituierung
unter der Firma „Hanseatische Land -, Minen - und Handels¬
gesellschaft für Deutsch -Südwestafrika " ist am 19 . Mai
1893 erfolgt.

In die Gesellschaft sind von L. v. Lilienthal und
der Lmitli V̂ sst ^ frioa Oowpao ^ eingebracht worden:

1. die Rechte und Pflichten aus der dem Ingenieur
Fleck von dem Kapitän der Rehobother Bastards,
Hermanus van Wyk, am 29 . März 1889 erteilten
Konzession)

2 . die Rechte und Pflichten aus der sog. Hoepfner-
schen Rehoboth -Konzession vom 11 . Oktober 1884-

3. die Rechte und Pflichten aus der dein Ingenieur
Fleck am 24 . März 1890 von dem Khauas-
Kapitän Andreas Lambert erteilten Konzession'

4. die der Lautn ^Vsst ^ .kries. Lompa .ii^ in der sog.
Damaraland -Konzession vom 12 . September 1892
eingeräumten Eisenbahnrechte , soweit sie sich ans
das Gebiet der Rehobother Bastards beziehen,'

5 . das Recht auf Erwerb der Aktiva und Passiva
des Warengeschäfts des Herrn L. v. Lilienthal
in Rehoboth.

Als Gegenleistung für die eingebrachten Rechte
erhielt die Konto. "Usst ^ .trieg. Oompan ^ 6000 , von
Lilienthal 5000 als voll eingezahlt geltende Anteile von
den 12 000 Anteilen 5 200 -F ., welche das Grundkapital
der Gesellschaft bildeten . Die restierenden 1000 Anteile
sind bar eingezahlt worden und stellten das bare Be¬
triebskapital der Gesellschaft in Höhe von 200 000 ^ .
dar . Aus dieser Summe erhielt die Deutsche Kolonial¬
gesellschaft für Süd Westafrika als Gegenleistung für die
von ihr abgetretenen Rechte 150 000 in barem Gelde.

Die Anerkennung der auf den Bergbau bezüglichen
Bestimmungen der drei vorgenannten Konzessionen wurde
vorbehaltlich aller gegebenenfalls im Rechtswege festzu¬
stellenden besseren Rechte Dritter durch die von der
Kaiserlichen Regierung der Gesellschaft unter den:
11 . August 1893 erteilte Konzession ausgesprochen . Einen
Abdruck der Konzession enthält Anlage IX . Es wird
der Gesellschaft darin auf ' die Dauer von 25 Jahren
in den Gebieten der Rehobother Bastards und der Khauas-
Hottentotten unbeschadet wohlerworbener Rechte Dritter
das ausschließliche Recht zur Aufsuchung , Gewinnung und
Bearbeitung von Mineralien aller Art mit der Maßgabe
verliehen , daß sie unbeschadet der ihr vertragsmäßig
obliegenden Leistungen an die Eingeborenen dem südwest-
afrikanischen Landesfiskus gewisse Abgaben aus dem
Bergwerksbetriebe zu zahlen hat . Die Höhe dieser Ab¬
gabe wird für das Rehobother Gebiet in analoger An¬
wendung des § 54 der südwestafrikanischen Bergver¬
ordnung vom 15. August 1889 durch die Bergbehörde
festgesetzt. Sie darf jedoch 2 /̂2 °/o des Wertes der jähr¬
lichen Förderung nicht übersteigen . Für das Khauas-
gebiet beträgt die Abgabe bei Edelsteinen , Gold , Silber
und deren Erze 2 "/g, bei allen anderen Mineralien 1 "/n
vom Verkaufswerte am Orte der Förderung . Sobald
eine Grube während der Dauer der Konzession in Betrieb
genommen wird , erwirbt die Gesellschaft daran das freie
Eigentum . Doch hat sich die Regierung dabei das Recht
vorbehalten , im Wege der Gesetzgebung Bestimmungen
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zu erlassen, wonach das Eigentum erlischt und alle Rechte
an der Grube an die Regierung zurückfallen, wenn der
bergmännische Betrieb in der Grube eingestellt oder,
ohne durch höhere Gewalt gestört zu sein, für längere
Zeit (jedoch mindestens fünf Jahre ) unterbrochen wird.

Um die bergbaulicheErschließung des Khauasgebiets
zu erleichtern und die Besiedlung des Landes zu fördern,ist der Gesellschaft im § 3 der Konzession die Über¬
weisung eines Landbesitzes von lOOOOqlcmin genanntem
Gebiete in Aussicht gestellt worden, sobald der Regierung
daselbst Kronland in genügendem Umfange zur Ver¬
fügung steht. Es geschah dies unter dem ausdrücklichen
Hinweis, daß das Land zu Siedlungszwecken verwendet
werden soll, wobei die Gesellschaft verpflichtet worden
ist, als Ansiedler nur Deutsche oder deutschredende Ab¬
kömmlinge von Deutschen zu wählen und aus den
Erträgnissen für Verkäufe und Verpachtungen 10 "/o dem
Landesfiskus zuzuführen.

Bisher ist eine Landüberweisung im Sinne
des § 8 der Konzession an die Hanseatische
Land -, Minen - und Handelsgesellschaft jedoch
nicht erfolgt.

Als die Verhandlungen über die Abgrenzung des
Bergwerksgebiets der Gesellschaft im Frühjahr 1899 zum
Abschlüsse gebracht waren, traf die Gesellschaft die
erforderlichen Vorbereitungen zur Entsendung einer
Expedition, welche das Rehobother Gebiet auf das Vor¬
kommen von Mineralien untersuchen sollte. Die Kosten
dieser Expedition wurden auf 160 000 veranschlagt.
Da die Gesellschaft über genügende Barmittel nicht mehr
verfügte, faßte die Generalversammlung den Beschluß,
das Kapital um 240 000 ^ 5. zu erhöhen. Von den
Anteilseignern, denen die neu auszugebenden Anteile
angeboten wurden, erklärten sich nur die Lnutd 'Vssst
^triva (Zompan̂ und die Mitglieder des früheren
von Lilienthalschen Konsortiums zu einer weiteren Be¬
teiligung bereit. Von den neuen, als Borzugsanteile
ausgegebenen 1200 Anteilen, die jedoch nur zu 75 °/c>
des Nennwerts unterzubringen waren, wurden 1000 von
der Loutd ^Vsst ^ ü'iea, Oompari? und 200 von dem
früheren von Lilienthalschen Konsortium übernommen.

Am 25.Mai 1899 verließ die Expedition unter Führung
des Königl. Preußischen Bergmeisters Eichmeyer Hamburg.
Sie bestand außer dem Leiter aus zehn heimischen Berg¬
leuten. Am 1. März 1900 hatte sie ihre Arbeiten
vollendet. Die verursachten Kosten betrugen ausweislich
der Bilanzen insgesamt 236 228 -K.̂ Das Ergebnis der
Expedition bestand darin, daß in dem bisher wenig
erforschten Konzessionsgebiete an vielen Punkten auf
ursprünglicher und sekundärer Lagerstätte Kupfer, Gold
und Silber nachgewiesen wurde. Die Untersuchungen
konnten wegen der beschränkten Mittel nicht bis zu dem
Grade durchgeführt werden, um ein genaues Urteil über
die Abbauwürdigkeit der einzelnen Punkte zu gewinnen.
Jedoch war das Ergebnis immerhin ein solches, daß
vom Expeditionsleiter die Entsendung einer neuen
Expedition und die Fortsetzung der Arbeiten warm emp¬
fohlen wurde. Einem solchen Vorgehen ist der Umstand
förderlich, daß nach Ansicht Eichmeyers von den Lager¬
stätten am Großen und Kleinen Spitzkopf nach der
Beschaffenheitder aufgeschlossenen Gold- und Kupfererze
auch beim Fehlen günstigerer Transportverhältnisse
durch K̂leinbetrieb verkaufsfähige Erze schon jetzt
gewonnen werden können. Die Gesellschaft ist bis jetzt
an die Entsendung einer erneuten Expedition nicht her¬
angetreten, da sie z. Zt . über keinerlei Barmittel verfügt.
Die Hanseatische Land-, Minen- und Handelsgesellschaft,
hat seit ihrem Bestehen weder Dividenden noch sonstige Ge¬
winnzahlungen an die Anteilseigner abgeführt.
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vi . Zie Kaolo Zan̂ und MnmgchllsM.
Diese Gesellschaft hat . keine Regierungskonzession,

sondern leitet ihre Rechte aus den Land - und Bergwerks¬
gerechtsamen der Deutschen Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika her . Die letztere Gesellschaft hatte nämlich
nach eingeholter Genehmigung der Aufsichtsbehörde durch
Vertrag vom 29 . November 1892 den nördlichen Teil
ihres Grundeigentumgebietes , das sogenannte Kaokofeld,
vom Kunene bis zum Ugabflusse nebst allen darauf
ruhenden Rechten unter der Bedingung verkauft , daß zur
Bewirtschaftung des abgetretenen Gebietes binnen sechs
Monaten eine deutsche Kolonialgesellschaft im Sinne des
Schutzgebietsgesetzes gebildet werde . Die Unterhandlungen
mit einer Londoner Firma behufs Bildung einer solchen
Gesellschaft zerschlugen sich' es gelang jedoch später haupt¬
sächlich durch Vermittelung der 8out,Ii V̂est ^ frieg. Oomvau?
der Kolonialgesellschaft , mit der nämlichen Londoner
Firma einen neuen Vertrag abzuschließen , welcher im
wesentlichen eiue Erneuerung des bereits erwähnten Ver¬
trages war . Dieser unter dem 12 . August 1893 ab¬
geschlossene Vertrag hat am 21 . Oktober 1893 die Ge¬
nehmigung des Verwaltungsrates der Kolonialgesellschaft
für Deutsch -Südwestafrika gefunden . Einen Abdruck des¬
selben , sowie den Abdruck einer nachträglichen Vereinbarung
der Parteien vom 4./8 . Dezember 1893 enthält Anlage X . -̂ n/age

In diesem Vertrage sind die Grenzen des zur Be¬
wirtschaftung verkauften Kaokofeldes , wie folgt , angegeben:

1. im Norden : der Kunenefluß von seiner Mün¬
dung bis zur Zwartbooidrift'

2 . im Osten : eine Linie , welche von Zwartbooidrift
über Otjitambi ', Obombo (Franzfontein ) bis zu dem
Punkte läuft , wo der Ugabfluß von dem 15. Grad
östlicher Länge von Greenwich geschnitten wird.

3. im Süden : der Ugabfluß vou dein oben¬
erwähnten Punkte bis zur Mündung)

4 . im Westen : der Atlantische Ozean von der
Mündung des Kunene - bis zur Mündung des
Ugabflusses.

Die Rechte , welche die Kolonialgesellschaft in diesem
Gebiete an die Käuferin übertragen hat , bestehen:

1. in dem Eigentum an Grund und Boden mit
Ausnahme des Platzes Zesfontein und des dazu
gehörigen Weidelandes , welche der Kapitain Jan
Uichimab laut Urkunde <I. d. Wolfsfontein , 4 . Juli
1885 , sich und seinem Volke vorbehalten hat,-

2. in dem ausschließlichen Recht , in dem ganzen
sogenannten Kaokofeld , mit Ausnahme des Platzes
Zesfontein und des dazu gehörigen Weidelandes,
Mineralien aller Art aufzusuchen und zu ge¬
winnen , oder durch andere aufsuchen und ge¬
winnen zu lassen mit der Verpflichtung , für diese
Bergwerksgerechtsame an die Häuptlinge des
Stammes der Zwartbooi -Hottentotten und der
Gomes -Topnars die durch besondere Verträge aus¬
bedungenen Abgaben von je fünf Pfund Sterling
monatlich zu zahlen.

Die behufs Verwertung dieser Rechte von der Lon¬
doner Firma zu bildende Gesellschaft sollte in Deutschland
ihren Sitz haben , der Aufsicht des Reichskanzlers nach
Maßgabe der im Statut zu treffenden Bestimmungen
unterstehen und ' sollten die Mehrheit der Mitglieder des
Direktoriums aus deutscheu Reichsangehörigen bestehen.

Auf Grund dieses Vertrages gelang es der Londoner
Firma eine Gesellschaft uuter dein Namen „Kaoko Land-
und Minengesellschaft " zu stände zu bringen . Die neue
Gesellschaft konstituierte sich durch notariellen Vertrag
vom 11 . April 1895 mit dem Sitz in Berlin.
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Demnächst wurde der von der Gesellschaft eingereichte
Statutenentwurf durch den Reichskanzler am 10. Mai
1895 genehmigt und der Gesellschaft selbst durch Beschluß
des Bundesrates vom 27. Juni 1895 in Gemäßheit
des Schutzgebietsgesetzes Korporationsrechte beigelegt.
Nach dem Statut besteht der Zweck der Gesellschaft
in der Erwerbung von Grundbesitz und Rechten aller
Art in Deutsch- Südwestafrika , sowie in der wirt¬
schaftlichen Erschließung und Verwertung der gemachten
Erwerbungen . Die Gesellschaft beabsichtigt, insbesondere
daselbst Ansiedelungen zu gründen, Landwirtschaft, Berg¬
bau, Reederei, sowie sonstige gewerbliche und kaufmännische
Unternehmungen zu betreiben.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 10000000 ^ 5.
und ist in 50 000 Anteile zu je 200 ^ eingeteilt. Von
diesen Anteilen sind 40 000 begeben. Von letztereil
erhielt als Gegenleistung für die eingebrachten Rechte so¬
wie für eine bei Konstituierung der Gesellschaft gemachte
Bareinlage von 200 000 Fi. die Firma L. Hirsch 6- Co.
in London 32 500 Anteile. Weitere 2 500^ Anteile
wurden der Deutschen Kolonialgesellschaft für ^ >üdwest-
afrika gemäß § 5 des mit der Firma Hirsch Ä Co.
abgeschlossenenVertrages vom 12. August 1893 (An¬
lage X) in den die Kaoko Land- und Minen-Gesell¬
schaft eingetreten ist, überwiesen. Der hiernach ver¬
bleibende Rest der ausgegebenen Anteile (5000) wurde
zwecks Beschaffung der nach dem letzterwähnten Vertrage
bis Ende 1895 an die Deutsche Kolonialgesellschaft für
Südwestafrika zu leistenden Barzahlungen von insgesamt
400 000 «̂ 5 und des zu demselben Zeitpunkte einzu¬
zahlenden weiteren baren Betriebskapitals von 600 000 -/^
zum Nennwerte ausgegeben. Nach Leistung der an die
Deutsche Kolonialgesellschaft fürSüdwestafrika zu zahlenden
Summe verblieb sonach der Kaoko Land- und Minen-
Gesellschaft ein bares Betriebskapital von 800 000 ^

Die Gesellschaft hat wiederholt Expeditionen in das
Gesellschaftsgebiet entsandt, um es in landwirtschaftlicher
und bergbaulicher Beziehung sowie auch im Hinblick auf
die an der Küste vorhandenen Guanolagerstätten erforschen
zu lassen. Eine der Expeditionen beschäftigte sich auch mit
der Prüfung des Geländes in Ansehung eines Eisenbahn¬
baues . Die für diese Expeditionen aufgewendeten Mittel
beliefen sich nach Mitteilung der Gesellschaft auf ins¬
gesamt rund 317 000 ^ Die Bilanz der Gesellschaft
schließt am 31. Dezember 1904 mit einem Gesamtbar¬
verlust von 270 782,33 Seit ihrem Bestehen hat die
Gesellschaft an die Anteilseigner weder Dividenden noch
sonstige Gewinnzahlungen geleistet. Die Grenzen des
Gesellschaftsgebiets waren bei Bildung der Gesellschaft
bis auf die Ostgrenze bestimmt. Über den Lauf der letzt¬
genannten Grenze fanden zwischen der Gesellschafts¬
vertretung im Schutzgebiet und dem Gouvernement Ver¬
handlungen statt , die im November 1897 zum Abschluß
kamen. Die hierauf bezügliche Vereinbarung sieht für die
im Kaokofeld ansässigen Zwartbooi -Hottentotten ein aus¬
reichendes Reservat vor.

vii. Die ÄlamW»M- und MMg».
SchNM.

Die Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft ist eine
deutsche Gründung , deren Zustandekommen in erster Linie
den unermüdlichen Bemühungen des verstorbenen Ge¬
heimen Kommerzienrats v. Hansemann zu verdanken ist.
An der Seite der Diskonto -Gesellschaft waren bei der
Gründung beteiligt: die Deutsche Bank, wie auch die
Firmen Bleichroeder und v. d. Heydt. Die englischen
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Interessen vertraten die LoutK Nest ^ .friea . Lompanv
und die Lxp1orat .i0n Oowpao ^ in London . Das
Grundkapital der Gesellschaft beträgt 20 000 000 ^ .

25 000 000 Francs 1 000 000 ausgegeben iu
20 Serien , jede Serie eingeteilt in 10 000 Anteile
von je 100 ^ . 124 Francs 5 ck. Die zuerst im
Jahre 1900 ausgegebenen Anteile der ersten Serie sind
in Mark voll gezahlt ' auf die hiernach im Jahre 1903
ausgegebenen Anteile der 19 anderen Serien ist bei der
Zeichnung eine Einzahlung von 25 "/o in Mark geleistet
worden .*) Weitere Einzahlungen oder die Vollzahlung
der Anteile der letzteren Serien kann die Direktion nach
Genehmigung des Verwaltungsrats einfordern . Das bisher
eingeforderte bare Kapital betrug 10 500 000 ^ .

Wie die Kaoko Land - und Minengesellschaft ihre
Rechte von der Deutschen Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika , so leitet die Otavi Minen - und Eisenbahn¬
gesellschaft ihre Rechte von der 8oMn Vpsst ^ kries. Lompsn )'
her , ohne selbst in: Besitze einer Regierungskonzession
zu sein. Eine derartige Konzession war allerdings der
Otavi Minen - und Eisenbahngesellschaft unter dem
15 . März 1901 im Hinblick auf den damals projektierten
Eisenbahnbau von Tsumeb nach dem portugiesischen
Hafen Port Alexandre erteilt worden ' die Konzession
wurde jedoch mit der Aufgabe des genannten Bahn¬
projekts , an dessen Stelle die Herstellung einer Bahnlinie
zwischen Swakopmund und Tsumeb trat , hinfällig . Im
Zusammenhang hiermit erloschen auch die vertraglichen
Abmachungen vom 29 . September 1899 , in welchen die
Loutii ^ es5 ^ trieu. Onmp . der Otavi -Gesellschaft gewisse
Bergwerks -, Land - uud Eisenbahnrechte im Gebiete der
Damaraland -Konzession übertrug . Diese Abmachungen
wurden durch ein neues Abkommen zwischen den beiden
Gesellschaften vom 12 . Mai 1903 ersetzt.

Das zuletzt genannte Abkommen , welches in Anlage XI A»/,
zum Abdruck gelangt ist, überträgt der Otavi -Gesellschaft
die folgenden Rechte:

1. die der Company in dem Otavigebiete zustehenden
Minenrechte , mit alleinigem Ausschluß der Ge¬
winnung von Edelsteinen jeder Art , innerhalb
eines Bezirkes von 1000 (Eintausend ) englischen
Quadratmeilen, ^ ) welcher nach Bestimmung der
Otavi -Gesellschaft zu begrenzen ist, aber jeden¬
falls die Kupferminen von Otavi , Klein -Otavi,
Auwap und Tsumeb einschließen soll'

2 . das der Coinpany zustehende Recht auf Inbesitz¬
nahme von Land in dem vorstehend bezeichneten
Bezirk von 1000 englischen Quadratmeilen , sei
es zum Zwecke des Betriebes der Minen und
des Baues der Eijeubahn , sei es zu Ansiedelungs¬
zwecken, nach Auswahl der Otavi -Gesellschaft,
jedoch von keiner größeren Gesamtfläche als
500 englischen Quadratmeilen'

3 . die der Company zustehenden Wasserrechte auf
den Ländereien , welche die Otavi -Gesellschaft nach
der Bestimmung unter Nr . 2 in Anspruch nehmenwird'

4. das Recht auf Herstellung von Verkehrsmitteln
jeder Art in dem Bezirke der 1000 englischen
Quadratmeilen,'

Von dem 20 Millionen Mark betragenden baren Betriebs¬
kapital hat

1. die 8outb ^Vest ^ krie» vomp-»̂ . . 8 000 000 ^
2. die Rxploi-sticm lZompsn? . . . . 1 950 000 -
3. ein Brüsseler Bankinstitut . . . . 60000 -
4. ein englischer Zeichner.....
5. das deutsche Kapital......

°) 1 englische Ouadratmeile ^ 2,se czlcm.

20 000 -
9 970 000 -
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5 . das Recht auf den Bau eiuer Eisenbahn , welche
das Otavigebiet mit der deutschen Küste von
Südwestafrika in der von der Otavi -Gesellschaft
zu bestimmenden Richtung direkt oder indirekt
verbindet'

6. die Land -, Wasser und sonstigen Rechte , welche
der Company in Damaraland außerhalb des
unter M . 1 bezeichneten Bezirkes in Gemäßheit
der Damaralandkonzession vom 12 . September
1892 , des zugehörigen Protokolles vom 14 . No¬
vember 1892 und des Übereinkommens vom
11 . Oktober 1898 zum Zwecke des Eisenbahn¬
baues in dem für die Eisenbahnlinie erforder¬
lichen Umfange zustehen-

7. das der Company zustehende Eigentum des
Grund und Bodens nebst den Wasserrechten in
iner Zone von je 10 Km Breite zu beiden Seiten
der zu erbauenden Eisenbahn , soweit dieselbe
durch das Freeholdgebiet der Company außer¬
halb des unter Nr . 1 bezeichneten Bezirkes läuft-

8 . die Minenrechte in Blöcken von je 20 Km Breite
und 30 Km Tiefe mit einem Abstand von jedes¬
mal 10 Km Breite von einander zu beiden Seiten
der zu erbauenden Eisenbahn in ihrer ganzen
Erstreckung im Konzessionsgebiet der Company
außerhalb des unter Nr . 1 bezeichneten Bezirkes,
jedoch mit Ausschluß der Gewinnung von Edel¬
steinen jeder Art , also dergestalt , daß zwischen
je zwei der Otavi -Gesellschaft überwiesenen
Blöcken der Company ein Block von je 10 Km
Breite verbleibt.

Die Übertragung dieser unter Nr . 1 bis 8 bezeich¬
neten Rechte versteht sich mit allen Bedingungen , unter
welchen hie Loutd V̂s>t ^ triea Oomvari ^ die Rechte besitzt.
Insbesondere hat die Otavi -Gesellschaft die in Artikel 7 der
Damaralandkonzession vorgesehene Förderungsabgabe von
2 "/o auf Gold und Silber und von 1 "/g auf silberhaltige
und Kupfererze an die Regierung zu entrichten . .1

Als Gegenwert für die übertragenen Rechte erhielt
die Loutd ^Vsst ^ .tries . <üomvs .n^ auf jeden der aus¬
gegebenen 200 000 Anteile einen Genußschein mit der
Maßgabe , daß sie die Hälfte dieser Geuußscheine (100 000)
den Zeichnern der 200 000 Anteile , auf je 2 Anteile
einen Gennßschein , als Vergütung für die Kapital¬
beschaffung überläßt . Hiernach hatte die LoutK V̂gst ^ t>iek
^omMn )? zu erhalten die eine Hälfte der Genußscheinc
^ 100 000 , sowie von der anderen Hälfte auf Grund der
von ihr übernommenen 80 000 Anteile 40 000 , also ins¬
gesamt 140 000 Genußscheine . Die Genußscheine haben
keinen Nominalwert . Sie berechtigen jedoch zur Teilnahme
am Gewinn und zwar in folgender Weise : Von dem
Reingewinne sind vorweg mindestens 5 und höchstens 15 "/y
in einen Reservefonds zu legen . Aus dem dann ver¬
bleibenden Betrage werden an die Mitglieder der Gesell¬
schaft 5 o/g des eingezahlten Grundkapitals als Dividende
gewährt . Der Rest ist mit 50 °/» auf das eingezahlte Grund¬
kapital als Superdividende und mit 50 °/<> auf die Genuß¬
scheine zu verteilen , nachdem 10 "/g für den Verwaltungs¬
rat als Tantieme vorweg genommen sind.

Weiterhin verpflichtet sich die Otavi -Gesellschaft auf
Grund der übertragenen Rechte bis zum 31 . Dezember
1906 eine Eisenbahn zwischen Swakopmund und Tsumeb
mit einer Spurweite von 0,60 m auf ihre Kosten herzu¬
stellen, sofern die in Artikel 10 des Übereinkommens
zwischen der Regierung und der LoutK ^ sst ^ .kiie -i
OomMn ^ vom 11 . Oktober 1898 *) gesetzte Frist für den

*) ek, Anlage III.
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ordnungsmäßigen bergmännischen Betrieb bis Ende des
Jahres 1906 verlängert wird.

Ein hierauf bezüglicher Antrag wurde von der Otavi-
Gesellschaft in Gemeinschaft mit der Konto ^ est ^ .kries.
vomv ^n? unter dem 29 . Juni 1903 gestellt . In dem als
Anlage XII abgedruckten Schreiben der Kolonialabteilung An/<z
des Auswärtigen Amts vom 7. Juli 1903 wurde diesem
Antrage stattgegeben , da die Regierung ein erhebliches
Interesse an dem Zustandekommen der Otavi -Gesellschaft
hatte . Wurde doch dadurch ein wertvoller Teil der im
Besitze der englischen Loutii 'West ^ .krioa. OompAn^ be¬
findlichen Rechte auf eine deutsche Kolonialgesellschaft
übertragen , deren Kapital rund zur Hälfte in Deutschland
aufgebracht wurde . Abgesehen hiervon ist der ohne jegliche
finanzielle Beteiligung des Reichs auszuführende Bau der
570 Km langen Bahnlinie nicht nur für die Ausbeutung
der aussichtsreichen Otavi -Lagerstätten , sondern auch für
die wirtschaftliche Erschließung und Besiedlung des Schutz¬
gebiets von höchster Bedeutung . Letzteres trifft namentlich
hinsichtlich des letzten nördlichen Drittels der Bahn zu,
wo die Bahn ein für die Landwirtschaft und Siedlung
sehr geeignetes Gebiet durchläuft . Hierzu kommt , daß die
Verwirknng der Bergbaurechte der Loutn ^ sst ^ frie .̂
OoinMn ^ von Versagung der Fristverlängerung nicht not¬
wendig abhängig gewesen wäre . Nach Artikel 5 der Damra-
landkonzession ist der ordnungsmäßige , bergmännische Betrieb
als begonnen zu erachten , wenn eine oder mehrere Gruben
für eine Gesamtförderung von mindestens 5000 t, jährlich
eingerichtet sind. Durch die von der Otavi -Gesellschaft mit
einem Kostenaufwande von 1 576 269 im Otavigebiet
bereits geleisteten Vorarbeiten war die Möglichkeit einer
solchen Förderung — wenn auch vielleicht in unwirtschaft¬
licher Art — zweifellos gegeben . Die Arbeiten , die die
von der Otavi -Gesellschaft im Juni 1900 entsandte Minen¬
expedition ausführte , beliefen sich auf insgesamt 1860 Fuß
Schächte und Ouerschläge . Es wurden dadurch 293 330 t
hochgradigen Erzes mit einem durchschnittlichen Gehalt
von 12,6i o/y Kupfer und 25,29 o/o Blei und 190 519 t
geringgradigen Erzes mit einen : Durchschnittsgehalt von
2,9i o/g Kupfer und 4,3? Blei aufgeschlossen.

Durch den im September 1903 erfolgten Abschluß von
Verträgen über die Generalunternehmung der Firma
Arthur Koppel und über die Lieferung und Verfrachtung
des Oberbaumaterials zu einem Kostenpreise von insgesamt
14 725 000 ^ . 25 840 ^ . pro Kilometer Wurde die
Ausführung des Bahnbaues Swakopmund —Tsumeb bis
spätestens Ende 1906 sichergestellt.

vm . Mm ZWrs- und Handeln
KchWasl nu ö.

Im Süden Deutsch -Südwestafrikas ist an mehreren
Stellen das Vorkommen von Diamant -Muttergestein (so¬
genannter Blau - und Gelbgrund ) festgestellt worden , das
nach dem Gutachten verschiedener südafrikanischer und
einheimischer Sachverständiger die gleiche Beschaffenheit
ausweist , wie die Diamant -Muttererde des Kimberley-
gebiets . Seit dem Jahre 1896 war die Kolonialverwaltung
bemüht , das deutsche Kapital für eine gründliche berg¬
männische Untersuchung fraglicher Blau - und Gelbgrund¬
stellen zu interessieren . Erst im Jahre 1903 hatten diese
Bemühungen Erfolg : An : 4 . November des genannten
Jahres wurde in Berlin die „Gibeon Schürf - und
Handels -Gesellschaft m . b . H ." gebildet , deren Zweck die
Untersuchung der genannten Stellen auf Diamanten und
Edelsteine M und deren Kapital von 1 022 100 aus-

10
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schließlich in Deutschland aufgebracht wurde. Sämtliche
Mitglieder der Gesellschaft sind Reichsangehörige.

Angesichts der monopolistischen Bestrebungen der
vs Lssr 's Oomvau? empfahl es sich nicht, die fraglichen
Blaugrund stellen dem Zulaufe der kleinen Prospektoren,
die hinsichtlich ihrer Beziehungen zur öksr 's (Zttwpun)'
uur schwer zu kontrollieren sind, offen zu lassen. Es er¬
schien vielmehr durch diese Verhältnisse der Weg der Kon¬
zessionierung einer deutschen, kapitalkräftigen Gesellschaft
vorgezeichnet und umsomehr gerechtfertigt, als die gründ¬
liche Untersuchung von Blaugrund stellen erhebliche Geld¬
mittel erfordert . Auf Grund dieser Erwägungen wurde
der „Gibeon Schürf - und Handels -Gesellschaft" durch
den Reichskanzlers die in Anlage XIII abgedruckte

angesichts der im fraglichen Bezirke bestehenden all¬
gemeinen Schürffreiheit der Reichskanzler durch die Aller¬
höchste Ordre vom 18. September 1904*) ermächtigt worden
war, auch in Ansehung solcher Gebietsteile Deutsch-Südwest¬
afrikas, in denen allgemeine Schürffreiheit besteht, Sonder¬
berechtigungen zur ausschließlichenAufsuchung oder Ge¬
winnung von Mineralien für den Bereich bestimmter Gebiete
zu gewähren.

Die Konzession gibt der Gesellschaft auf die Dauer
von zehn Jahren , vom Tage ihrer Erteilung an ge¬
rechnet, das ausschließliche Recht, in einem gewissen
Teile des Gibeoner Bezirks auf Edelsteine zu schürfen
und das Recht zur Gewinnung derselben zu erwerben.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, innerhalb zwei Jahren
mit ernstlichen Schürf - und Untersuchungsarbeiteu zu be¬
ginnen. Nach Ablauf von vier Jahren seit Erteilung der
Konzession kann sie angehalten werden, eine deutsche
Kolonialgesellschaftnach Maßgabe des Schutzgebietsgesetzes
mit einem Mindestkapital von 5 000 000 -F ., wovon die
Hälfte mindestens in barem Gelde verfügbar sein muß,
zu bilden und auf diese die ihr in der Konzession zuge¬
wiesenen Rechte und Pflichten zu übertragen . Als Gegen¬
leistung für die den Konzessionaren eingeräumten Rechte,
hat die Gesellschaft von dem jährlichen Reingewinn nach
Nlbzug von 5 o/o für den Reservefonds und Verteilung
einer 5o/<zigen Dividende den fünften Teil an den Landes¬
fiskus abzuführen.

Zum Zweck der Inangriffnahme der Arbeiten an Ort
und Stelle hat die Gesellschaft im Frühjahr 1904 Bor¬
bereitungen für die Entsendung einer Schürfexpedition
getroffen; jedoch deren Entsendung mußte infolge des
Eingeborenenaufstands bis jetzt unterbleiben. Der Leiter
der Expedition, ein höherer preußischer Bergbeamter, be¬
findet sich zurzeit in Britisch-Südafrika , um sich in den
dortigen Grub engebieten mit dem südafrikanischenBerg¬
bau, insbesondere mit der Diamantengewinnung vertraut
zu machen.

Amtliches Kolonialblatt 1W4 S . 62S.

September 1904 erteilt, nachdem
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Anlage I.

Die Konzession der Sonth West Africa Co. vom
13. September 1893.

(sogenannte DamaralnndkonZession ).

Nachdem die Herren Rechtsanwalt Dr . Scharlach
und Kaufmann C. Wich mann zu Hamburg, welchen
unter dem 3. August d. I . Land-, Bergbau- uud Eisen¬
bahnberechtigungenim Damaralande (Südwestafrika ) unter
dem Vorbehalte verliehen worden sind, daß innerhalb
einer bestimmten Frist eine Gesellschaft zur Verwertuug
der erteilten Berechtigungen mit dem erforderten Kapital
gegründet werde, den Nachweis erbracht haben, daß die
Konzession an eine zur Verwertung der verliehenen Ge¬
rechtsame unter dem Namen Loutb V̂est Atrien, Oompan)'
I îinüsä in London gegründete Gesellschaftmit einem ein¬
gezahlten Anfangskapital von Dreihundert Tausend Mark
übertragen worden ist,

wird die erteilteKonzession(Damaralandkonzessioll)
hierdurch endgültig anerkannt, und die Über¬
tragung derselben an die 80MI1 V̂est ^.lrien
Lomxa.a.v I îmiKecl genehmigt.

Eine Ausfertigung der Konzession liegt in deutscher
uud englischer Sprache dieser Urkunde bei. Der deutsche
Text soll bei der Auslegung maßgebend sein.

Berlin, den 12. September 1892.

Auswärtiges Amt . Kolonialabteilung.
Kayser.

Die Damaralandkonzession begreift folgende Rechte
in sich:

Teil I.
Artikel 1.

Das ausschließlicheRecht zur Aufsuchung und Ge¬
winnung von Mineralien in einen: Bezirk in Damara-
land (Südwestafrika) in der Ausdehnung von zwei
Breitengraden und drei Längengraden oder von einem
dem gleichkommendenFlächeninhalte, welcher in jedem
Falle alle Kupfergrubeu von Otavi einschließt und nörd¬
lich und östlich von dem Gebiete gelegen ist, woran die
Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika das Eigen¬
tumsrecht und die Bergwerksgerechtsamehat. Dieser Be¬
zirk ist von den Konzessionären innerhalb einer Frist von
drei Jahren vom Tage dieser Konzession an auszuwählen
und zu begrenzen' die Auswahl und Begrenzung kann
seitens der Konzessionäre zunächst in Pansch und Bogen
erfolgen, vorbehaltlich einer späteren genauen Abmessung.

Artikel 2.
Die Konzessionäre sind berechtigt, in diesem Bezirke

alle zum Grubenbetriebe nötig oder dienlich erscheinenden
Arbeiten vorzunehmen und alle Arten von Anlagen,
Magazinen, Gebäuden, Verkaufshallen, Anstalten, Re¬
servoiren, Wasserläufeu, Straßen , Pferde - und Eisen¬
bahnen, Kanälen und sonstigen Verkehrseinrichtungen zu
machen. Die Regierung verleiht ihnen unentgeltlich das
Eigentum an Grund und Boden, sowie die Wassergerecht¬
same, welche zu den vorerwähnten Zwecken erforderlich
sind, soweit der Grund und Boden und die Wassergerecht-
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same der Regierung gehören oder sonst ihrer Verfügung
unterstehen beziehungsweise herrenlos sind. Soweit der
Grund und Boden und die Wassergerechtsame sich im
Eigentum Dritter befinden, erhalten die Konzessionäre
das Recht der Expropriation durch Vermittelung der
Regierung, soweit das deutsche Recht die Expropriation
zuläßt, und mit der Verpflichtung zu angemessener Ent¬
schädigung der Eigentümer.

Artikel 3.
Die Konzessionäre genießen während eines Zeit¬

raumes von 20 Jahren , vom Tage der Konzession an,
das Recht, alle für den Bau, die Ausrüstung, die Unter¬
haltung und den Betrieb der Gruben und der dazu ge¬
hörigen Werke erforderlichen Maschinen, Werkzeuge, Ge¬
rätschaften, Ausrüstungsstücke uud Materialien zollfre
einzuführen.

Artikel 4.
Mit Rücksicht auf die der Regierung im Artikel 7

vorbehaltenen Abgaben sollen die Konzessionäre von allen
anderen Abgaben und Steuern auf ihre in den Artikeln 1
und 2 aufgeführten Bergbauberechtigungen und sonstigen
Unternehmungen während eines Zeitraumes von 20 Jahren
vom Tage der Konzession an frei sein. Nach Ablauf
dieses Zeitraumes sollen sie in bezug auf Besteuerung
alle diejenigen Vergünstigungen genießen, welche die
Regierung irgend einem Dritten in Damaraland ge¬
währen wird. Unter „Damaraland " ist das in der
deutschen Interessensphäre in Südwestafrika , nördlich
vom Wendekreis des Steinbocks gelegene Land zu ver¬
stehen.

Artikel 5.
Die Konzessionäre haben vor Ablauf von 8 Jahren,

vom Tage der Konzession an,*) den Beginn eines ordnungs¬
mäßigen bergmännischen Betriebes uachzuweiseu. Eiu
solcher Begiun soll für erfolgt erachtet werden, wenn
eine oder mehrere Gruben für eine Gesamtförderung
von mindestens 5000 Tonnen Mineralien jährlich ein¬
gerichtet sind.

Artikel 6.
Nach Ablauf der vorerwähnten 8 Jahre sind die

Konzessionäre verpflichtet, die Gruben beständig in Be¬
trieb zu halten . Eine durchschnittlicheGesamtförderung
von mindestens 5000 Tonnen Mineralien jährlich soll als
hinreichende Erfüllung dieser Verpflichtung gelten, letztere
soll aufgehoben sein, wenn und solange der bergmännische
Betrieb durch höhere Gewalt , Krieg, Revolution, Epi¬
demien, Hungersnot , Mißernte , Arbeiterausstände oder
sonstige Ursachen gestört wird, welche die Konzessionäre
verständigerweise nicht vorausberechnen können oder die
ihrer Einwirkung entzogen sind.

Artikel 7.
Die Konzessionärehaben der Regierung von der Ge¬

samtförderung von Erzen aus den von ihnen betriebenen
Grubeu die folgenden Abgaben, nach dem Verkaufswerte
am Orte der Förderung berechnet, zu zahlen:

a) zwei Prozent auf Edelsteine, Gold, Silber uud
deren Erze,'

l>) ein Prozent auf silberhaltige und sonstige Kupfer¬
erze.

*) Nach § 10 der Vereinbarung vom 11. Oktober 1898. beginnt
der Lauf dieser Frist erst mit dem 12. September 1896. Die Frist¬
erstreckung erfolgte um deswillen , weil die in Artikel 1 derDamara-
landkonzession festgesetzteFrist von 3 Jahren , innerhalb welcher die
Gesellschaft ihren Minenbezirk auszunützen hatten , ohne Verschulden
der Gesellschaft nicht hat eingehalten werden können. Die Frist ist
später durch Verhandlungen mit der Otavi -Gesellschaft bis Ende 19W
verlängert.
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Alle sonstigen Mineralien sind frei von Abgaben.
Für den Fall , daß die Konzessionäre eine ihrer Gruben
an an.dere verkaufen sollten , so sind die Käufer nur zur
Zahlung der gleichen Abgaben der Regierung gegenüber
verpflichtet.

Artikel 8.
Solange die Konzessionäre die vorstehenden Be¬

dingungen treu erfüllen , bleiben sie im Genuß der im
Artikel 1 gewährten Rechte . Diese Rechte werden ver¬
wirkt und fallen an die Regierung zurück, wenn entweder
der bergmännische Betrieb nicht rechtzeitig begonnen oder
nicht gehörig fortgesetzt wird.

Teil II.
Artikel 9.

Die unentgeltliche Überlassung des ausschließlichen
Eigentums an dem Grund und Boden von einem Flächen¬
inhalt von 13 000 Hlcm, welcher von den Konzessionären
in einem oder mehreren Stücken in dem nach Artikel 1
ihrer Auswahl freigestellten Bezirk ausgesucht werden
wird , soweit diese Fläche Eigentum der Regierung ist
oder ihrer Verfügung untersteht oder am Tage dieser
Konzession herrenlos ist. Die Auswahl und Begrenzung
dieser Ländereien sollen zunächst uur in Pansch und
Bogen innerhalb dreier Jahre , vom Tage dieser Konzession
an , stattfinden , vorbehaltlich einer späteren genaueren Ab¬
grenzung.

Artikel 10.
Die Konzessionäre sind berechtigt , das Land in jeder

für ihre Interessen am vorteilhaftesten erscheinenden
Weise zu verwerten , insbesondere Ansiedelungen , Dörfer,
Städte , Wege , Kauäle , Eisenbahnen anzulegen und sonstige
öffentliche Arbeiten auszuführen , jedoch mit dem Vorbehalt,
daß die bestehenden öffentlichen Verkehrswege hierdurch
nicht unbenutzbar werden.

Artikel 11.
Die Konzessionäre sollen von allen Abgaben und

Steuern auf diese Ländereien solange frei sein, als letztere
in ihrem Eigentum verbleiben und nicht zu irgend welchen
landwirtschaftlichen Zwecken oder sonstwie nutzbar gemacht
worden sind und für einen Zeitraum von 5 Jahren,
nachdem das eine oder das andere eingetreten ist. Nach
Ablauf dieser Frist soll alles nutzbar gemachte , an andere
verkaufte oder verpachtete Land bezüglich besagter Ab¬
gaben und Steuern alle diejenigen Vergünstigungen ge¬
nießen , welche die Regierung irgend einem anderen in
Damaraland gewähren wird . Doch gewährleisten die
Konzessionäre (bei Strafe der VerWirkung des laut
Artikel 9 verliehenen Grund und Bodens , soweit dieser
nicht an wirkliche Ansiedler verkauft ist) der Regierung
nach Ablauf vou 30 Jahren , vom Tage dieser Konzession
an , aus der Besteuerung dieses Landes einen jährlichen
Minimalertrag von 20 000 L̂.

Teil III .*)
Artikel 12.

Das Recht, ein- oder zweigelcisigc Eisenbahnlinie » anzulegen,
zn betreiben und zn unterhalten , von irgend einen? Pnnktc der Küste
des Schutzgebietes , oder falls eiu geschützter Hafcu im Schutzgebiete
nördlich von Walfischbai nicht zu finden ist, von der Grenze des
Walfischbai -Territorinms oder von einem Pnnktc an oder nahe der

Die Bestimmungen unter Teil IN Artikel 1L—18 einschließlich
sind durch das Abkommen vom 11. Oktober 1898 — Anlage III —
aufgehoben worden , soweit sie nicht darin als weiterhin geltend be¬
zeichnet werden (ok. §§ 3, 4).

11
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Müuduilg des Kuueucflusscs nach Wahl der Konzessionäre ncich be¬
liebigen Punkten des im Artikel 1 bezeichneten Bezirks , sowie nach
jedem Punkte der Jnlandgrcnzc der deutschen Interessensphäre im
Norden des durch den südlichsten Teil des Kuisibflusses gehenden
Breitengrades , uebst alleu Zweiglinien , Hafen und sonstigen zu¬
gehörigen Anlagen , welche die Konzessionäre für erforderlich oder
dienlich halten.

Artikel 13.
Die Regierung wird den Konzessionären die von ihnen für

Zwecke der im vorstehenden Artikel erwähnten Bahnen als nötig er¬
achteten Wafsergercchtsnme, sowie das Eigentum an Grund und
Boden unentgeltlich verleihen oder verschaffen, soweit dies zum Bau
uud Betriebe dieser Vahulinieu , der Stationen , Seitengeleise und zu
Erweitcrungs - und sonstigen Bauten usw . erforderlich ist.

Artikel 14.
Die Eisenbahnen und Hafenwerke und alle dazn gehörigen Ge¬

bäude uisd Anlagen sollen vom Beginn des Baues an von alleu
Abgaben nnd Steuern frei sein für eine Frist von 50 Jahren , welche
für jede Eisenbahn und Anlage von demjenigen Tage an länft , cm
dem sie dem Verkehr übergebeu wird.

Artikel 15.
Die Regierung gewährt den Konzessionären das Recht, alle znm

Bail , zur Ausrüstuug , Unterhaltung und zum Betriebe der Eisen¬
bahnen , Hafen - uud sonstigen damit verbundenen Anlagen erforder¬
lichen Materialien , Maschinen , Werkzeuge und sonstigeil Artikel zoll¬
frei einzuführen , nnd zwar soll dies Recht 50 Jahre von dem Zeit¬
punkt an fortbestehen , an dem jede der betreffenden Bahnen nud
Anlagen vollendet ist.

Artikel 16.
Die Konzessionäre dürfen die Bahnen anlegen nnd betreiben

entweder
-v) ausschließlich in Verbindung mit dem Unternehmen der

Konzessionäre , das sich aus den in Teil I gewährten Kon¬
zessionen ergibt , oder

b) zugleich für öffentliche Verkehrszweckc.

Artikel 17.
^n dem im vorstehenden Artikel nntcr n erwähnten Falle

dürfen die Konzessionäre die Bahnen ganz nach eigenem Ermessen,
wann und wie es ihnen für ihre Interessen am besten erscheint, an¬
legen nnd betreiben.

Artikel 18.
Machen die Konzessionäre von der in Artikel 16 nntcr b ein¬

geräumten Befugnis Gebrauch , so gelten folgende Bedingungen!
->) Die Regierung wird während 10 Jahren vom Tage dieser

Konzession an weder selbst eine Eisenbahnlinie nördlich
vom Wendekreise des Steinbocks in der deutsch-südwest-
afrikanischen Interessensphäre anlegen , noch einer dritten
Person oder Gesellschaft das Recht zum Bau oder Betrieb
einer solchen Bahn verleihen.

>>) Die Regierung wird während 30 Jahre vom Tage der
Einreichung der Baupläne an gerechnet weder selbst eine
mit den von den Konzessionären in Aussicht genommenen
Haupt - oder Zweiglimen parallel laufende oder sonstwie
konkurrierendc Eisenbahnlinie anlegen , noch einer dritten
Person oder Gesellschaft das Recht znm Ban und Betrieb
einer solchen Linie verleihen , vorausgesetzt jedoch, daß die
Konzessionäre innerhalb dreier Jahre nach Genehmigung
der bezüglicheil Pläne dnrch die Regierung mit dem Be¬
triebe beginneu.

c) Die Regierung verleiht den Konzessionären unentgeltlich
das Eigentum an dem innerhalb eines Streifens von je
10 Km Breite zn beiden Seiten der Linien belegenen
Grund und Boden , einschließlich der Bergivertsgerecht-
same daselbst, soweit der besagte Gruud uud Boden und
die Bergwerkgerechtsamc der Regierung gehören oder sonst
ihrer Verfügung unterstehen . Die in den Artikeln 3, 4
und 11 gewährte Steuerfreiheit soll auch auf das in Ge-
mäßheit dieses Absatzes verliehene Land Anwendung finden,
für Mineralien sind jedoch die in Artikel 7 festgesetzten
Abgaben zu zahlen.

6) Die Festsetzung der Spurweite der Bahueu , die Zahl der
Züge , sowie der Tarife , soll dein Ermessen der Konzessionäre
während der ersten 50 Jahre , vom Tage der Betriebs --
eröffnung der betreffenden Bahnen an , überlassen sein.
Danach soll der öffentliche Tarif zwischen der Regierung
und den betreffenden Vahngesellschnften vereinbart
werden.
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Die Regierung wird von Personen und Gütern , welche
auf den Bahnen der Konzessionäre oder der auf Grund dieser
Konzession gegründeten Vahngesellschaften deutsches Gebiet
passieren, keine höheren Durchgangsgebührcn erheben , als
für einen ähnlichen Verkehr auf besagten Eisenbahnen
durch die unmittelbar an das deutsche südwestafrikanische
Schutzgebiete angrenzenden Gebiete erhoben werden,

f) Die Konzessionäre sind verpflichtet, vor Ablauf von
10 Jahren , vom Tage dieser Konzession an , auf den Bau
der Eisenbahnen mindestens 400 000 Mark zu verwenden,
die Kosten der im Artikel 21 vorgesehenen Expeditionen zur
Ermittelung einer Eisenbahnlinie nicht mitgerechnet , und
danach bis zur Fertigstellung der ersten hundert englischen
Meilen Eiseubahu mindestens 200 000 Mark jährlich zu
verausgaben , widrigenfalls sie ihr Recht zum Bau vou
Bahuen für den öffentlichen Verkehr verwirken . Falls die
Konzessionäre verabsäumen , die genannten Summen zu
verausgaben , so wird die Regierung von den in Absatz u
nnd l> dieses Artikels bezeichneten Verpflichtungen ohne
weiteres frei und fallen die auf Grund des Absatzes e ver¬
liehenen Ländereien an die Regierung zurück, soweit un¬
vollendete Bahnstrecken in Betracht kommen. Dagegen
verbleibt den Konzessionären oder deren Rechtsnachfolgern
das Eigentum an dem Grnnd und Boden innerhalb vvn
je 10 Km auf beiden Seiten derjenigen Bahnstrecken,
welche von ihnen den Bestimmungen dieser Konzession ge¬
mäß gebaut worden sind.

Teil IV.
Artikel 19.

Allgemeine Bedingungen.

Die Konzessionäre haben das Necht, jederzeit von
den Konzessionenganz oder teilweise zurückzutreten. Die
von den Konzessionären aufgegebenen Rechte falleu an
die Regierung zurück, unbeschadet der von den Konzessio¬
nären mit Dritten rechtsgültig und in gutem Glauben
abgeschlossenen Rechtsgeschäfte. Die Konzessionärehaben
keinen Anspruch auf Entschädigung für die Ausgaben,
welche ihnen aus aufgegebenen Teilen der Konzession er¬
wachsen sind.

Die Kouzessiouäre haben innerhalb von vier Jahren,
vom Tage dieser Konzession an, zu erklären, ob sie das
Unternehmen ganz oder zum Teil fortsetzen Wolleu und
in letzterem Falle , welchen Teil desselben. Falls sie sich
für eine vollständige oder teilweise Fortführung ent¬
scheiden, so haben sie der Regierung darüber den Nach¬
weis zu erbringen, daß sie bis dahin 600 000 auf die
Gegenstände dieser Konzession verausgabt haben,' in Er¬
mangelung eines solchen Nachweises gilt diese Konzession
als von den Konzessionären verwirkt.

Artikel 20.
Die Konzessionäre sind befugt, die ihnen durch diese

Konzession verlieheneu Rechte ganz oder teilweise an
andere Personen oder Gesellschaften zu übertragen, in
welchem Falle die Rechtsnachfolger sich verpflichten und
imstande sein müssen, alle Bedingungen dieser Konzession
zu erfüllen, soweit der ihnen übertragene Teil in Betracht
kommt.

Artikel 21.
Die Konzessionäre haben eine Summe von 300 000

auf zwei nach Damaraland zu entsendende Expe¬
ditionen zu verwenden. Die eine Expedition hat den
Zweck, den im Artikel 1 bezeichneten Bezirk oder einen
Teil desselben auf Mineralien zu untersuchen- die andere
soll die geeignetste Linie für eine Eisenbahn nach dem im
Artikel 1 bezeichneten Bezirk ermitteln.

Artikel 22.
Innerhalb dreier Monate vom Tage dieser Konzession

wird mit der Entsendung der vorgedachten Expeditionen
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von England auS begannen werden, dmnit dieselben die
Walfischbai nach var ader während der nächsten Regen¬
zeit erreichen können. Die Konzessionäre verpflichten sich,
die Regierung von dem Verlaufe der Expeditionen unter¬
richtet zu halten, so daß die Regierung denselben je einen
Vertreter beizugebeu iu der Lage ist. Diese Vertreter
haben ihre eigenen Transportmittel für sich und ihre
Diener zu beschaffen, doch sollen sie uud ihre persönliche«
Diener, sowie ihr Reit- und Zugvieh auf Kosteu der
Konzessionäre verpflegt werden.

Artikel 23.
Die Konzessionäre verpflichten sich, der Regierung,

solange sie irgend welche der ihnen durch diese Kouzessiou
verliehenen Rechte behalte«, eiueu Betrag von 2 000 ^
jährlich pränumerando zu zahlen.

Artikel 24.
Bei der Ausübuug der durch diese Konzession ver¬

liehenen Rechte sind die Konzessionäre verpflichtet, die
allgemeinen Gesetze nnd Verordnungen zu befolgen,
welche für das Schutzgebiet im landespolizeilichenInteresse
und insbesondere im Interesse der im Gruben- uud Eisen¬
bahnbetrieb usw. beschäftigten Personen erlasse:: werden.



Anlage II.

Protokolls) betreffend die Ausführung der Daumm-
landkonzession vom 14. November 1893.

Die Unterzeichneten , nämlich:
-»,) die Herren Wirklicher Geheimer Legationsrat

Dr . Kayser und Legationsrat von Schelling,
als Vertreter der Kolonialabteilung des Aus¬
wärtigen Amts , einerseits,

b) die Herren George Wilson und I)r . Schar¬
lach , namens des Direktoriums der 8outb
West ^ .krieÄ Lomvan ^ I îmiwä zu Londou,
andrerseits,

erklären mit Bezug auf einzelne Artikel der Damaralaud-
konzession, was folgt:

Bcit Bezug auf

Artikel 9. Die Gesellschaft darf das ihr in Ge¬
mäßheit dieses Artikels zum Eigentum zu überweisende
Land in nicht kleineren Stücken als solchen von 500 ylcm
auswählen.

Artikel 10 . Bei der Verfügung über das Land
wird die Gesellschaft jederzeit deutschen Eiuwauderern
unter gleichen Bedingungen den Vorzug geben gegenüber
den Angehörigen jeder anderen Nationalität . Sie ver¬
pflichtet sich, auf Verlangen der Regierung die Ländereien
von Grootfontein und Umgegend sowie alle südlich davon
gelegenen Ländereien , soweit dieselben der Gesellschaft
auf Grund der Artikel 1 und 9 überwiesen werden , auf
die Dauer von 10 Jahren , von Überweisung dieser
Ländereien an gerechnet , ausschließlich für deutsche An¬
siedler freizuhalten . Um die Erfüllung dieser Verpflichtung
uud die Besiedelung des der Gesellschaft gehörigen Landen
zu erleichtern , erhält dieselbe von der Regierung die Er¬
mächtigung , Deutsche zur Ansiedelung in ihren Ländereien
aufzufordern uud mit Hilfe aller gesetzlichen Mittel
deutsche Einwanderer zn gewinnen , sobald durch die Be¬
richte der Sachverständigen festgestellt ist, daß sich daS
Land zur Besiedelung eignet.

Artikel 12 . Es herrscht Einverständnis darüber,
daß als Ausgangspunkt für die Eisenbahn an der atlanti¬
schen Küste des Schutzgebietes Sandwichhafen und jeder
nördlich davon gelegene Punkt gewählt werden , und daß
die Bahu keinenfalls von einem Punkte südlich von Sand-
wichhafen ausgehen darf.

Die Gesellschaft ist weiter damit einverstanden , die
Pläne für den Eisenbahnbau der Regieruug zu unter
breiten . Sollte die Regierung verlangen , daß eine Eisen¬
bahn nach Otjimbingwe und Windhuk oder nach anderen
Punkten angelegt werde und die Anlage einer solchen
Linie in den Plänen der Gesellschaft nicht vorgesehen
sein, so wird letztere die verlangte Eisenbahn bauen , falls
die Regierung ihr eine 4prozentige Verzinsung der Ge¬
samtkosten für diese Bahn garantiert . Sobald die Ein¬
nahmen auf dieser Strecke die Betriebskosten nebst den
Unterhaltungs - und Erneuerungskosten des Bahnkörpers
uud Materials , sowie die erwähnte Ziusgarcmtie von

Die auf den Vahnbau bezüglichen Bestimnmilgcir des
Protokolls sind durch das Abkommen vom lt . Oktober 1898 — An¬
lage III — aufgehoben morden , soweit sie nicht darin als meiterhin
geltend bezeichnet merden (vergl . 3, 4).
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4 o/l) übersteigen , soll der sich ergebende Überschuß ,',nr
einen Hälfte der Regierung , zur anderen der Gesellschaft
Ulfallen.

Artikel 15). Bei Vergebung der Lieferungen für
alle zum Bau uud Betriebe der in der Kanzession vor¬
gesehenen Eisenbahnen , >>afen nnd sonstigen Anlagen er
forderlichen Materialien , Maschinen usw . wird die Ge¬
sellschaft bei gleichen Angeboten deutschen Werken den
Vorzug geben.

Artikel 18 . Die Gesellschaft erklärt hierdurch , daß
alle von ihr nach den Bestimmungen der Konzession zu
bauendeu Eisenbahnen sowohl für öffentliche Verkehrs¬
zwecke, wie für den Geschäftsverkehr der Gesellschaft be¬
trieben werden sollen . Diese Erklärung ist zugleich dahin
zu verstehen , daß die Gesellschaft dadurch von der im
Artikel 16 b der Konzession bezeichneten Alternative Ge¬
branch macht , so daß die Bestimmungen des Artikels 18
nunmehr zur Anwendung gelangen.

Selbstverständlich dürfen andere Personen oder Ge¬
sellschaften Eisenbahnlinien für ihren eigenen Verkehr
unter Ausschluß jedes öffentlicheu Verkehrs anlegen und
betreiben . Solchen Linien muß der Anschluß an die
Linien der Gesellschaft gestattet werden ; in diesem Falle
haben die Gesellschaft und die Zweiglinien , sofern das
Betriebsmaterial der letzteren von gleicher Art und Güte
und in ebenso gutem Zustande , wie das von der Gesell¬
schaft benutzte ist, die beiderseitigen Züge zur Benutzung
ihrer Linien zuzulassen gegen Zahlung eines Betrages für
die Benutzung der Bahnlinie , der 70 ^ der Sätze für
Güter - beziehungsweise Personenbeförderung nach dem
jeweilig iu Geltung befindlichen Tarif der Gesellschaft
uicht übersteigen darf.

Solange der Gesellschaft die Festsetzung der Tarife
für deu Personen - nnd Güterverkehr durch die Konzession
überlassen worden ist, wird folgendes vereinbart . So¬
bald die Gesellschaft für zwei aufeinanderfolgende Jahre
einen verteilbaren Reinertrag von mehr als 10 o/g für
das in den Eisenbahnen angelegte Kapital erzielt hat,
soll auf Verlangeu der Regierung und in Ubereinstimmuug
mit ihr eine Neuregelung der Tarife in der Weise er¬
folgen , daß dadurch tunlichst ein verteilbarer Reinertrag
von 10 o/o vom Anlagekapital erreicht wird, - sobald aber
nach der Neuregelung der Tarife während zweier auf¬
einander folgender Jahre der verteilbare Reinertrag nach¬
weislich 10 o/g des Kapitals nicht erreicht hat , sollen die
Tarife auf Verlangen der Gesellschaft im Einvernehmen
mit der Regierung wiederum revidiert werden , um den
verteilbaren lOprozentigen Reinertrag zu erzielen . Bei
der Berechnung zur Ermittlung des Reinertrages ist der
Verkehr der Gesellschaft und etwaiger Rechtsnachfolger
derselben stets nach denselben Tarifsätzen in Einnahme zu
stellen , wie sie für den öffentlichen Verkehr unter gleichen
Verhältnissen hinsichtlich der Entfernung nnd Menge der
beförderten Güter jeweilig in Kraft sind.

Es herrscht Einverständnis darüber , daß an Stelle
der Worte im Artikel 18 b „mit dein Betriebe beginnen"
zu lesen ist: „ mit dem Bau beginnen " .

Berlin , den 14 . November 1^92.

O >-. Konser . von Schelling . George Wilson . 1)r . Schorlach.
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Anlage »II.

Vereinbarung Zwischen dem Auswärtigen Amt (Ko-
lonmlabteilnng) und der LoutK V̂ost ^ friea.

Lompan ^ vom 11. Oktober 1898.

Zwischen dein Auswärtigen Amt (Kolonialabteilung ),
vertreten durch den Direktor der Koloniabteilung , Wirk¬
lichen Geheimen Legationsrat I) i'. v . Buchka , imd der
Lcmtll West ^ .triea . ^ omxan ^ , vertreten durch die Mit¬
glieder ihres Verwaltungsrats , Rechtsanwalt Di '. Schar¬
lach und Freiherrn v . Nordenflycht , ist heute folgende
Vereinbarung geschlossen wordeu.

§ 1.
Die Lontll ^Vest ^ trie ^ Loinp ^u^ verzichtet auf alle

ihr nach der Konzession vom 12 . September 1892 im
Teil III Artikel 12 bis 18 und aus dem Protokolle , be¬
treffend die Ausführung dieser Konzession , vom 14.
uember desselben Jahres zustehenden Befugnisse und von
der Regierung gemachten Zugeständnisse , welche den Ban
und den Betrieb von Schienenverbindungen betreffen oder
damit in Verbindung stehen, vorbehaltlich der in den
folgenden Paragraphen ausdrücklich gemachten Ausnahmen,
so daß fernerhin der Gesellschaft nur diejenigen Rechte in
bezug auf den Bau und Betrieb von Schienenverbin¬
dungen verbleiben , welche ihr in dieser gegenwärtigen
Vereinbarung ausdrücklich gewährleistet sind.

Der Gesellschaft verbleibt das Recht , innerhalb des
ihr auf Grund der Konzession uberwiesenen Land - nnd
Minengebietes , des Kaokofeldes , des Gebietes der Bastarde
von Rehoboth und des Ovambolandes , wie es nach § 6
dieser Vereinbarung begrenzt ist, sowie von irgend einem
Punkte der Küste des Schutzgebiets nördlich vou Wal-
fischbay aus nach beliebigen Punkten innerhalb der vier
bezeichneten Gebiete Schieuenverbindungen jeder Art nebst
allen Zweiglinien , Hafen - und sonstigen zugehörigen An¬
lagen , und zwar Hafenanlagen , soweit solche an den von
der Gesellschaft hierfür gewählten Platzen noch nicht be¬
stehen, anzulegen und sowohl für ihre eigenen als sin
öffentliche Verkehrszwecke zu betreiben . Die Gesellschaft
wird indessen keine für öffentliche Verkehrszwecke be¬
stimmten Schienenverbindnngen anlegen und betreiben,
welche mit Schienenverbindungen , die von der Regierung
oder von Dritten bereits angelegt oder in Angriff ge¬
nommen , oder von der Regierung ernstlich in Aussicht
genommen wordeu siud, konkurrieren . Als konkurrierende
Schienenverbindung gilt hierbei eine solche, die dieselben
Gegenden , welche durch eine bestehende , in Angriff oder
von der Regierung ernstlich in Aussicht genommene
Schienenverbinduug bereits verbunden sind oder verbunden
werden sollen, ohne Berührung neuer kommerziell wich¬
tiger Zwischenpunkte iu Verbinduug bringen würde.

Die Regierung behält sich das Recht vor , jederzeit
verlangen zu könneu , daß eine von der Gesellschaft pro¬
jektierte oder von der Gesellschaft bereits ausgeführte
und bis dahin nur für ihre eigenen Zwecke benutzte
Schieuenverbinduug dem öffentlichen Verkehr übergeben
werde . Durch die Ausführung dieses Verlangens der
Regierung darf die Gesellschaft aber uicht zu einer an¬
deren Art des Baues oder des Betriebes der Schienen¬
verbindung verpflichtet werden , als sie dies bei einer pro-
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jektierten Linie beabsichtigt oder bei einer bereits betrie¬
benen Linie bis dahin getan hatte . Vielmehr hat die
Gesellschaft die î chienenverbindung nach erfolgter An¬
weisung der Regierung den: öffentlichen Verkehr nur iu
der Art zur Verfügung zu stellen, wie dieselben bisher
bereits betrieben oder wie deren Bau beabsichtigt worden
war . Soweit es sich hiernach um noch im Bau be¬
griffene Schienenverbindungen handelt , wird die Gesell¬
schaft dieselben auf Berlaugen der Regierung alsbald
nach ihrer Fertigstellung und soweit tunlich streckenweise
dem öffentlichen Verkehr übergeben.

§ 3.
1. Die Gesellschaft hat die Pläne für die von ihr

projektierten Schienenverbindungen und Hafenarbeiten den
Kaiserlichen Behörden im Schutzgebiet zur landespolizei¬
lichen Genehmigung vorzulegen.

2. Bezüglich der Spurweite , der Zahl der Züge und
der Tarife gelten die Bestimmungen des Artikels 18
Ziffer <l der Konzession, sowie des Absatzes 3 dieses Ar¬
tikels in der Fassung des Ausführungsprotokolls vom
14. November 1892.

3. Doch verpflichtet sich die Gesellschaft, für deu
Transport von Personen und Gütern , welche für Rechnung
der Regierung oder von solchen Unternehmern, welche
andere Schienenverbindungen in dem südwestafrikanischen
Schutzgebiete anlegen oder betreiben werden, auf den
Linien der Gesellschaft befördert werden sollen, keine
höheren Frachtsätze zu berechnen, als sie von der Gesell¬
schaft irgend einem Dritten für den Transport von Per¬
sonen und Gütern der entsprechenden Klasse werden zu¬
gestanden werden.

4. Die Gesellschaft hat ferner der Regierung sowohl
als auch dritten Unternehmern zu gestatten, die von der
einen oder der anderen in dem südwestafrikanischen Schutz¬
gebiete angelegten oder betriebenen Schienenverbindungen
an ihre eigenen Linien unter den in Absatz 2 des Ar¬
tikels 18 der Konzession in der Fassung des genannten
Protokolls festgesetzten Bedingungen anzuschließen.

5. Auch die nach Maßgabe des § 2 Absatz1 dieser
Vereinbarung von der Gesellschaft angelegten Hafen- und
sonstigen Anlagen müssen auf Verlangen der Negierung
dem öffentlichen Verkehr übergeben werden. Die Bedin¬
gungen, unter welchen dies zu geschehen hat, sollen im
Wege einer besonderen Vereinbarung zwischen der Regie¬
rung und der Gesellschaft festgesetzt werden.

§ 4.
Die Regierung wird der Gesellschaft die für Zwecke

der von ihr nach Maßgabe dieser Vereinbarung anzu¬
legenden Schienenverbindungen erforderlichen Wasser¬
gerechtsame, sowie das Eigentum an dem zum Bau und
Betriebe der Linien, der Stationen und Seitengeleise er¬
forderlichen Grund und Boden unentgeltlich verleihen,
insoweit beides ihrer Verfügungsgewalt unterliegt und
für behördliche Zwecke entbehrlich ist. Insoweit wegen
Abtretung der Wassergerechtsame und des Grund und
Bodens Verhandlungen mit dritten Eigentümern erforder¬
lich sind, wird die Regierung der Gesellschaft tunlichste
Unterstützung behufs Erlangung billiger Bedingungen ge¬
währen.

Handelt es sich um die Herstellung eines Schienen¬
weges, welcher das Kaokofeld mit dem der Gesellschaft
auf Grund der Konzession überwiesenen Landgebiete in
Verbindung bringen soll, so wird die Regierung dafür
Sorge trageu, daß die hierzu erforderlichenWassergerecht¬
same und der Grund und Boden der Gesellschaft auch
für den Fall unentgeltlich werden abgetreten werden,
daß beides zwar bei Abschluß dieser Vereinbarung der



49

Verfügungsgewalt der Regierung unterlag , zu dem Zeit¬
punkt aber, zu welchem eine hiernach in Betracht kom¬
mende Schienenverbindung wird in Angriff genommen
werden, von der Regierung bereits an Dritte veräußert
worden sein sollte.

Sollte die Gesellschaft in der Folge den Betrieb auf
der einen oder anderen der von ihr angelegten Schienen-
verbindungeu einstellen, so fallen das Eigentum an dem
Grund und Boden und die Wassergerechtsame, die die
Regierung der Gesellschaft nach Maßgabe dieses Para¬
graphen unentgeltlich verliehen haben wird, an die Re¬
gierung zurück. Im übrigen bleiben die Bestimmungen
der Artikel 14 und 15 der Konzession sowie der Zusatz
zu Artikel 15 in dem erwähnten Ausführungsprotokolle
mit der Maßgabe in Kraft , daß der in den genannten
beiden Artikeln erwähnte Zeitraum von 50 Jahren auf
25 Jahre herabgesetzt wird.

§ 5.
Für die Benutzung derjenigen Schienenverbindungen,

welche die Regierung in dem südwestafrikanischenSchutz¬
gebiete anlegen oder betreiben wird, gewährt sie der
Gesellschaftdie nämlichen Vorteile, welche diese der Re¬
gierung bezüglich der Benutzung der Linien der Gesell¬
schaft nach Maßgabe des dritten und vierten Satzes des
§ 3 dieser Vereinbarung zugestanden hat . Die Regierung
verpflichtet sich ferner, in allen Fällen , in denen sie dritten
Unternehmern eine Konzession zur Anlage oder zum Be¬
triebe von Schienenverbindungen im südwestafrikanischen
Schutzgebiete erteilen wird, den Unternehmern entsprechende
Verpflichtungen gegen die Gesellschaft aufzuerlegen, wie
sie die letztere gleichfalls nach Maßgabe des dritten und
vierten Satzes des § 3 dieser Vereinbarung gegen den
in Betracht kommenden Unternehmer zu erfüllen hat.

§ 6.
Als Entschädigung für den Verzicht auf die in § 1

dieser Vereinbarung bezeichneten Berechtigungen verleiht
die Regierung der Gesellschaft in demjenigen Teile von
Ovamboland, welches begrenzt wird : im Westen durch
die Ostgrenze des Kaokofeldes, im Süden durch die Nord¬
grenze des der Gesellschaft auf Grund ihrer Konzession
überwiesenen Minengebietes, im Norden durch die Jn-
landgrenze der deutschen Interessensphäre und im Osten
durch deu 19. Grad östlicher Länge von Greenwich, das
ausschließliche Recht zur Aussuchungund Gewinnung von
Mineralien , insoweit dieses Recht der Regierung zurzeit
zusteht oder von ihr durch Erklärung der Schutzherrschaft
über den bezeichneten Teil des Ovambolandes wird er¬
worben werden.

§ 7-
Die Regierung hat indessen das Recht, das im § 6

dieser Vereinbarung bezeichnete Gebiet, sobald dasselbe
unter den Schutz des Reiches gestellt sein wird, ganz oder
teilweise, mit der Maßgabe zum öffentlichenSchürfgebiet
zu erklären, daß die Aufsuchung und Gewinnung von
Mineralien unter Ausschließung von Edelsteinen und von
Kupfer, gediegen oder als Erz, den Vorschriften der Ver¬
ordnung, betreffend das Bergwesen im südwestafrikanischen
Schutzgebiete, vom 15. August 1889, bezw. den Vor¬
schriften, welche an die Stelle dieser Verordnung treten
werden, unterliegt . Die hiernach an die Regierung zu
zahlenden Gebühren wird dieselbe zur Hälfte an die Ge¬
sellschaft abführen.

§ 8.
Die Gesellschaft hat ferner das Recht, von jedem

bergmännischenUnternehmen, das in dem in § 6 dieser
Vereinbarung bezeichnetenGebiete auf Grund des § 7

13



50

eingerichtet wird, eine von ihr festzusetzende, nach der
Höhe des jährlichen Reingewinns zu berechnende jährliche
Abgabe, welche sich jedoch auf nicht mehr als 25 "/g des
Reingewinnes belaufen darf , zu beanspruchen. Die Hälfte
der hiernach an die Gesellschaft gezahlten Abgaben wird
die letztere an die Regierung abführen. Zwecks Kontrolle
der Abrechnungen der Gesellschaft ist die Regierung be¬
rechtigt, die betreffenden Bücher der Gesellschaft durch
einen Bücherrevisor prüfen zu lassen.

§ 9.
Das ausschließlicheRecht zur Aufsuchung und Ge¬

winnung von Edelsteinen und von Kupfer, gediegen oder
als Erz, in dem in § 6 bezeichneten Gebiete verbleibt der
Gesellschaft, welche dasselbe nach Maßgabe der Bedin¬
gungen, wie sie in der Konzession vom 12. September
1892 unter Berücksichtigung der nach § 10 dieser Ver¬
einbarung sich ergebenden Abänderung bezüglich der Auf¬
suchung und Gewinnung von Mineralien festgesetzt worden
sind, ausüben wird.

§ 10.
Mit Rücksicht darauf , daß die in Artikel 1 der Kon¬

zession vom 12. September 1892 festgesetzte Frist von drei
Jahren , innerhalb welcher die Gesellschaft den ihr nach
der Konzession zugesagten Minenbezirk auszuwählen hatte,
ohne Verschulden der Gesellschaft nicht hat eingeholt
werden können, wird der letzteren zugestanden, daß die
Frist, innerhalb welcher sie nach Artikel 5 der Konzession
den Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen Be¬
triebes nachzuweisenhat , anstatt vom Tage der Konzession
am 12. September 1896 an beginnt und mithin bis zum
12. September 1904' ) läuft.

Berlin , den 11. Oktober 1898.

Auswärtiges Amt , Kolonial -Abteilung.
von KuchKa.

Für die LoutK ^Vest, ^ kries. Oowpxmẑ I îmiteä,
London.

Scharlach. Ferdinand Freiherr v. Uordenflycht.

*) Diese Frist ist durch Erlaß der Kolonialabteilung an die
Otavi -Minen - und Eisenbahn -Gesellschaft vom 7. Juli 1903 (et. An¬
lage XII ) bis Ende des Jahres 1906 verlängert worden.



51

Anlage IV.

Konzession für die Siedelungsgesellschaft für Dentsch-
Südwestafrika vom 3. März 1896.

§ 1.
Die Kaiserliche Regierung verleiht der Siedelungs¬

gesellschaft für Dentsch-Südwestafrika in nachbenannten
Teilen des südwestafrikanischenSchutzgebiets, sobald da¬
selbst die erforderlichen Kronländereien geschaffen sind,
zum Zweck der Besiedelung des Landes eine Fläche von
20 000 akin, und zwar:

a) im Bezirke von Windhuk,
d) im Bezirke von Hoachanas,
e) im Bezirke von Gobabis,

unter den in dieser Urkunde enthaltenen Bedingungen.
Für die ungefähre Ausdehnung dieser Bezirke sollen

die von der deutschen Kolonialgesellschaftherausgegebenen
Kartenskizzenüber die Abgrenzung der drei Bezirke zu¬
grunde gelegt werden.

In der verliehenen Fläche sind die dem Syndikat
für süd westafrikanische Siedelung bereits überlassenen
Ländereien in Klein-Windhoek und Umgebung einbegriffen.

§ 2.
Von den durch den Kaiserlichen Landeshauptmann

für das südwestafrikanische Schutzgebiet als Kronland er¬
klärten oder noch zu erklärenden Ländereien darf die
Gesellschaft für ihre Zwecke jeweilig vier Fünftel in einer
zusammenhängendenFläche oder in einzelnen Stücken, die
in der Regel nicht unter 500 qkm groß sein sollen, aus¬
wählen.

§ 3.
Die Kaiserliche Regierung übernimmt es , dafür

Sorge zu tragen, daß der Gesellschaft, soweit nicht be¬
sondere Umstände es unmöglich machen, von dem ver¬
liehenen Lande im Durchschnitt jährlich mindestens
1000 ykin zur Auswahl gestellt werden.

§ 4.
Die Gesellschaft hat die von ihr ausgewählten Flächen

zunächst in Bausch und Bogen zu begrenzen. Wegen ge¬
nauer Begrenzung und Vermessung bleibt nähere Ver¬
einbarung vorbehalten.

§ 5.
Das verliehene Land darf nur mit Reichsangehörigen

oder deutsch redenden Abkömmlingen von Deutschen be¬
siedelt werden. Zur Zulassung anderer Ansiedler bedarf
es der Genehmigung der Kaiserlichen Regierung,

Kauf- und Pachtverträge , sowie ähnliche llberlassungs-
geschäfte mit Nichtansiedlern oder mit Gesellschaften sind
nur mit Zustimmung der Kaiserlichen Regierung zulässig.

§ 6.
Zur Leitung des Siedelungsunternehmens , zur Zu¬

weisung und Abmessung der einzelnen Farmen hat die
Gesellschaft einen Vertreter zu bestellen, welcher seinen
Aufenthalt im Siedelungsgebiet zu nehmen hat.

§ 7.
Von den aus dem Verkauf und der Verpachtung von

Ländereien, sowie aus ähnlichen Geschäften erzielten Er-
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trägen hat die Gesellschaft eine Abgabe von 10 ^ an
die Regierung zu entrichten. Die Verrechnung der an
die Regierung abzuführenden Beträge hat binnen 3 Mo¬
naten nach Schluß des Rechnungsjahres zu erfolgen.

Die Gesellschaft ist ferner verpflichtet, aus diesen
Erträgen je nach ihren verfügbaren Mitteln bis zu 30 "/o,
mindestens aber 15 o/y auf Meliorationen des Landes,
wie z. B. Bewässerungsanlagen, Wegebauten, Verbesserung
der Transportserhältnisse , zu verwenden.

§ 8.
Die der Gesellschaft verliehenen Ländereien sind,

so lange sie unbenutzt im Besitze der Gesellschaft ver¬
bleiben, sowie für einen Zeitraum von 5 Jahren , nachdem
sie verkauft oder in Benutzung genommen worden sind,
von allen Abgaben und Steuern befreit.

Die von der Siedelungsgesellschaft zugelassenen An¬
siedler sollen dieselben Vergünstigungen wie die von
anderen Gesellschaften im Schutzgebiete angeworbenen
Ansiedler genießen.

§ 9.
Sollte der Kaiserliche Landeshauptmann späterhin

Teile des überwiesenen Landes für Zwecke der Verwaltung
oder der Schutztruppe in Anspruch nehmen, so ist die
Gesellschaft verpflichtet, die verlangten Länderen, soweit
sie noch nicht verkauft sind, gegen eine Entschädigung
durch Zuweisung von Land in einem der zu überlassenden
Fläche entsprechendenWert an die Regierung wieder ab¬
zutreten.

§ 10.
Nach Ablauf von 25 Jahren , vom Tage dieser

Konzession an, jedoch nicht früher als nach Verlauf von
20 Jahren nach erfolgter Überweisung des Siedlungs¬
gebietes, fällt alles von der Siedelungsgesellschaft nicht
verkaufte oder verpachtete Land an die Kaiserliche Re¬
gierung zurück.

§ 11-
Im Falle wiederholter und absichtlicher Verletzung

der in den §§ 5 bis 7 bezeichneten Verpflichtungenseitens
der Gesellschaft ist die Kaiserliche Regierung berechtigt,
den der Gesellschaft verliehenen Grund und Boden, soweit
dieser nicht bereits besiedelt worden ist, für verwirkt zu
erklären.

§ 12.
Die Kaiserliche Regierung verpflichtet sich, innerhalb

der nächsten 10 Jahre , vom Tage dieser Konzession an,
in den Bezirken von Windhuk und Hoachanas an andere
GesellschaftenLand zu Siedelungszwecken nur dann zu
verleihen, wenn die von ihnen angebotenen Bedin¬
gungen für die Regierung ebenso vorteilhaft oder vor¬
teilhafter sind, als die Bestimmungen dieser Konzession.
In jedem Falle soll jedoch die Siedelungsgesellschaft für
Deutsch-Südwestafrika ein Vorzugsrecht genießen, wenn
sie bereit und in der Lage ist, die von den gedachten
anderen Gesellschaftenangebotenen Bedingungen ihrerseits
zu übernehmen.

Berlin , den 2. März 1896.

Auswärtiges Amt, Kolonial -Abteilung.
Kayser.
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Anlage V.

Bertra g.

Zwischen der Siedelungsgesellschaft für Deutsch-
Süd West afrika und Herrn................
ist heute nachfolgender Kaufvertrag vereinbart und ab¬
geschlossen worden.

§ 1.
Die Siedelungsgesellschaft für Deutsch-SüdwestafritN

verkauft an Herrn......................
eine Farm in dem ihr durch die Regierung laut Kon¬
zessionsurkundevom 2. März 1896 übertragenen Gebiete
in einer ungefähren Größe von ............ da.
Herr ......... verpflichtet sich für diese Farm , die
er binnen einer Frist von ......... unter den ver¬
messenen oder noch zu vermessenden Grundstücken aus¬
suchen wird, einen Preis von ..... -F . für den Hektar
zu zahlen. Auf diesen Kaufpreis sind ..... sofort
bar anzuzahlen.

§ 2.
Binnen 13 Jahren vom Schlüsse des Jahres ab, in

welchem dieser Vertrag abgeschlossen wird, muß das Rest¬
kaufgeld getilgt werden. In den ersten drei Jahren hat
der Käufer keine Abzahlungen zu leisten. Vom vierten
bis dreizehnten Jahre sind in gleichen jährlichen Raten je
ein Zehntel des Restkaufgeldes zu zahlen.

§ 3.
Was vom Kaufgeld am Tage des Vertragsschlusses

nicht bar bezahlt wird, ist vom 1. Januar des nächsten
Jahres ab mit jährlich 4 o/<, zu verzinsen. Die Zinsen
sind gleichzeitig mit den Jahresraten am 1. Januar eines
jeden Jahres für das vorhergehende Jahr postnumerando
zu zahlen, wobei auch die Zinsen der drei ersten Jahre
auf die 10 Jahresraten gleichmäßig zu verteilen und mit
denselben abzuzahlen sind.

§ 4.
Für das Restkaufgeld bleibt das Grundstück der

Siedelungsgesellschaft mit der Maßgabe verpfändet, daß
nach Anlegung eines Grundbuches das Restkaufgeld als
erste Hypothek in dasselbe einzutragen ist. Solange der
Kaufpreis nebst Zinsen nicht vollständig bezahlt ist, ist
der Käufer nicht berechtigt, die Farm oder auch nur einen
Teil derselben ohne Zustimmung der Siedelungsgesellschaft
zu veräußern.

§ 5.
Die Kosten für die Vermessung und die Nerloch-

steinung des Grundstückes, ebenso sämtliche bei etwaiger
späterer Anlegung eines Grundbuches entstehenden Kosten
hat der Käufer zu tragen und zwar bei Übernahme der
Farm oder nach geschehener Vermessung, welche die
Siedelungsgesellschaft baldmöglichst bewirken wird.

§ 6.
Der Käufer verpflichtet sich, für die Instandhaltung

der durch seine Farm gehenden, noch zu legenden oder
die Grenzen seiner Farm berührenden öffentlichen Wege,
sowie für die Instandhaltung der aufgestellten Grenz¬
marken zu sorgen.

14
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§ 7.
Hinsichtlich der Aufsuchung und Gewinnung von

Mineralien wird auf die Kaiserliche Verordnung , be¬
treffend das Bergwesen im südwestafrikanischenSchutz¬
gebiet, verwiesen.

§ 8.
Der Käufer ist verpflichtet, die Bewirtschaftung des

Grundstückes entweder selbst oder durch seinen Bevoll¬
mächtigten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufe in
Angriff zu nehmen und dasselbe bis zur vollständigen
Abzahlung des Kaufpreises in Bewirtschaftung zu be¬
halten.

§ 9. .
Wenn der Käufer die in §§ 2, 3, 5 und 8 auf¬

geführten Bedingungen trotz zweimaliger Mahnung nicht
erfüllt, fällt das Grundstück nach Jahresfrist nebst allem
darauf befindlichen unbeweglichenBesitz in das Eigentum
der Siedelungsgesellschaft für Deutsch - Südwestafrika
zurück, welche zur Rückerstattung der bereits gezahlten
Beträge und zu einer Entschädigung für vorgenommene
Verbesserungen nicht verpflichtet ist und dasselbe sofort
wieder zum Verkauf bringen kann. Im übrigen ist der
Käufer bei etwaigem Verkauf an die der Gesellschaft
durch die Regierung bei Erteilung der Landkonzession
auferlegten Bedingungen des § 5 der Konzession gebunden.
Derselbe lautet:

„Das verliehene Land darf nur mit Reichs¬
angehörigen oder deutsch redenden Abkömmlingen
von Deutschen besiedelt werden.

Zur Zulassung anderer Ansiedler bedarf es
der Genehmigung der Kaiserlichen Regierung.

Kauf- und Pachtverträge , sowie ähnliche Mer-
lassungsgeschäfte mit Nichtansiedlern oder mit
Gesellschaften sind nur mit Zustimmung der
Kaiserlichen Regierung zulässig."

§ 10.
Bei etwaigem mit Genehmigung der Siedelungs¬

gesellschaft bewirktem Verkauf sind dem Käufer die in
obigen Paragraphen enthaltenen Bestimmungen aufzuer¬
legen, soweit es sich um die Erfüllung der der Siede¬
lungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika gegenüber
übernommenen noch laufenden Verpflichtungen des ersten
Käufers handelt.
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Anlage VI.

Vereinbarung zwischen der Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amts und der Siedelungsgesellschast für

Deutsch-Südwestafrika vom 19. April 1898.

Zwischen der Kolouialabteilung des Auswärtigen
Amts, vertreten durch den Direktor der Kolonialabteilung
des Auswärtigen Amts, Wirklichen Geh. Legationsrat
v. Buchka und der Siedelungsgesellschast für Deutsch-
Süd Westafrika, vertreten durch den Vorsitzenden ihres Ver¬
waltungsrats , Exzellenz Staatsminister v. Hofmann, und
ihren Direktor, Herrn Ernst Vohsen, ist folgende Verein¬
barung getroffen worden.

§ 1.
Die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts über¬

weist durch Vermittlung der Kaiserlichen Landeshauvt-
mannschaft für das südwestafrikanische Schutzgebiet der
Siedelungsgesellschast die eine Hälfte der dieser nach der
Konzession vom 2. März 1896 in der Gesamtausdehnung
von 20 000 oZm zustehenden Ländereien, also 10 000 «Zm

1 000 000 1̂ , sobald die Gesellschaft diese Ländereien
entweder in einer zusammenhängenden Fläche oder in
einzelnen Stücken von mindestens 2000 qZm ausgewählt
haben wird.

§2.
Nachdem diese Überweisung stattgefunden hat, geht

das Wahlrecht bezüglich der anderen der Gesellschaftnach
der Konzession zustehenden Hälfte der Ländereien, also
10 000 qZm, auf die Landeshauvtmannschast mit der
Maßgabe über, daß alles Land, welches die letztere inner¬
halb der hier fraglichen Gebiete Windhuk, Hoachanas
und Gobabis vom Tage des Abschlusses dieser Verein¬
barung ab bis zu dem Zeitpunkte, zu welchem die Gesell¬
schaft nach § 3 voll entschädigt, beziehungsweise nach § 5
wieder in ihre Konzessionsrechte eingetreten sein wird, an
Dritte abgibt, als namens der Gesellschaft ausgewählt
angesehen werden soll.

§ 3.
Als teilweise Entschädigung für die baren Auslagen,

welche die Gesellschaft bisher für Siedelungszwecke ver¬
wendet hat, sind alle Erlöse, welche die Landeshauvt¬
mannschast aus dem Verkaufe von Ländereien innerhalb
der in § 2 genannten Gebiete erzielen wird, an die Ge¬
sellschaft abzuführen. Die Verrechnung dieser Erlöse er¬
folgt zu den folgenden Sätzen:

Bei Verkäufen bis zum Ende des ersten
Kalenderjahres, welches dem Abschluß
dieser Vereinbarung folgt, mit . . .

Bei Verkäufen im zweiten und dritten
Jahre mit..........

Bei Verkäufen im vierten und fünften
Jahre mit ..... ,.....

Bei Verkäufen im sechsten und siebenten
Jahre mit..........

Bei Verkäufen im achten und neunten
Jahre mit..........

Bei Verkäufen im zehnten bis zu einschließ¬
lich dem fünfzehnten Jahre mit . . .

I6I/2 Sff

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -
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für das Hektar der im § 2 bezeichneten nach Abzug von
100 000 1iA noch übrig bleibenden Hälfte der Ländereien
(vergl. § 4 letzter Absatz).

Sobald die Gesellschaft für diese 900 000 na ent¬
schädigt sein wird, hört jede weitere Zahlungsverpflichtung
der Landeshauptmannschaft auf.

§ 4.
Die Landeshauptmannschaft wird in den hier frag¬

lichen Gebieten Land an Angehörige und ehemalige An¬
gehörige der Kaiserlichen Schutztruppe auf ihr geeignet
erscheinendeWeise abgeben. Jedoch soll, so lange die
Gesellschaft nicht nach § 3 voll entschädigt sein wird, die
Landeshauptmannschaft Land nur zu einem Preise ab¬
geben, welcher mindestens dem Betrage der Entschädigung
gleichkommt, wie sie für die Gesellschaft in dem Jahre,
in welchem die Abgabe erfolgt, berechnet wird . An
andere Personen wird die Landeshauptmannschaft, bis die
Gesellschaft nach § 3 voll entschädigt ist, in den hier frag¬
lichen Gebieten Land nur im Wege der öffentlichen Ver¬
steigerung und nicht unter den in § 3 genannten Preisen
ablassen. Hierbei herrscht Einverständnis darüber , daß
in beiden Fällen die nach § 3 zu berechnenden Mindest¬
preise bar gezahlt werden müssen.

Die Landeshauptmannschaft ist indessen bis zu dem
Zeitpunkte, zu welchem etwa die Gesellschaft nach § 5
dieser Vereinbarung wieder in ihre Konzessionsrechteein¬
getreten sein wird, berechtigt, von der in § 2 bezeichneten
Hälfte der Ländereien 100 000 iis, an Angehörige und
ehemalige Angehörige der Schutztruppe zur eigenen Be¬
wirtschaftung unentgeltlich abzulassen, jedoch nicht mehr
als 10 000 in jedem Jahre und nicht über 1500 da
an eine und dieselbe Person . Insoweit hiernach in dem
einen oder anderen Jahre weniger als 10 000 lia, abge¬
lassen sein werden, erfährt das Recht der Landeshaupt¬
mannschaft zur unentgeltlichen Abgabe von Land an die
in Betracht kommenden Personen für die folgenden Jahre
eine entsprechendeErweiterung.

§ 5.
Sollte die Landeshaupünannschaft innerhalb 15 Jahren

für die ihr überwiesenen 1000 000 da nur zum Teil
Zahlung geleistet haben, so tritt die Siedelungsgesellschaft
für den Teil der 1 000 000 na., der weder nach § 3 ver¬
rechnet, noch auf Grund des § 4, letzter Absatz, von der
Landeshauptmannschaft unentgeltlich abgegeben worden
ist, wieder in ihre Konzessionsrechte ein und zwar mit
der Maßgabe , daß für diesen Teil die in § 10 der Kon¬
zession erwähnte Frist von 25 Jahren vom Ablauf der
15 Jahre an beginnt.

§ 6.
Für diejenigen Beträge, die die Gesellschaft auf Grund

dieser Vereinbarung von der Landeshauptmannschaft er¬
halten wird, hat die Gesellschaftkeinerlei Abgaben zu ent¬
richten. Außerdem finden die Bestimmungen des § 7 der
Konzession auf jene Beträge keine Anwendung.

Geschehen zu Berlin, den 19. April 1898.

Auswärtiges Amt
Kolonialabteilung

vr . v. Suchtm.

Siedelungsgesellschaft
fürDeutsch -Südwestafrlka

v. Hofmmm. Ernst Ushsen.
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Anlage VII.

Vereinbarung zwischen der Kaiserlichen Regierung und
dem Kharaskhomasyndikatvom 31 . Oktober 1893 . ' )

Zwischen der Kaiserlich deutschen Regierung und dein
KIiÄraZlcdomü UxpIoriiiA aml ? i'0Lpsotin̂ 8^n6iea.w,
^iinit.66, zu London St . Helens-Place Iti (nach¬
stehend das Kharaskhomaftmdikat genannt) ist unter dem
heutigen Tage folgendes Abkommen getroffen worden.

Artikel 1.
a) Die Kaiserliche Regierung überweist dein Kharaskhoma¬

syndikat zum ausschließlichen freien Eigentum 128 von dem Syndikat
innerhalb der Gebiete der Voudelzivart -, Zwartmodder - uud Veld-
schoendrager-Stämme nach Belieben auszuwählende Farmen von je
1,0 000 Kapschen Morgen nuter der Bedingung , daß das Syndikat
der Kaiserlichen Regierung die Grüuduug eiuer Gesellschaft mit eiuem
Betriebskapital von 200 000 Mark nachweist, welche zum Ban einer
Eisenbahn , oder , soweit dies unansführbar ist, eines Tramways,
zum Bau von Fahrstraßen , zur Einrichtung von Hafenverbcsserungeu
und anderen eiuer besseren Bcrbindnng der Küste (Angra Pcquena)
mit dem Kharaskhomasyndikat als ausschließliches Eigcntnnl zuge¬
sicherten Gebieten dieuenden Anlagen die Vorarbeiten übernimmt.

K) Wenn sich die Kaiserliche Regiernug vou der Bildung einer
solchen Gesellschaft zu den vorbezcichneteu Zweckeu überzeugt hat,
ist sie verpflichtet, innerhalb eines Zeitraumes vou 5 Jahreu weder
anderen als den von dem Kharaskhomasyndikat ermächtigten Gesell¬
schaften oder Personen Konzessionen znm Bau vou Eisenbahnen,
Tramways , Fahrstraßen oder von sonstigen Anlagen der vorbczcich-
neten Art zwischen der Küste und den ebengenannten Gebieten zn
erteilen , noch selbst solche Bauten auszuführen , uubeschadet jedoch
des der Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika zustehenden
Rechts zum Bau von Eisenbahueu , Tramways uud Straßen inner¬
halb der Grenzen des ihr eigentümlich gehörigen Gebiets.

Artikel 2.
a) Nach Verlauf von 5 Jahren oder früher , sobald der Kaiser¬

lichen Regierung der Nachweis geliefert wird , daß behufs Ausführung
der vorerwähnten Bauten uud Aulagen für das Betriebskapital ein
weiterer Betrag vou 200 00N Mark (mithin insgesamt 400 000 Mark
Betriebskapital ) gezeichnet, uud daß die Allsführung der Arbeiten
ernstlich in Angriff genommen ist, werden dem Kharasthomnsyndikale
weitere 128, von ihm innerhalb der in Artikel 1 näher bezeichneten
Gebiete der Voudelzivart -, Zwartmodder - und Veldschvendrager-
Stämme gleichfalls nach Belieben auszuwählende Farmen vou je
10 000 Kapschen Morgen zum Eigentum überwieseu.

K) Die Kaiserliche Negicruug verpflichtet sich dann , innerhalb
eines weiteren Zeitraums vou 5 Jahren , mithin im ganzeil für die
Dauer von 10 Jahren , weder anderen als den von dem Kharas¬
khomasyndikat ermächtigten Gesellschaften oder Personen Konzessionen
der in Artikel 1 bezeichneten Art zu erteilen , uoch selbst solche Ar¬
beite» zu unternehmen , jedoch immer uicheschadct des iu Artikel 1
zugunsteu der Deutschell Kolonialgesellschaft für Südwestafrika ge¬
machten Vorbehalts.

Artikel 3.
Nach Verlauf von 15 Jahren oder früher hat die Kaiserliche

Regierung dem Kharaskhomasyudikat oder dessen Nachfolgern Be¬
sitztitel über das Eigentum au weitercu 25K Farmen von je l<n >l«>
Kapscheu Morgeu innerhalb der im Artikel 1 näher bezeichnetenGe¬
biete der Bondelzwart -, Zwartmodder - nndVeldschoendrager -Stämme,
falls soviel Land nach Berücksichtiguug der Bedürfnisse der Eiuge-
boreuen zur Verfüguug bleibt , zu gewähren und dem Kharaskhoma¬
syndikat oder dessen Rechtsnachfolgern auf 50 Jahre , vom Tage
dieser weiteren Landüberweisuug au gerechnet, das ausschließliche
Recht zum Bau von Eisenbahn - oder Tramwaylinieu innerhalb der
Gebiete der oben genannten Stämme zu verleihen , vorausgesetzt , daß
das Kharaskhomasyndikat eine Schienenvcrbindung (Eisenbahn - oder
Tramwaylinie ) zwischen Lüderitzbucht (Angra Pcquena ) und Aus her¬
gestellt hat . Die betreffende Bahn darf sich bis zum 20. Grade
östlicher Länge von Greenwich erstrecken.

Artikel 4.
Die Kaiserliche Regierung räumt dem Kharas¬

khomasyndikatfür die Dauer vou 25 Jahreu vom Tage

Die klein gedruckten Vestimmnngcu sind nicht mehr in Kraft.
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der Unterzeichnung dieser Bereinbnrnng das ausschließ¬
liche Recht auf die Aufsuchung von Aciueralien und den
Betrieb des Bergbaues eiu innerhalb der Gebiete der
Bondelziuart -,Zwartlilodder -uiidVeldschoeildrnger -Stämme
und iu Gemäßheit der durch das Syndikat von diesen
Stämmen erworbenen Konzessionen , jedoch unter Aus¬
schluß derjenigen Ländereien , die bereits im Eigentum
eine5 Dritten stehen.

b. Alle ivährend des vorerwähnten Zeitraums vou
25 Jahren von dem Syndici oder anderen von ihm er¬
mächtigten Personen entdeckten und in Betrieb gesetzten
Gruben gehen ohne weiteres dauernd iu das ausschließ¬
liche Eigentum des Syndikats oder der von ihm Ermäch¬
tigten über , und alle Gruben , die bei Ablauf des
25jährigen Zeitraums vou dem Kharaskhomasyndikat und
den vou ihm ermächtigtem Persouen betrieben worden
sind, sind also als unbeschränktes Eigentum des Kharas-
khomasyndikats oder der von ihm Ermächtigten anzusehen,
unbeschadet der von den letzteren in ihren Verträgen mit
dem Kharaskhomasyndikat übernommenen Verpflichtung
zur Zahlung von Abgaben.

o) In die Verträge zwischen dein Syndikat Nttd den Ansiedlern
über Verpachtung oder Verkauf ist eine Bestimmung des Inhalts
aufzunehmen , das; der Pächter oder Käufer ohue Zahlung eines be¬
sonderen Zinses beziehungsweise eines Zuschlags znm Kanfgelde be¬
rechtigt sein solle, auf seinein Grundstücke zu schürfen mit der Maß¬
gabe , das; er im Falle des Auffindens von Mineralien in dem
Grundstück eine beim Abschluß des Pacht - oder Kaufvertrags näher
festzustellende Abgabe an das Syndikat zu zdhlen habe . Die Zah¬
lung der Abgabe darf nur für einen bestimmten , zwischen dem
Syndikat und den Ansiedlern zn vereinbarenden Zeitraum ausbe¬
dungen werden.

Artikel 5.

Die Kaiserliche Regierung bezieht für jede Grube,
sobald sie drei Jahre in Betrieb gewesen ist, von dem
Kharaskhomasyndikat eine Abgabe , und zwar sowohl für
die von dem Syndikat selbst betriebenen Gruben , wie für
den Betrieb der an Ansiedler verpachteten und der von
dem Syndikat verkauften Gruben.

Die Abgabe beträgt bei der Förderung von Gold,
Silber und Edelsteinen 2 Prozent und bei allen übrigen
Mineralien 1 Prozent von dem Werte der Fördernng all
Ort und Stelle.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Abgaben wird
durch die von dem Kharaskhomasyndikat mit eingeborenen
Häuptlingen geschlossenen Verträge über Zahlung von
Grubenabgaben nicht berührt.

Artikel 6.

Das Kharaskhomasyndikat darf die ihm durch dieses
Abkommen eingeräumten Eigentumsrechte uud sonstigen
Vergünstigungeil nach freiem Ermessen lind unter beliebigen
Festsetzungen uud Bedingungen ganz oder teilweise an
andere Gesellschafteil und Personell abtreteil , jedoch stets
unter der Voraussetzung , daß die dem Syndikat aufer¬
legteil Verpflichtungen gegenüber der Kaiserlich deutschen
Regierung durch die Abtretungsverträge in ebenso
rechtsverbindlicher Weise von den Zessionaren über¬
nommen werden.

Artikel 7.
Mit Bezug auf den Bau der von dem Kharaskhomasyndikat

in Aussicht genommenen Eisenbahn - oder Tramwaylinie durch die
Gebiete der Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika verbürgt
sich die Kaiserliche Regierung dafür , daß das Kharaskhomasyndikat
oder die von ihm gebildete Gesellschaft vou der genannten Kolouial --
gesellschaft

a) den für die Eiseubahu - oder Tramwaylinie erforderlichen
Grund und Boden,

b) Land von ausreichender Größe in Lüderijzbucht (Augra
Pequena ) zum Bau vou Lagerhäusern und zur Herstellung
von angemessenen Lcmdungs - und Lvschnngsanlagen und
dergleichen
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überlassen erhält ' die Kaiserliche Regierung sagl dein 5il,arasll,oma^
snndilat ihre Unterstützung behufs Erreichung billiger Bedingungen
bei dein Erwerb des Landes zu, um dadurch die Aufbringung dec-
zum Ban der geplanten Linie nötigen Kapitals zn crlcichtcru.

Artikel 8.
Die Uebernahme der dem Kharaskhomasynditat durch dieses

Abkommen auferlegten Verpflichtungen crfvlgt nnr unter der Vor¬
aussetzung, daß mit der Kolouialgescllschaft für Südwestafrika eine
Vereinbarung megeu Eiuräumuug der im Artikel 7 unter s und Ii
näher bezeichneten Vergünstigungen zu Stande kommt.

Artikel 9.
Die Kaiserliche Regierung übernimmt es , dafür,

Sorge zu tragen , daß sogleich nach Unterzeichnung dieses
Abkommens alle diejenigen , die Gruudeigeutum iu deu
Gebieteu der Bondelzwarts -, Zwartmodder - und Veld-
schoendrager -Stämme auf Grund von Titeln besitzen, die
von der Regierung anerkannt und genehmigt sind, auf¬
gefordert werden , ihre Eigentumsansprüche bei der Kaiser¬
lichen Regierung zur Eintragung anzumelden.

Artikel 10.
Für die Dauer vou 15 Jahren , vom Tage der Unterzeichnung

dieses Abkommens an , verpflichtet sich die Kaiserliche Regierung
innerhalb der Gebiete der obcngenannten Stämme , ans welche die
Konzessionen des Kharaskhomasyudikats Bezug haben , Ansiedlern
oder auderen Persoueu weder Land zu verleihen , uoch sonstige deu
iu vorstehenden Artikeln erwähnten Rechten entsprechende Befugnisse
einzuräumen.

London , Berlin,
den 11. Oktober 1892 . den 31 . Oktober 1892.

H. C. W. Oibson. Der Reichskanzler,
von Caprwi.
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Anlage VIII.

Vertrag zwischen dem Kharaskhomasynditat und der
Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestafrika vom

20. Dezember 1892 .*)

Zwischen dem HliarasKluzink, DxxioriuA mni I'ro-
speeting- Lynclioato limitecl of 16. 8t . Heien 's ? Int>i5,
I^ inlon lZ.L!. (in der Folge kurzweg „das Syndikat " ge¬
nannt ), vertreten durch seinen geschäftsführendcnDirektor,
Herrn H. C. W. Gibson , einerseits und der Deutschen
Kolonialgesellschaft für Südwestafrikn zu Berlin , Wilhelm¬
straße 64 (in der Folge kurzweg „die Kolonialgesellschaft"
genannt), vertreten durch ihren Vorstand, bestehend aus
den Herren F . Cornelius , K. v. Hofmann und
W. Weber , andrerseits ist heute uachstehender Vertrag
abgeschlossen worden.

§ 1.
Die Kolonialgesellschaft erteilt hiermit dein Syndikat

die Erlaubnis , eine Kommission von Technikern nach
Lüderitzbuchtzu dem Zwecke zu entsenden, um die Mög¬
lichkeit der Anlage einer Eisenbahn, welche zur Beförderung
von Personen und Gütern durch die Zugkraft von Tieren
oder durch Dampf oder Elektrizität geeignet ist, oder einer
Fahrstraße von Lüderitzbucht nach dem Innern , sowie
die Möglichkeit der Verbesserung des Hafens von Lüderitz¬
bucht und die Möglichkeit sonstiger Mittel zur Erleichterung
des Verkehrs zwischen der Küste von Lüderitzbucht und
dem Innern zu untersuchen.

Die Erlaubnis wird auf die Dauer von fünf Jahren
von dem Tage dieses Vertrages an erteilt.

§ 2.
Die Kolonialgesellschaft verpflichtet sich, ihre Be¬

amten in Lüderitzbncht und in Kubub anzuweisen, daß
sie die von dem Syndikat entsendete Kommission bei ihren
Arbeiten tunlichst unterstützeu. Deu Mitgliedern der
Kommission soll gestattet sein, in den der Kolonialgesell¬
schaft gehörigen Gebäuden an der Lüderitzbucht, soweit
deren Räume nicht von der Kolonialgesellschaftselbst ge¬
braucht werden, zu wohnen und dieselben zur Auf¬
bewahrung ihrer Vorräte , Instrumente und dergl. zu
benutzen.

§ 3-
Spätestens drei Wochen nach Ablauf der in § 1 be¬

stimmten Frist hat das Syndikat sich der Kolonialgesell¬
schaft gegenüber, unter Mitteilung des Ergebnisses der
Arbeiten der technischen Kommission, darüber zu erklären,
ob es entschlossen ist, eine Eisenbahn (§ 1) von Lüderitz¬
bucht nach Aus oder Kubub zu bauen und welche Ver¬
besserungen der Hafeneinrichtungen in Lüderitzbucht es
herzustellen beschlossen hat.

§ 4.
Wenn das Syndikat erklärt, daß es zur Erbauung

der Bahn (§ 1) entschlossenist, so tritt die Kolonial¬
gesellschaft das hierzu erforderliche Gelände, soweit es sich
im Eigentum der Kolonialgesellschaft befindet, an das
Syndikat zur Verwendung für den Bahnbau ab. Diese

*) Der Vertrag ist erloschen, da die Loutb. ^ sriean ? kri-it,oi-i«zs
erklärte, die Bahn nicht bauen zu wollen.
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Verpflichtung bezieht sich nicht bloß auf das für die
Bahnstrecke selbst erforderliche Gelände , dessen Breite hier¬
mit auf 10 in festgesetzt wird , sondern anch auf das Ge-
läude , welche für die Stationsgebäude und sonstige, zum
Betriebe der Bahn nötige Anlagen erforderlich ist. Aus¬
genommen von der Abtretung ' sind diejenigen Plätze in
Lüderitzbucht , sowie in Ans und Kubnb , auf welchen sich
Gebäude , Bruuueu , Viehkraale und ähnliche Anlagen der
Kolonialgesellschaft befinden.

§ 5.
Die Linie der Bahn wird von dem Syndikat festge¬

stellt . Sie ist der Kolonialgesellschaft bei Abgabe der in
§ 3 erwähnten Erklärung durch Vorlage eiuer möglichst
geuaueu Karte nachzuweiseu , auf welcher auch das für
Stationsgebäude und sonstige Betriebsanlagen in Anspruch
genommene Geläude ersichtlich gemacht sein mus',.

§ 6.
Mit dem Bau der Bahn muß spätestens binnen drei

Jahren nach Ablauf der im § 3 bestimmten Erklärungs-
frift in ordnungsmäßiger Weise begonnen werden,
widrigenfalls der gegenwärtige Vertrag erlischt . Dasselbe
tritt ein , wenn nicht innerhalb fünf Iahren , von Ablauf
der ebeu erwähnten Erklärungsfrist an , der Betrieb der
Bahn mindestens bis Aus oder Kubub eröffnet ist.

§
Wird mit den: Bau der Bahn in ordnungsmäßiger

Weise innerhalb acht Jahren vom Tage dieses Vertrages
an begonnen , so tritt die Kolouialgesellschaft an das
Synditat ferner ab : auf jeder Seite der Bahnstrecke , so¬
weit sie von Meile zu Meile gebaut ist, bis Aus oder
Kubub und darüber hinaus bis zur östlichen Grenze
des im Eigentum der Kolonalgesellschaft befindlichen
Küstengebiets einen 10 englische Meilen (— 16 Km)
breiten Geländestreifen . Ausgenommen von dieser Ab¬
tretung sind

1. der Strand der Lüderitzbucht iu einer Aus¬
dehnung von einer englischen Meile 1,v Km),
von der Linie des höchsten Wasserstandes aus
uach dem Innern gerechnet,

^ . die Plätze Aus uud Kubub , sowie der westlich
davon gelegene Platz Kleinfontein und das zu
diesen Plätzen gehörige Weideland.

§ 8-
Das Syndikat hat das Recht, anstatt der auf der südlichen

Seite der Bahnlinie überwiesenen , zehn englische Meilen
16 Km) breiten Geländestrecken innerhalb fünf Jahren

vom Tage dieses Vertrages ab Flächen von entsprechender
Ausdehnung innerhalb des der Kolonialgesellschaft ge¬
hörigen , südlich von der Bahnlinie bis zum Oranjefluß
gelegenen Landes als sein Eigentum auszuwählen.

Mit Rücksicht auf das den: Syndikat vorstehend
eingeräumte Wahlrecht verpflichtet sich die Kolonial¬
gesellschaft:

1. innerhalb eines Jahres vom Tags dieses Ver¬
trags ab von ihrem Grundeigentum südlich der
Linie Lüderitzbucht —Aus oder Kubub nichts ohne
die ausdrückliche Zustimmung des Syndikats zu
verkaufen oder zu verpachten'

2 . nach Ablauf dieses Jahres und bis das Syndikat
von seinem Wahlrechte Gebrauch gemacht hat,
also längstens bis zum Ablauf von fünf Jahren,
vom Tage dieses Vertrages ab , von ihrem
Grundeigentum südlich der Linie Lüderitzbucht - -

16
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Aus —Kubub nicht mehr als 10 000 Im im ganzen
oder in höchstens vier Stucken zu verkaufen oder
m verpachteil . Wenn die Kolouialgesellschaft
einen solchen Verkauf oder eiue solche Verpachtung
beabsichtigt , so wird sie das Syudikat hiervon
lmter abschriftlicher Mitteilmlg der Bedingungeil,
Welche der dritte Bewerber zugestanden hat , be¬
nachrichtigen und zu einer Erklärung darüber
aufforderu , ob es uuter denselben Bedingungen
ill den Kauf - oder Pachtvertrag eintreten will.
Das Syndikat hat sich hierüber innerhalb
6 Monaten vorn Tage des Empfangs der Be¬
nachrichtigung an zu erklären . Erklart das
Syndikat sich nicht innerhalb dieser Frist zum
Eintritt ill den Kauf - oder Pachtvertrag bereit,
so steht es der Kolonialgesellschaft frei , den von
ihr beabsichtigten Kauf - oder Pachtvertrag mit
dem dritten Bewerber abzuschließen.

§ 9.
All deu mich § 7 abzutretenden Geländestrecken be¬

ziehungsweise an den statt der südlichen Hälfte dieser Ge¬
ländestrecken weiter südlich ausgewählten Flächen erhält
das Syndikat nicht nur das Eigentumsrecht , sondern auch
das ausschließliche Recht auf Bergbau hinsichtlich aller
dort vorkommenden Mineralien.

§ 10.
Die Kolonialgesellschaft verpflichtet sich, unter der

Voraussetzung des Einverständnisses der Kaiserlichen Re¬
gierung , dem Syndikat durch ihre Beamten dazu be-
hülflich zu sein, daß der Kapitän von Bethanien in seinem
Gebiet soviel Gelände , als zur Fortsetzung der Bahn
durch das Bethanische Gebiet und zur Aufbringung des
für deu Bahnbau nötigen Kapitals erforderlich ist, auf das
Syndikat überträgt . Für deu Fall , daß eine solche Über¬
tragung stattfindet , tritt die Kolonialgesellschaft die ihr
hinsichtlich dieses Geländes zustehenden Bergwerksgerecht¬
same all das Syndikat ab.

§ 11-
Die Kolmlialgesellschaft verpflichtet sich ferner , fünfzig

Jahre lang von dem Zeitpunkte an , mit welchen: der
Vnhnbau des Syndikats begonnen hat , weder selbst eine
Konkurrenzbahn zu bauen , noch einer anderen Person
oder Gesellschaft das Recht hierzu zu erteilen und das
dazu erforderliche Gelände freiwillig abzutreten . Dagegen
ist das Syndikat verpflichtet , für Zweigbahnen , welche
durch die Kolonialgesellschaft oder andere etwa hergestellt
und betrieben werden , den unmittelbaren Anschluß
an die Hauptbahn in der Weise zuzulassen , daß ein
durchgehender Wagenverkehr stattfindet . Dem Syndikat
wird jedoch das Vorrecht eingeräumt , Zweigbahnen,
welche die Kolonialgesellschaft oder andere zu bauen be¬
absichtigen , auf seine Kosten selbst anzulegen und mit
durchgehenden Wagen für den öffentlichen Verkehr zu be¬
treiben.

Die Feststellung des Tarifs für solche voll dem
Syndikat erbaute Zweigbahneil und für die Benutzung
der Hauptbahn zur Beförderung der auf solchen Zweig¬
bahnen verkehrenden Personen und Güter ist der Ge¬
nehmigung der Kaiserlichen Regierung unterworfen.

§ 12.
Für den Fall , daß das Syndikat in der nach § 3

abzugebenden Erklärung sich nicht nur zum Bau und Be¬
trieb einer Eisenbahn , sondern auch zur Herstellung von
Hasenanlagen in der Lüderitzbucht bereit erklärt , erteilt
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die >volonialgesellschaft hiermit dein Syndikat das Recht,
an der zur Lüderitzbucht gehörigen , zwischen dein Point
Diaz im Westen und dem Point Angra im Osten ge¬
legenen Thearwater -Bai alle für die Hafenanlage er¬
forderlichen Bauten auszuführen , hierzu darf das nn
den Strand grenzende Gelände in der Breite von einer
englischen Meile 1/ > 1cm) benutzt werden . Die
Kolonialgesellschaft bleibt jedoch Eigentümerin dec>
Strandes und des angrenzenden Geländes , und sie ist
nach Ablauf vou füufzig Iahren vom Tage dieses Per
trags an berechtigt , die sämtlichen Anlagen , welche für
Hnfeuzwecke dort errichtet werden , gegen eine Entschädigung
zu übernehmen , welche aus dem Baukapitnl und fünf
Prozent Zinseu , vom Tage der Verausgabung der
einzelnen Kapitalbeträge an — diese Zinsen jedoch ab
züglich des in den 50 Iahten etwa erzielten Gewinnes — ,
bestehen soll.

Sollte die ^ olouialgesellschaft von diesem Rechte Ge
brauch machen , so ist sie verpflichtet , die Benutzung der
Hafenanlagen für die mit der Bahn ankommenden oder
abgehenden Personen und Güter gegen Entrichtung der
dem allgemeinen jeweilig bestehenden Tarif entsprechenden
Gebühren zu gestatten.

Die Kolonialgesellschaft verpflichtet sich ferner , von
dem Tage ab , an welchem daS Syudikat seine Hafenein¬
richtungen in einer solchen Weise für den allgemeinen
Verkehr eröffnet , daß sie demselben mindestens die gleichen
Erleichterungen wie die Haseneinrichtungen der Kolonial¬
gesellschaft gewähren , bis zum Ablauf der im vorher¬
gehenden Absatz erwähnten fünfzigjährigen Frist die ihr
gehörigen Landnngsvorrichtungen in Lüderitzbucht uur für
ihre eigenen Zwecke, d. h . nur für die Beförderung vou
Persoueu . welche in ihren : Dienste stehen, und von Gütern,
welche für sie bestimmt sind oder von ihr auf eigene Rechnung
abgesendet werden , zu benutzen . Auch wird die Kolouial-
gesellschaft während der vorerwähnten Frist von 50 Jahren
keiner anderen Person oder Gesellschaft die Erlaubnis zur
Aulage vou Landungsvorrichtungen in Lüderitzbucht er¬
teilen oder Gelände zu diesem Zwecke freiwillig abtreten.

§ 13.
Die Kolonialgesellschaft . erteilt dem Syndikat da^

ausschließliche Recht, während 5 Jahren , vom Tage des
gegenwärtigen Vertrages au , iu dem der Kolonialgesell¬
schaft eigentümlich gehörenden Gebiete vom 24 . Grad
südlicher Breite bis zum Oranjefluß mit alleiniger Aus¬
nahme der Pomoua -Mine und in dem ganzen Gebiet
von Bethanien nach Mineralien aller Art zu schürfen.
Wenn innerhalb der in § 3 bestimmten Frist das
Syndikat sich zur Erbauung der Bahn von Lüderitzbucht
uach Aus oder Kubub verpflichtet hat , so wird dieses
ausschließliche Schürfrecht auf weitere 5 Jahre verlängert.
Ist nach Ablauf dieser weiteren 5 Jahre die Bahn von
Lüderitzbucht bis Aus oder Kubub in Betrieb gesetzt, so
wird das ausschließliche Schürfrecht des Syudikats aber¬
mals und zwar um 15 Jahre verlängert , so daß dasselbe
alsdann im ganzen 25 Jahre , vom Tage dieses Vertrages
an , dauert.

Es ist hierbei Einverständnis darüber vorhanden,
daß diejenigen Schürferlaubnisse , welche die Kolonial¬
gesellschaft vor lwterzeichuung dieses Vertrages anderen
Personen bereits verliehen hat , aufrecht erhalten bleiben
und zwar als ein zwischen der Kolonialgesellschaft und
den beteiligten Personen bestehendes Rechtsverhältnis.

§ 14.
Wenn das Syndikat in Ausübung seines Schürfrechts

innerhalb der in § 13 bestimmten , längstens 25 Jahre
dauernden Frist einen nach seiner Ansicht abbauwürdigen
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Fund macht , so ist es berechtigt , die Fundstelle
und ein dieselbe umschließendes Grubenfeld iu der für
den ordnungsmäßigen Betrieb des Bergbaues erforder¬
lichen Ausdehnung zum Betriebe des Bergbaues 51: be¬
nutzen uud auszubeuten . Das Syndikat hat hiervon der
Kolonialgesellschaft unter Mitteilung einer Karte , aus
welcher die Lage der Fuudstelle , sowie die Größe und
'Abgrenzung des Grubenfeldes ersichtlich seiu mnß , Anzeige
zu macheu.

Soweit die Fundstelle « uud Grubeufelder iu dem
der Kolonialgesellschaft als Eigentum gehörenden Ge¬
biete liegen , geht uicht nur das Bergwerksrecht , sondern
auch das Eigentumsrecht an allen von den: Syndikat ent¬
deckten uud in Betrieb gesetzten Fundstellen und Grnben-
feldern ohne weiteres auf das Syndikat über.

Soweit die Fundstellen und Grubeufelder außerhalb
des der Kolonialgesellschaft als Eigentum gehörenden
Gebietes liegeu , bleibt es dem Syndikat überlassen , sich
mit dem Berechtigten wegen Übertragung des Eigeutums
an dem zum Betrieb des Bergbaues erforderlichen Ge¬
lände zu verständigen . Werden in dem Gelände , welches
auf diese Weise in das Eigentum des Syudikats über¬
gegangen ist, Mineralien entdeckt und gefördert , so geht
das Bergwerksrecht der Gesellschaft an diesen Gruben
ohue weiteres auf das Syndikat über.

Die Pflicht zur Zahlung einer Abgabe von 60 Pfund
Sterling jährlich , welche der Kolonialgesellschaft dein
Häuptling von Bethanien gegenüber vertragsmäßig ob¬
liegt , geht vom Tage der Genehmigung dieses Vertrages
an auf das Syndikat über.

§ 15.
Als Gegenleistung für die ihm durch gegenwärtigen

Vertrag eingeräumten Rechte hat das Syndikat an die
Kolonialgesellschaft 100 000 schreibe Einhunderttausend
Mark , zu entrichten und zwar die eine Hälfte bar , die
andere Hälfte iu Anteilscheinen erster Klasse derjenigen
Gesellschaft oder Gesellschaften , von welchen die Ver¬
besserung der Hafeneinrichtungen in Lüderitzbucht und die
Erbauung einer Eisenbahn von da nach dem Innern unter¬
nommen wird . Sollten mehrere Gesellschaften zu den
vorerwähuteu Zwecken gebildet werden , so hat die Kolo¬
nialgesellschaft das Recht , zu wählen , vou welcher oder
von welchen dieser Gesellschaften sie die 50 000 .̂ . Anteil¬
scheine nehmen will . Außerdem ist au die Kolouial-
gesellschaft der dritte Teil des Gewinnes zu entrichten,
welcher aus den Bergwerksgerechtsamen (tz§ 9, 10, 13
und 14) und zwar aus dem Betrieb jeder einzelnen
Grube erzielt wird.

Die Summe von 50 000 -F . bar ist an dem Tage
zu entrichten , an welchem das Syndikat in Gemäßheit
des § 3 erklärt , daß es den Bau und Betrieb einer
Eisenbahn mit oder ohne Errichtung einer Hafenanlage
in Lüderitzbucht unternehmen will . Wird die Zahlung
am Verfalltage nicht geleistet , so erlischt der gegenwärtige
Vertrag.

Die Übergabe der 50 000 ^ . Anteilscheine geschieht
spätestens 14 Tage nach Gründung der Gesellschaft oder
Gesellschaften , welche zu den angegebenen Zwecken ge¬
bildet werden . Die Bildung dieser Gesellschaft oder Ge¬
sellschaften muß spätestens in drei Jahren nach Abgabe
der vorstehend erwähnten Erklärung des Syndikats statt¬
finden.

Die Zahlung eines Drittels vom Gewinn aus Berg¬
werksgerechtsamen wird fällig , so bald und so oft ein
solcher Gewinn erzielt wird . Die bezüglichen Bücher des
Syndikats durch einen Bevollmächtigten einsehen zu
lassen, steht der Kolonialgesellschaft jederzeit frei . Die
jährlichen Geschäftsberichte der Gesellschaft oder der Ge-



05

sellschaften , auf welche die Bergwerlsrechte des Sunditals
übergehen , lverden der X̂olonialgesellschaft regelmäßig
mitgeteilt Iverden.

Als Äiinimalbetrag des Geivinnmtteils der ^ olonial-
gesellschaft wird die ^ nmme von 10 000 -F . jährlich fest¬
gesetzt. Diese Snmine ist in vierteljährlichen Zielen pn^t-
nniuenui 'lO, zum ersten Male mn 31 . März 1893 , mit
2 500 -F . und dann weiter zu entrichten , anch wenn
während dieser Zeit noch kein (Gewinn ans den Berg¬
werksgerechtsamen erzielt ist.

Wenn jedoch das Syndikat nach Ablauf von 5 Jahren
von: Tage dieses Vertrages ab erklären sollte , daß es
aas die Anlage der Eisenbahn von Li'lderitzbucht nach
dem Innern und die Berbessernng des Hafens von
lüderitzbucht , sowie auf die Bergwerksgerechtsame Ver
zieht leiste, so hört die Verpflichtung zur Zahlung der
obigen 10 000 ^ . auf.

Die vorstehend festgesetzten Zahlungsverpflichtungen
sind iu Berlin bei der Kasse der Gesellschaft zu erfüllen.
Werden sie uicht rechtzeitig erfüllt , so hat die Kolonial-
gesellschast das Recht , von dem Pertrage zurückzutreten.

§ 16,
Weuu über den Umfang des zu Stationsgebäuden usw.

erforderliche !: Geländes lH 5) oder über den Betrag der
für .die Hafenanlagen in Lüderitzbucht zu leistenden Ent¬
schädigung (§ 12) oder hinsichtlich der Lage einer Fund¬
stelle oder über die Größe oder Abgrenzung eines für
den Bergbau iu Auspruch genommenen Grubenfeldes in
dein Eigentumsgebiet der xlolonialgesellschast (§ 14) oder
über die Gewinnbeteiligung der Kolonialgesellschaft (§ 15)
.vleinnngsverschiedenheiten entstehen , welche nicht dnrch
Verhandlung zwischen der Kolonialgesellschaft und dem
Syndikat erledigt werdeu können , so soll die Entscheidnng
dnrch schiedsrichterliches Verfahren erfolgen . Zu diesem
ĵweck hat jede der beiden Parteien Vorkommendenfalls einen

Schiedsrichter zu ernennen . Die beiden Schiedsrichter
wählen einen Obmann . Können sie sich über die Wahl
nicht einigen , so hat jede Partei das Recht , die Kaiserliche
Bergbehörde für Südwestafrika um Ernennung eines Ob¬
mannes zu bitten . Lehnt die Bergbehörde diesen Antrag
ob, so wird der Streit vor den gerichtlichen Instanzen
des deutschen Schutzgebietes zum Austrage gebracht.

Mir alle Rechtsstreitigkeiten , welche nicht durch das
schiedsrichterliche Verfahren entschieden werden und in
welchen die Kolonialgesellschaft als Klägern : aufzutreteu
hätte , unterwirft sich das Syndikat der Gerichtsbarkeit
der Kaiserlichen Behörden in Südwestafrika.

Soweit nach deutschem Recht eine Berufung oder
ein sonstiges Rechtsmittel bei der obersten Gerichtsbehörde
des Reichs zulässig ist, bleibt die Ergreifung eines solchen
Rechtsmittels jedem Teil vorbehalten.

§ 17.
Das Syndikat ist befngt , seine Rechte aus dem

gegenwärtigen Vertrage auf andere Personen oder Ge
sellschaften zu übertragen ^ vorausgesetzt , daß von der
Person oder der Gesellschaft oder von den Personen oder
den Gesellschaften , auf welche die Rechte des Syndikats
übertragen werdeu sollen , die entsprechenden , durch diesen
Vertrag eingegangenen Verpflichtungen des Syndikats
durch eiue der Kolonialgesellschaft gegenüber abzugebende
Erklärung ausdrücklich übernommen werden.

Es ist hierbei ferner ausbedungen , daß die Über¬
tragung der Rechte ans Erbauung einer Eisenbahn von
lüderitzbucht nach dein Innern , sowie auf Verbesseruug
uud Benutzung des Hafens von Lüderitzbucht nur an eine
solche Gesellschaft oder an solche Gesellschaften stattfinden
darf , welche entweder dnrch einen auf Gruud des § L



des deutschen Kolonialgesetzes gefaßteil Beschluß des
Bnndesratö Korporatiollsrechte erlangt haben oder doch
ein voll dein Reichskanzler genehmigtes Statut besitzen.

Veränßernngen , welche deu vorstehendeil Bestim-
ninngen nicht entsprechen , brauchen voil der Kolonial
gesellschaft nicht als rechtsbeständig anerkannt zu werdeu.

Die Kolonialgesellschaft soll das Recht haben , ein
Mitglied ihres Vorstandes oder ein Mitglied ihres Ver-
waltnngsrats zum Mitgliede des Direktoriums derjenigen
Gesellschaft oder derjenigen Gesellschaften zu eruenueu , ans
lvelche die Rechte des Syndikats , soweit sie die Erbauung
einer Eisenbahu von Lüderitzbucht nach dem Innern und
die Verbesserung und Benutzung des Hafens von Lüderitz¬
bucht zum Gegenstand haben , übergeheu und welche diese
Anlagen entweder in Verbindung miteinander oder ge¬
trennt ausführen und betreiben werdeu.

§ 18.
T êr gegenwärtige Vertrag tritt erst in Kraft , wenn

er die Geuehmiguug des Verwaltuugsrats der Kolouial
gesellschaft uud des Herru Neichskauzlers , als der Alls¬
sichtsbehörde , erhalten hat.

Der Vertrag wird in zwei Exemplaren in deutscher
Sprache mit englischer Übersetzung unterschrieben . Sollten
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des Ver¬
trages entstehen , so ist für die Entscheidung der deutsche
Wortlaut maßgebend.

So geschehen Berlin , den 20 . Dezember 1892.

Deutsche Kolomalgesellschaft für Südwestafrika.
Z. Cornelius . K . v. Hofmalm . Weber.

^Iie Tdara -sKuoma LxxlorinK anä ? ro8x6eti 'uA-
L^ uäieate Iiimiteä.

S . C . M . Givson.
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Anlagc IX.

Konzession für die Hauseatische Laud-Minen - und
Hnndelsgesellschaftfnr Deutsch- Sndwestafrita vom

11 . August 1893.

§ 1.
Die Kaiserliche Regierung verleiht der hanseatischen

Land -Minen - und Handelsgesellschaft für Deutsch -Süd¬
westafrika zu Hamburg iu folgenden Teilen des sndwest-
afrikanischen Schutzgebietes:

im Gebiet der Rehobother Bastards , welches von
dem Landbesitz der deutschen Kolonialgesellschaft
für Südwestafrika , dem Hererolande und dem
Gebiet der roteu Nation umschlossen ist (Gebiet
von Rehoboth ),

I>) im Gebiet des Andreas Lambert , Häuptlings der
Khauas -Hottentotten (Khauasgebiet)

unbeschadet wohlerworbener Rechte Dritter , auf die Dauer
von 25 Jahren das ausschließliche Recht zur Aufsuchung,
Gewinnung und Bearbeitung vou Mineralien aller Art.

Die Verleihuug unter ^) hat zur Boraussetzung , daß
die Gesellschaft oder die etwaigen Rechtsnachfolger für
die Dauer der gegenwärtigen Konzession sich im Besitze
der sogenannten Höpfnerschen Konzession , 6. <l . Rehoboth,
den 11. Oktober 1884 , befinden.

Die genaue Festsetzung der geographischen Grenzen
des Rehobother und des Khauasgebietes durch die Kaiser¬
liche Regierung bleibt vorbehalten.

§ 2.
Die Gesellschaft ist berechtigt , uuter Beobachtung der

dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen alle für ihren
Grubenbetrieb nötigen oder dienlichen Anlagen und Ber-
kehrSeinrichtungen jeder Art herzustelleu.

Das hierzu uud zur Anlage von Wegen erforderliche
Land , sowie die nötigen Wasserrechte , werden der Ge¬
sellschaft unentgeltlich verliehen , soweit der Kaiserlichen
Regierung eine Verfügung darüber zusteht . Sofern das
Land und die Wasserrechte sich im Eigentum Dritter be¬
finden , wird die Kaiserliche Regierung der Gesellschaft
zum Erwerbe derselben gegen angemessene Entschädigung
ihren Beistand leihen oder ihr innerhalb der gesetzlichen
Grenzen im Wege der Expropriation verschaffen.

§ 3-
Sobald eine Grube im Laufe der Dauer dieser Kon¬

zession in Betrieb genommen wird , erwirbt die Gesell¬
schaft beziehungsweise dereu Rechtsuachfolger das freie
Eigentum darau , doch behält sich die Kaiserliche Negieruug
vor , im Wege der Gesetzgebung Bestimmuneen zu erlassen,
wonach das Eigentum erlischt und alle Rechte an der
Grube an die Kaiserliche Regierung zurückfalleu , weuu der
bergmännische Betrieb iu der Grube eingestellt , oder ohne
dnrch höhere Gewalt gestört zn sein, für längere Zeit
(jedoch mindestens fünf Jahre ) unterbrochen wird.

§ 4.
Der Gesellschaft und ihreu Rechtsnachfolgern wird

auf die Dauer von 20 Jahren das Recht der zollfreien
Einfuhr aller für die uach § 1 uud § 2 auszuführenden
Arbeiten erforderlichen Materialien nnd Gerätschaften
gewährt.
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§ 5.
Unbeschadet der der Gesellschaft Vertrag5mäsug ob¬

liegenden Leistungen an die Eingeborenen , sind von chr
nnd ihren Rechtsnachfolgern an Berglvertsgebnhrei!
zahlen:

->) für do5 Rehobother Gelnet : die ans Grnnd dec'
§ 54 der Bergverordnung vom 15 . August 1889
m enlrichteude Abgabe mir der Maßgabe , das',
chr alle gesetzlich zulässigen Vergütungen und Er
leichterilugeu zukommen sollen,

!>) fiir daS Khauasgebiet : eine nach dein Verkanfs-
werte am Orte der Förderung zu berechnende
Förderungsabgabe von 2 »/^ auf Edelsteine , Gold,
Silber und deren Erze , von 1 o/„ auf alle anderen
Mineralien.

§ 6.
Abgesehen von den in dem vorhergehenden Para

gravhen bezeichneten Abgaben , sollen die Gesellschaft und
ihre Rechtsnachfolger von allen anderen Abgaben und
Steuern auf ihre bergbaulichen Betriebe während eines
Zeitraums vou 20 Jcchreu vom Tage dieser Konzession
an frei sein.

§ 7-
Die Gesellschaft ist berechtigt , im Rehobother Gebiet

unter Beobachtung der gesetzlichen Formen Grundeigen¬
tum gegen angemessene Entschädigung käuflich zu er¬
werben.

§ 8.
Die Kaiserliche Regierung wird bestrebt sein, sobald

aw es die Verhältnisse gestatten , im Khauasgebiete Kron-
ländereien zu schaffen. Sobald ihr Kronland in ge¬
nügendem Umfange zur Berfüguug steht, wird sie der
Gesellschaft eine Fläche von 10 000 q ><ru unter folgenden
Bedingungen unentgeltlich verleihen:

1. Das Land darf in einer zusammenhängenden
Fläche oder in einzelnen Arealen von mindestens
2 500 gkm Flächeninhalt von der Gesellschaft
ausgewählt werden , insofern der von ihr zu
treffenden Auswahl öffentliche Interessen nicht
entgegenstehen . Die Auswahl erfolgt unter Mit¬
wirkung des Kaiserlichen Kommissars des Schutz¬
gebietes.

2 . Das Land soll zu Siedelungszwecken verwandt
werden . Angesiedelt werden dürfen nur Reichs¬
angehörige und deutschredende Abkömmlinge von
Deutschen . Andere Ansiedler dürfen nur mit
Genehmigung der Kaiserlichen Regierung zuge¬
lassen werden.

3. Sobald die Überweisung der Flächen an die Ge¬
sellschaft erfolgt ist, hat dieselbe darauf hinzu¬
wirken , geeignete Ansiedler zu gewinnen und
ihnen Farmen in angemessener Größe kauf - oder
pachtweise zu überlassen.

!. Zur Leitung des Siedelungsunternehmens , zur
Zuweisung und Abmessung der einzelnen Farmen
hat die Gesellschaft einen im Siedelungswesen
erfahrenen Vertreter zu bestellen , welcher sich
fortdauernd im Siedelungsbezirke aufhält.

5 . Veräußerungen an Nichtansiedler oder an Ge¬
sellschaften sind nur mit Genehmigung der Kaiser¬
lichen Regierung zulässig.

6. Für alles verkaufte oder verpachtete Land hat
die Gesellschaft an die Kaiserliche Regierung eine
Abgabe von 10 °/g des Verkaufspreises be¬
ziehungsweise der Pachtsumme zu entrichten.

7. Nach Ablauf vou 25 Jahren , vom Tage der
Konzession an , jedoch nicht früher al5 nach Per
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lauf von 20 Jahren nach erfolgter Überweisung
des Siedelnngsgebietes , fällt alles nicht ver
kaufte oder verpachtete Land an die Kaiserliche
Negierung zurück.

8. Im Falle wiederholter uud absichtlicher Verletzung
der unter Nr . 2 bis 6 bezeichneten Verpflichtungen
seitens der Gesellschaft ist die .Kaiserliche Re

.gieruug berechtigt , den der Gesellschaft dnrch
diesen Paragraph verliehenen Grnnd uud Boden,
soweit dieser nicht an wirtliche Ansiedler ver
äußert worden ist, für verwirkt zn erklären.

§ 9.
?ie der Gesellschaft dnrch ^ verliehenen Ländereien

sind, solange sie unbenutzt im Besitze der Gesellschaft ver¬
bleiben , sowie für eiuen Zeitraum vou 5 Jahreu , nachdem
sie verkauft oder in Benutzung genommen worden sind,
von allen Abgaben und Steuern befreit.

§ 10.
Die Gesellschaft ist befugt , die ihr durch diese >̂ on

zessiou verlieheueu Rechte gnuz oder teilweise au solche
deutschen Gesellschaften zn übertrage !:, welchen auf Grnnd
eines von dem Reichskanzler genehmigten Statuts durch
Beschluß des Bundesrats Korporationorechle verliehen
worden siud. .

Berlin , den 11. August 1893.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Knyscr.

i>
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Anlngc X.

a) Bertrag zwischen der Deutschen Kolonialgesellschaft
für Siidwestafrika nnd der Kaoko Land- nnd Minen¬

gesellschaft vom 13. AngM 1893.

Zwischen der Deutschen Kolonialgesellschaft für Süd-
ivestnfrika in Berlin , vertreten dnrch ihren Vorstand,
und der Firma L. Hirsch <K Co . in London , vertreten
durch ihren Mitinhaber Herrn Alexander Marc aus
London , ist heute nachstehender Vertrag abgeschlossen
lvorden:

§ 1.
Die Deutsche Kolomalgesellschaft für ^ üdwestafrika

(in der Folge knrzweg „Kolomalgesellschaft " genannt)
verkauft nn die Firma L. Hirsch ^ Co . das sogenannte
Kaokofeld , d. h. denjenigen Teil des deutschen Schutz¬
gebietes iu Südwestafrika , welcher begrenzt wird

1. im Norden dnrch den Kunenefluß von dessen
Mündung bis zur Zwnrtvoois -Drift'

2 . im Osteu durch eine Linie , welche von Zwnrt-
boois -Drift über Otjitambi , Obombo (Franz-
fontein ) bis zu dem Punkte läuft , wo der Ugab-
flutz vou dem 15. Grad östlicher Länge von
Greenwich geschnitten wird)

3. im Süden durch den Ugabfluß vou dem oben¬
erwähnten Punkte bis zur Mündung'

4 . im Westen durch den Atlantischen Ozean von
der Mündung des Kunene bis zur Mündung des
Ugabflusses.

§ 2.
In dem durch § 1 bezeichneten Gebiet gehen alle

Privntrechte , welche die Kolonialgesellschaft durch die mit
deu eingeborenen Häuptlingen abgeschlossenen Verträge
oder sonstwie erworben hat , auf die Käuferin über.

Tiese Rechte bestehen insbesondere
1. in dem Eigentum au Grund und Boden , mit

Ausnahme des Platzes Zesfontein und des dazu
gehörigen Weidelandes , welche der Kapitän Jan
ilichimab laut Urkunde 6. ä . Wolfs fontein , 4 . Juli
1885 , sich und seinen: Volke vorbehalten Hot'

2 . in dem ausschließlichen Recht, auf dem ganzen,
im § 1 bezeichneten Land , mit Ausnahme des
unter Ziffer 1 erwähnten Platzes Zesfontein und
des dazu gehörigen Weidelandes , Mineralien
aller Art aufzusuchen und zu gewiuueu , oder
durch nudere aufsuchen und gewinnen zu lassen,
wie dieses Recht auf Grund des § 55 der Kaiser¬
lichen Verordnung vom 15 . August 1889 , be¬
treffend das Bergwesen im südwestafrikamschen
Schutzgebiet , der Kolomalgesellschaft zusteht.

Mit deu unter Ziffer 2 erwähnteu Bergwerksgerecht¬
samen geht auf die Firma L. Hirsch Co. die Ber-
pflichtuug über , an die Häuptlinge des Stammes der
Zwartbooi -Nmuaaun und der Gomes -Topnars die in den
Verträgen vom 19 . Juli 1885 und 4 . Juli 1885 aus-
beduugeueu Abgaben von je fünf Pfnnd Sterling monat¬
lich zu zahleu.

Für die gemiue Begrenzung des Kookofeldes noch
Osten wird eine Gewährleistung von der Kolonialgesell-
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schaft nicht übernommen . Ein tm5 verkaufte Land 1)
einschließender Lauf der Ostgrenze ist seinerzeit der Kaiser
lichen Regierilng mitgeteilt und von derselben nicht bean
standet Morden . Die Kolonialgesellschaft wird , was in
ihren Kräften steht, dazu tnn , das', dieser Greuzlauf auch
in Zukunft von der Regierung anerkannt wird.

Dagegen erklärt die Kolouialgesellschnft , daß sie
dritteu Personen Rechte an dein verkauften Land , ins¬
besondere Eigentum oder Bergwerksgerechtsame nicht ein¬
geräumt hat , uud ferner , daß sie an dein verkauften
Lande vor Erlaß der Kaiserlichen Verordnung vom
25 . März 1888 , betreffend das Bergwesen im südwest-
afrikanischen Schutzgebiet , das Eigeutum erworben hat.

' § 3.
Die Firma L. Hirsch & Co . macht sich verbindlich,

spätestens bis zum 1. November 1893 eine Gesellschaft
ans Gruud der Bestimmungen in §§ 8 bis 10 des
Kolonialgesetzes vom 15 . März 1888 zur Bewirtschaftung
des abgetretenen Gebietes zu bilden , auf welche ihre
Rechte uud Pflichten aus diesen: Vertrage übergehen.

Die Gesellschaft wird in Deutschland ihren Sitz
haben und der Aufsicht des Herrn Reichskanzlers nach
Maßgabe der darüber im Gesellschaftsvertrage zu treffen¬
den Bestimmungen unterstehen . Die Mehrheit der Mit¬
glieder des Direktoriums muß aus Angehörigen des
Deutschen Reiches bestehen , welche jedoch nicht sämtlich
im Reichsgebiet ansässig zu sein brauchen.

Der Kolonialgesellschaft ist im Statut das Recht
vorzubehalten , zwei Mitglieder des ersteu Direktoriums
zu ernennen und ein solches Recht auch für die spätere
Zeit solange auszuüben , als sie mindestens 100 00V , //,
Anteile der zu grüudendeu Gesellschaft besitzt.

8 4.
Die zu gründende Gesellschaft muß eiu freies Be¬

triebskapital von mindestens 800 000 -/L. haben , welches
je nach Bedarf einzuzahlen ist. Die Höhe des gesamten
Gesellschnftskapitals bleibt den Bestimmungen des Statuts
überlassen.

§ 5.
Der Kaufpreis beträgt 900 000 wovou 400 000 °M

iu bar und 500 000 L̂. in volleinzezahlten oder nach
dem Statut als volleingezahlt geltenden Anteilen der
laut § 3 zu bildenden Gesellschaft und zwar nach dem
Nennwerte zu entrichten ist.

Die bar zu entrichtenden 400 000 -F . sind in vier
Zielen , am 30 . Juni 1894 , 31 . Dezember 1894 , 30 . Juni
1895 und 31 . Dezember 1895 , mit je 100 000 zn
zahlen.

Falls eine der vorstehend erwähnten Zahlungen nicht
pünktlich geleistet werden sollte , so verfällt dieser Vertrag
und die Kolonialgesellschaft tritt wieder als alleinige
Besitzerin des Kaokofeldes mit alleu dort etwa inzwischen
hergestellten Anlagen und Einrichtuugeu ein, und hat
Anspruch auf Aushändigung des gesamten , durch etwaige
Erpeditionen gewonnenen Materials an Berichten , Karten
nsw., während die Käuferin oder die von ihr zu grün¬
dende Gesellschaft keinerlei Ansprüche auf Rückvergütung
der bis dahin geleisteten Zahlungen oder Aufwendungen
irgend welcher Art hat.

Die Überlassung von 500 000 ^ . Anteilen an die
Kolonialgesellschaft erfolgt bei Konstituiernng der nach
§ 3 zu gründenden Gesellschaft.

Erfolgt die Gründung der neueu Gesellschaft inner¬
halb der im § 3 angegebenen Frist nicht, so ist dieser
Vertrag erloschen.
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§ 6.
Tue ^-iriua L. Hirsch K Eo . ist verpflichtet , mit - mög^

lichster Beschleunigung alle znr Gründung der im ^ 3
vorgesehenen Gesellschaft dienlichen schritte zn tnn , ins¬
besondere den Entwurf des e>>esellschastsstatnts der Kolouial-
Abteilnng des Ansniärligen ?̂lnlls behufs Eiuholuug der
Geuehiuiguug des Herrn Reichskanzlers vorzulegen.
Gleichzeitig mit der Vorlegung des Statuts Nnrd die
Firma L. Hirsch ^ Co . bei einem hiesigen Bankhanse die
Summe von 200 000 nnt der Bestimmnng hinterlegen,
das; diese Summe der zu grüudeudeu Gesellschaft als
erstes freies Betriebskapital zur Verfügung steheu soll,
wogegen die Firma L. Hirsch ^ Co . 1000 vollbezahlte
Anteile zu 200 /̂/. erhält . Die znr VervollständiglUlg
des Vciudestbetrages des Betriebskapitals (tz 4) erforder
liche Summe vou 600 000 «// .̂ ist je mich Bedarf , spätestens
aber bis zum 31 . Dezember 1895 , gegen Überweisung
der eutsprecheudeu Zahl vou Anteilen zum Nennwerte
einzuzahlen.

5 ^-
Die unch ^ 3 zu .gründende Gesellschaft hat das

Recht , sofort nach ihrcr Konstituierung von denl Kaoko
setde Besitz zu ergreifen und alle znr Erforschung und
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dienlich er¬
scheinenden Maßregeln zu treffen . Das Eigentumsrecht
gelft jedoch auf die Gesellschaft erst mich vollständiger
Entrichtung des Kaufpreises über und es dürfen deshalb
Veräußerungen von Grund und Boden oder von Berg-
werksgerechtsnmen bis zu diesem Zeitpunkt nur mit
nehmigung der Kolonialgesellschast stattfinden.

5 ^
Sollte Wider Erwarten die nach H 3 zu grüudeude

Gesellschaft vor vollständiger Auszahlung des Kaufpreises
zur Liquidation schreiten, so tritt die Kolonialgesellschast
nicht nur iu derselben Weise, wie es im § 5 eventnell
vorgesehen ist, wieder in den Besitz des Kaokofeloes ein,
souderu es wird ihr auch die Hälfte von dem etwa noch
vorhandenen Betriebskapital ausgezahlt.

§9.
^u gegenwärtigem Vertrage wird die Genehmigung

des Berwaltungsrates der Kolonialgesellschast und des
Herrn Reichskanzlers als der Aufsichtsbehörde vorbe¬
halten.

So geschehen Berliu , den 12 . August 1^!'.' !,

K. Hirsch K Co.

Obige Zeichnung meiner Firma ist durch mich
geleistet.

Alexander Marc.

Deutsche Kololüalgesellschcift für Südwestajriüi.
K. Cornelius, v. Hofinami. Weber.
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d. NachträglicheVereinbarung zwischen der deutschen
Kolonialgesellschast für Sttdwestafrika und der Kaoko-

gesellschast vom 4./8 . Dezember 1893.

Zwischen der deutschen Kolonialgesellschaft für Süd¬
westafrika in Berlin , vertreten durch ihren Borstand , und
der Firma L. Hirsch & Co . in London , vertreten durch
Herrn Rechtsanwalt Dr . Scharlach aus Hamburg , ist mit
Bezug auf den unterm 12 . August abgeschlossenen Per'
trag und nachdem die Firma L. Hirsch Co ., dem § 6
dieses Vertrages entsprechend , 200 000 ^ 5. bei der
Deutschen Bank dahier hinterlegt hat , weiter vereinbart,
was folgt:

1. Die im § 3 des Vertrages vom 12 . August fest¬
gesetzte Frist zur Gründung einer deutschen Kolonial¬
gesellschaft wird hiermit bis zum 31 . Dezember 1894
verlängert.

Falls den Herren L. Hirsch 65 Co . die Gründung der
Gesellschaft bis zum 31 . Dezember 1894 nicht möglich
sein sollte , so werden die Kontrahenten eine Einigung
über die Erstreckung dieser Frist herbeizuführen suchen.
Wenn Wider Erwarten solche Einigung nicht gelingt , soll
die Bestimmung der weiteren Frist dem Vorsitzenden
der Kolonial - Abteilung des Auswärtigen Amts über¬
lassen sein.

Da es nötig erscheint , schon vor Konstituierung der
Gesellschaft über die hinterlegten 200 000 ^ 55. zum Zwecke
der Ausführung des Vertrages vom 12 . August und ins¬
besondere auch behufs Ausrüstung und Entsendung einer
Expedition nach dem Kaokofelde zu verfügen , so sind die
Herren L. Hirsch & Co . zu solchen Verfügungen berechtigt,
nachdem sie sich mit dem Vorstande der Deutschen
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika über die zutreffen¬
den Maßregeln und die dazu aufzuwendenden Kosten
verständigt haben werden.

3 . Sollte die Konstituierung der neuen Gesellschaft
innerhalb der unter 1 erwähnten oder einer etwa zu ver¬
einbarenden weiteren Frist nicht erfolgen , so treten die¬
selben Bestimmungen in Kraft , welche im § 8 des Ver¬
trages vom 12. August für den dort vorgesehenen Fall
der Liquidation der Gesellschaft vereinbart sind.

London , den 4 . Dezember 1893.

K. Hirsch K Co.

So geschehen Berlin , den 8. Dezember 1893.

Deutsche Kolonialgesellschast für Süöwestafrika.
F. Cornelius, v. Hofmalm. Weber.

13
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Anlage XI.

Zwischen der 8outb Aest . ^ friea 0nmpidny,
I^imit6 (i , in London,

einerseits
und der Otavi Minen - und Eisenbahn -Gesellschaft
zu Berlin,

andererseits,
ist folgender

Bertrag
geschlossen worden.

Artikel 1.
Die Soutu 'Usst ^.triea Oowpanx , Limitsä , in

London , im nachfolgenden die Company genannt, ist
Eigentümerin von Bergwerks- und anderen Rechten in
Deutsch-Südwestafrika, ' welche sich aus der Konzession
und dem Übereinkommen, die als Anlage I diesem Ver¬
trage beigefügt sind/ ) ergeben.

Um solche Rechte in L?üdwestasnta , insbesondere die
von der Company in bestimmteu Grenzen zu übertragen¬
den Rechte, wirtschaftlich auszunutzen, ist im Jahre 1900
auf Grund der Deutschen Reichsgesetze vom 15. März 1888
und 2. Juli 1899 unter der Firma „Otavi Minen-
und Eisenbahn -Gesellschaft ", mit Genehmigung der
Kaiserlich Deutschen Regierung, eine Kolonialgesellschaft,
im nachfolgenden die Otavi -Gesellschaft genannt, errichtet
worden, deren in der Generalversammlung abzuändernde
Satzungen in der Anlage II beigefügt sind.

Artikel 2.
')iach einein am 29. September 1899 abgeschlossenen

Pertrage hat die Company der Otavi-Gesellschaft gestattet,
auf Kosten dieser Gesellschaft die Minen im Otavigebiete
näher zu untersuchen und alle dazu dienlichen Arbeiten
zu unternehmen, sowie die Vorarbeiten für eine Eisen¬
bahn, welche das Otavigebiet mit einem Hafen der West¬
küste verbindet, auszuführen, soweit die Company ein
Recht auf deu Bau der Eisenbahn hat . Sodann ver¬
pflichtete sich die Coiuvany, der Otavi-Gesellschaft, sofern
die letztere sich über die Annahme in bestimmter Frist
erklärt, die dem Zwecke der Otavi-Gesellschaft dienenden
wesentlichen Rechte zu übertragen. Die Otavi -Gesellschaft
hat sich nicht zum Eintritt in den Vertrag vom 29. Sep¬
tember 1899 erklärt, da sie sich mit der Conrpany uicht
über die Eisenbahnverbindung nach der Westküste ver¬
ständigen konnte- nunmehr ist jedoch diese Verständigung
erfolgt, und der Sachlage entsprechend überträgt die Com¬
pany der Otavi -Gesellschaft die folgenden Rechte:

1. die der Company in dem Otavigebiete zustehenden
Minenrechte, mit alleinigem Ausschluß der Ge¬
winnung von Edelsteinen jeder Art, innerhalb
eines Bezirkes von 1000 (Eintausend) englischen
Quadratmeilen, welcher nach Bestimmung der
Otavi-Gesellschaft zu begrenzen ist, aber jeden¬
falls die Kupferminen von Otavi, Klein-Otavi,
Auwap und Tsumeb einschließensoll und daher
annähernd sich, wie in der beiliegenden Karte
(Anlage III) eingezeichnet, gestalten wird-

*) Die in der Anlage aufgeführten Urkunden sind als An-
lagen I, II und Hl dieser Denkschrift abgedruckt.
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2. das der Company zustehende siecht auf Inbesitz¬
nahme von Land in dem vorstehend bezeichneten
Bezirk von 1000 englischen Quadratmeilen , sei es
zum Zwecke des Betriebes der Minen und des
Baues der Eisenbahn , sei es zu Ansiedelungs¬
zwecken, nach Auswahl der Otavi -Gesellschaft,
jedoch von keiner größeren Gesamtfläche als
500 englischen Quadrarmeilen'

3. die der Company zustehenden Wasserrechte auf
den Ländereien , welche die Otavi -Gesellschaft nach
der Bestimmung unter Nr . 2 in Anspruch nehmen
Wird)

4 . das Recht auf Herstellung von Verkehrsmitteln
jeder Art in dem Bezirke der 1000 englischen
Quadratmeilen,'

5 . das Recht auf den Bau einer Eisenbahn , welche
das Otavi -Gebiet mit der deutschen Küste von
Südwestafrika in der von der Otavi -Gesellschast
zu bestimmenden Richtung direkt oder indirekt
verbindet'

6. die Land -, Wasser - und sonstigen Rechte, welche
der Company in Damaraland außerhalb des
unter Nr . 1 bezeichneten Bezirkes in Gemäßheit
der Damaraland -Konzession vom 12 . September
1892 , des zugehörigen Protokolles vom 14 . No¬
vember 1892 und des Übereinkommens vom
11. Oktober 1898 zum Zwecke des Eisenbahn¬
baues in dem für die Eisenbahnlinie erforderlichen
Umfange zustehen,'

7. das der Company zustehende Eigentum des
Grund und Bodens nebst den Wasserrechten in
einer Zone von je 10 Kilometer Breite zu
beiden Seiten der zu erbauenden Eisenbahn , so¬
weit dieselbe durch das Freeholdgebiet der Com¬
pany außerhalb des unter Nr . 1 bezeichneten
Bezirkes läuft'

8. die Minenrechte in Blöcken von je 20 Kilometer
Breite und 30 Kilometer Tiefe mit einem Ab¬
stand von jedesmal 10 Kilometer Breite von
einander zu beiden Seiten der zu erbauender:
Eisenbahn in ihrer ganzen Erstreckuug im Kon¬
zessionsgebiet der Company außerhalb des unter
Nr . 1 bezeichneten Bezirkes , jedoch mit Aus¬
schluß der Gewinnung von Edelsteinen jeder
Art , also dergestalt , daß zwischen je zwei der
Otavigesellschaft überwiesenen Blöcken der Com¬
pany ein Block von je 10 Kilometer Breite ver¬
bleibt.

Die Übertragung dieser unter Nr . 1 bis 8 bezeich¬
neten Rechte versteht sich mit alleu Bedingungen , unter
welchen die Company die Rechte besitzt.

Artikel 3.
Auf Grund der übertragenen Rechte und unter Be¬

nutzung der von der Cornpany überlassenen generellen
Vorarbeiten verpflichtet sich die Otavigesellschaft , eine
Eisenbahn von Swakopmund nach dem Otnvigebiete zu
bauen.

Die Spurweite dieser Eisenbahn soll 0,oo Meter be¬
tragen.

Die Bauzeit der Eisenbahn wird bis Ende des Jahres
1906 festgesetzt.

Es wird vorausgesetzt , daß die Frist , innerhalb deren
die Otavigesellschaft nach vollem Eintritt in den gegen¬
wärtigen Vertrag gemäß Artikel 10 des Übereinkommens
vom 11. Oktober 1898 den Beginn eines ordnungsmäßigen
bergmännischen Betriebes nachzuweisen hat , bis zu Cndc
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des Jahres 1906 verlängert wird, und der Reichskanzler
mit der Genehmigung der abgeänderten Satzungen nebst
dem gegenwärtigen Vertrage zugleich die Verlängerung
dieser Frist gewährt.

Artikel 4.
Der Preis für die von der Company zu übertragenden

Rechte besteht in den von der Otavigesellschast gemäß
Art . 13 ihrer Satzungen zu gewährenden Genußscheinen
nnd den: auf letztere gemäß Art . 18 der Satzuugeu ent¬
fallenden Gewinnanteil.

Artikel 5.
Von allen gemäß Art . 4 dieses Vertrages und

Art . 13 der Satzungen der Otavigesellschast zu emittie¬
renden Genußscheinen behält die Company bei jedes¬
maliger Ausgabe die Hälfte für sich, während sie
bei jedesmaliger Ausgabe die andere Hälfte den Zeichnern
der 200 000 Anteile, auf je zwei Anteile einen Genuß-
schein, als Vergütung für die Kapitalbeschaffung überläßt.

Artikel 6.
Die Company hat bei der Gründung der Otavi¬

gesellschast von den zunächst ausgegebenen Anteilen 500
Stück übernommen und wird von den weiter bis auf
Höhe eines Grundkapitals von 20 000 000 (zwanzig
Millionen Mark) auszugebenden Anteilen 79 500 Stück
übernehmen. Sie verpflichtet sich, die im ganzen über¬
nommenen 80 000 Anteile nebst einem Genußschein aus
je zwei Anteile während fünf Jahren , vom Tage der
Ausgabe an gerechnet, weder zu verkaufen noch in anderer
Weise zu veräußern.

Artikel 7.
Dieser Vertrag tritt in Kraft , sobald gemäß Art . 44

der abgeänderten Satzungen die 190 000 Anteile der Ge¬
sellschaft gezeichnet sind und die erste Einzahlung hierauf
geleistet ist, sodann von der Kaiserlich Deutschen Regierung
diese Satzungen nebst dem gegenwärtigen Vertrage ge¬nehmigt sein werden.

Die Ausfertigung dieses Vertrages erfolgt in zweiExemplaren.

Verhandelt und abgeschlossen
in Berlin, den 12. Mai 1903,

von Herrn Edmund Davis für die Soutu ^Vsst ^.krie^
eomvan ?, Limiteck, auf Grund des Beschlusses
des öoarck dieser Gesellschaft laut der einem
Exemplar beigefügten Ausfertigung,

Edmund Davis

von Herrn A. von Hansemann für die Otavi Minen-
und Eisenbahn-Gesellschaft unter Vorbehalt der
Bestätigung durch die Direktion dieser Gesellschaft.

A. v. Hansemann

Bestätigt

Olnvi Minen - und Eisenbahn -Gesellschaft.
Gioner. Müller v. d. Werra.
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Anlage Xll.

Berlin , den 7. Juli 1903.

Auf das Schreiben vom 29 . Juni d . I.

Durch die Damaraland -Konzession vom 12 . Sep¬
tember 1892 , in Einzelheiten erläutert durch das dazu
aufgenommene Protokoll vom 14 . November desselben
Jahres , ist von dem Auswärtigen Amt , Kolonial -Ab-
teilung , der Loutd ^Vsst ^ krioa. Oomva -n^ das Recht
eingeräumt worden , in einem von ihr auszuwählenden
Bezirk des Schutzgebietes Deutsch -Südwestafrika (Damara-
land ) unter Ausschließung anderer Bergbau zu treiben
und alle dazu nötigen Anlagen — den Bau von Eisen¬
bahnen mit einbegriffen — herzustellen . Die Rechte zum
Bau und Betrieb von Schienenwegen sind durch eine
Vereinbarung des Auswärtigen Amts , Kolonial -Abteilung,
mit der Loutli ^Vsst ^ .krioa. Lowxan ^ vom 11 . Oktober
1898 alsdann neu geregelt worden . Auch ist in §§ 6
bis 9 dieser Vereinbarung die Verleihung eines aus¬
schließlichen Rechts zur Aufsuchung und Gewinnung von
Mineralien in einem Teile des Ovambolandes erfolgt.

Nach Artikel 5, 6, 8 der Konzession in Verbindung
mit § 10 der Vereinbarung vom 11 . Oktober 1898 hatte
die Loutli ^Vest ^ .kriea. OomMn ^ bis zum 12 . September
1904 den Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen
Betriebes nachzuweisen und ihn nach diesem Termin fort¬
zusetzen, widrigenfalls ihre Minenrechte verwirkt sein
sollten.

Artikel 20 der Konzession ermächtigt die Loutd . ^ est,
^ .kriea. OomMo ^ , die ihr verliehenen Rechte ganz oder
teilweise auf andere zu übertrage ::.

Hiervon Gebrauch machend , hat sie durch Vertrag
vom 12. Mai 1903 einen Teil ihrer Befugnisse , ins¬
besondere ihrer Minenrechte im Otavigebiete der im Jahre
1900 als Kolonialgesellschaft gegründeten Otavi Minen-
und Eisenbahngesellschaft eingeräumt , welche in der
Hauptversammlung vom 29 . Mai 1903 ihren Satzungen
eine dem neu geschaffenen Rechtsverhältnis entsprechende
Fassung gab.

In Artikel 3 des Vertrages vom 12 . Mai 1903 hat
sich die Otavi Atmen - und Eisenbahngesellschaft ver¬
pflichtet , bis zum Ende des Jahres 1906 eine Eisenbahn
von Swakopmund uach dem Otavigebiete zu bauen , jedoch
unter der Voraussetzung , daß der Reichskanzler den in
der Hauptversammlung vom 29 . Mai 1903 beschlossenen
Satzungsänderungen sowie dem Vertrage vom 12 . Mai
1903 seine Genehmigung erteile und daß ferner die in
§ 10 der Vereinbarung vom 11 . Oktober 1898 der Loutli
^Vost ^ frioa OowMo ^ für den Beginn eines ordnungs¬
mäßigen bergmännischen Betriebes gestellte Frist bis zum
Ende des Jahres 1906 verlängert werde.

Nachdem die beiden Gesellschaften erklärt haben , auch
der Regierung gegenüber die in dem Vertrage vom
12 . Mai 1903 beiderseits eingegangenen Verbindlichkeiten
zu übernehmen , — nachdem insbesondere auch die Otavi
Minen - und Eisenbahngesellschaft sich der Regierung ver¬
pflichtet hat , bis zum Ende des Jahres 1906 den Beginn
eines ordnungsmäßigen bergmännischen ..Betriebes ' in ' dem
durch Artikel 5 der Konzession vom 12 . September 1892
bestimmten Mindestumfaug nachzuweisen — erkläre ich
hiermit auf den gemeinsamen Antrag der beiden Gesell-

20
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schaften vom 29 . Juni 1903 namens des Herrn Reichs¬
kanzlers :

1. die von der Otavi Minen - und Eisenbahngesell¬
schaft in der Hauptversammlung vom 29 . Mai
1908 beschlossenen Änderungen ihrer Satzungen
werden genehmigt'

2 . genehmigt wird ferner der von der Loutd ^Vs8t
^ .Lriea. OomMn ^ am 12 . Mai 1903 mit der
Otavi Minen - und Eisenbahngesellschaft ge¬
schlossene Vertrag'

3. die nach Artikel 5 der Dmnaraland -Konzession
vom 12. September 1892 und § 10 der Ver¬
einbarung zwischen dem Auswärtigen Amt,
Kolonial -Abteilung , uud der Soutli ^Vest ^ .tricn
^omMn ^ vom 11 . Oktober 1898 der letzteren
für den Nachweis des Beginns eines ordnungs¬
mäßigen bergmännischen Betriebes gestellte , mit
dem 12 . September 1904 ablaufende Frist wird
bis zum 31 . Dezember 1906 mit der Wirkung
verlängert , daß die in Artikel 1 der Dmnaraland-
Konzession und in 6 bis 9 der Vereinbarung
vom 11 . Oktober 1898 gewährten Rechte durch
die 3out !i 'West ^ triea (^oinMn ^ bezw . durch
die Otavi Minen - und Eisenbahngesellschaft vor
Ablauf der so verlängerten Frist nicht verwirkt
werden sollen , wenn bis dahin von der Otavi
Minen - und Eisenbahngesellschaft im Otavigebiet
der Beginn eines orduungsmäßigen berg¬
männischen Betriebes in dem durch Artikel 5
Satz 2 der Damaraland -Konzession bestimmten
Mindestumfang nachgewiesen wird.

Auswärtiges Amt.
Kolonial - Abteilung.

Stuebel.

An

die Otavi Minen - und Eisenbahngesellschaft
uud

« die Loutd ^ est. ^ .triea . Lomx ., I îmitsä,
z. H . des Herrn Geheimen Kommerzienrats

von Hansemann

Hochwohlgeboren
hier.
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Anlage XIII.

Konzession zur Aufsuchung und Gewinnung von Edel¬
steinen innerhalb des Bezirks von Gibeon in Dentsch-

Südwestafrika.

Nachdem die Gibeon - Schürf - und Handels¬
gesellschaft in. b. H. — im nachstehenden die Kon¬
zessionare genannt — den Nachweis erbracht hat, daß
ihr zur Vornahme von Schürfarbeiten im Bezirke Gibeon
auf Edelsteine unter Einrechnung des 150 000 be¬
tragenden Gegenwerts der Weißschen Rechte*) ein Bar¬
kapital von 1 022 100 »L. zur Verfügung steht, wird ihr
die folgende Konzession erteilt:

§ 1-
Die Konzessionare, zu welchen im Sinne der Kon¬

zession auch die gemäß § 10 gebildete Kolonialgesellschaft
zählt, erhalten, vorbehaltlich besserer Rechte Dritter , für
einen nach § 5 zu bemessenden Zeitraum die ausschließ¬
liche Befugnis , innerhalb eines im nachfolgenden „das
Konzessionsgebiet" benannten Teiles des Gebietes von
Gibeon (§ 4) im südwestafrikanischen Schutzgebiet auf
Edelsteine zu schürfen und das Recht zur Gewinnung der¬
selben zu erwerben.

Während der ersten fünf Jahre , vom Datum der
Konzession an gerechnet, soll dritten Personen die Er¬
laubnis zum Schürfen auch auf andere Mineralien als
Edelsteine innerhalb des Konzessionsgebietes nicht erteilt
werden. Das eigene Recht der Regierung zur Aufsuchung
und Gewinnung von Mineralien , mit Ausnahme von
Edelsteinen, wird hierdurch nicht berührt.

Die Ausübung des Schürf - und Bergbaurechts auf
Edelsteine ist, soweit nicht nachstehend etwas anderes be¬
stimmt wird, den in dein Konzessionsgebiet jeweilig gelten¬
den bergrechtlichenVorschriften unterworfen.

Die Bestimmungen der Z§ 7, 8, 14, 16 bleiben hin¬
sichtlich der unter der Wirkung dieser Konzession ent¬
standenen Bergbauberechtigungen auch nach Ablauf oder
Verfall dieser Konzession in Kraft.

§ 2.
Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie zu Geschäfts¬

führern der Gibeon-Schürf - und Handelsgesellschaftdürfen
nur deutsche Reichsangehörige bestellt werden.

Das Gesellschaftskapital der Gibeon - Schürf - und
Handelsgesellschaft darf bis zu dem Barbetrage von
500 000 -F . zu anderen als in dieser Konzession er¬
wähnten Zwecken nur mit Genehmigung des Reichs¬
kanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonialabteilung) Ver¬
wendung finden.

§ 3-
Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Kon¬

zessionare wird von dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt,
Kolonialabteilung) geführt, welcher befugt ist, zu diesem
Behufe einen Kommissar zu bestellen. Der Kommissar
ist berechtigt, an den Sitzungen der Konzessionare teilzu¬
nehmen.

*) Der Reichsangehvrige Carl Weiß hatte sich im März 1896
von Hendrik Witboi gewisse Land - und Minenrechte in dem frag¬
lichen Gebiete einräumen lassen. Diese Rechte, welche im wesentlichen
in dem Eigentum an zwei Blaugrundstellen umschließenden Grund¬
stücken bei Gibeon und dem Vorkaufsrecht auf benachbartes Land
bestehen, hat die Gesellschaft von Weiß erworben.
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Die Konzessionare sind verpflichtet, dem Kommissar
auf Verlangen über die Geschäfte jederzeit Auskunft zu
geben. Auch ist ihm oder den von ihm beauftragten
Personen die Einsicht der Bücher und Schriften zu ge¬
statten.

Die Bestellung des Hauptoertreters der Konzessionare
im Schutzgebiet unterliegt der Genehmigung des Reichs¬
kanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonialabteilimg).

Die Leitung der auf Grund dieser Konzession zur
Ausführung gelangenden bergmännischen Arbeiten darf
nur Personen übertragen werden, deren Befähigung hierzu
von dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial¬
abteilung) anerkannt wird.

§ 4.
Das Konzessionsgebiet wird begrenzt:

Im Norden : Durch eine durch Girikas gezogene, mit
dem Breitengrade parallel laufende Linie
unter Einschluß des genannten Ortes.

Im Süden , Westen und Osten : Durch die Stammes¬
grenze des Gebiets des Kapitäns von
Gibeon , bis zu deren Festlegung als
Grenze dienen soll:

Im Osten : Der Meridian von Schuimoog.
Im Westen : Der östliche Rand des westlich von

Airob oder „ Lever "-Rivier befind¬
lichen Gebirges.

Im Süden : Eine am nördlichen Fuße des Klein-
Broekaros-Gebirges entlang gehende,
mit dem Breitengrade parallel laufende
Linie unter Ausschluß des Platzes
Aritetis.

Die Abgrenzung des Konzessionsgebietes an Ort und
Stelle erfolgt im Wege einer Verständigung zwischen den:
Kaiserlichen Gouvernement und den Konzessionaren auf
Kosten der letzteren. Die Konzessionare verpflichten sich,
diesbezügliche Anträge binnen neun Monaten , von der
Erteilung der Konzession an gerechnet, bei der zuständigen
Behörde des Schutzgebietes zu stellen. Geschieht dies
nicht, so ist der Gouverneur befugt, die Grenzen ohne
Mitwirkung der Konzessionare auf deren Kosten zu be¬
stimmen.

Sollte sich herausstellen, daß bei der vorstehend auf¬
geführten Begrenzung des KonzessionsgebietesTeile des
letzteren in das Gebiet des Kapitäns von Bersaba fallen,
so scheiden dieselben aus dem Bereiche der Konzession aus.

§ 5.
Die in § 1 erwähnte ausschließlicheBefugnis , auf

Edelsteine zu schürfen und das Recht zur Gewinnung der¬
selben zu erwerben, wird auf die Dauer von zehn Jahren,
vom Tage der Erteilung der Konzession an gerechnet,
gewährt.

§ 6.
Die Konzessionaresind verpflichtet, innerhalb zweier

Jahre , vom Tage der Erteilung der Konzession an ge¬
rechnet, mit ernstlichen, bergmännisch einwandfreien Schürf¬
und Untersuchungsarbeiten (§ 9) zu beginnen und diese
Arbeiten, soweit nicht höhere Gewalt oder andere außer¬
halb der Einwirkung der Konzessionare liegende, zwingende
Gründe entgegenstehen, ununterbrochen fortzusetzen.

Vor Eröffnung der Schürf- und Untersuchungs¬
arbeiten und vor jedem wesentlichen Wechsel in diesen
Arbeiten ist dem Gouvernement der Arbeitsplan mit¬
zuteilen.

Auch haben die Konzessionareim Falle einer Unter¬
brechung der Arbeiten dem Gouvernement unter Angabe
der Gründe hiervon unverzüglich Anzeige zu erstatten.
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Werden die schürf - und Untersuchungsarbeiten nicht
innerhalb des oben bezeichneten Zeitraumes begonnen
oder im Falle einer Unterbrechung nicht binnen einer von
dem Gouvernement zu bestimmenden Frist wieder auf-

5 genommen, so kann diese Konzession für verfallen erklärt
werden, ohne daß hierauf ein Entschädigungsanspruch
gegen den Fiskus begründet werden kann.

§ 7-
Wird bei Ausübung dieser Konzession eine Lager¬

stätte als edelsteinführend erwiesen, so ist der erste Edel-
fteinfund dieser Lagerstätte binnen drei Monaten , nach¬
dem er zur Kenntnis der Konzessionare oder ihrer Ver¬
tretung im Schutzgebietegekommen ist, dem Gouvernement
mittelst eingeschriebenen Briefes oder auf sonst sichere
Weise anzuzeigen, bei Vermeidung der in der jeweiligen
Bergverordnüng für das südwestafrikanische Schutzgebiet
für die Vernachlässigung einer solchen Anzeigepflichtvor¬
geschriebenen Strafe . Auch ist dieser Fund unverzüglich
einer fachmännischen Untersuchung zu unterziehen. Ge¬
schieht letzteres nicht, so kann das Gouvernement, nach¬
dem es hierzu aufgefordert hat und seit der Aufforderung
sechs Monate verstrichen sind, die Untersuchung auf Kosten5 der Konzessionare ausführen lassen.

Das Ergebnis der Untersuchung ist seitens der Kon¬
zessionare dem Gouvernement unverzüglich mitzuteilen.

8 8.
Wird festgestellt, daß eine Ablagerung sich für die

Eröffnung einer regelmäßigen Edelsteingewinnung eignet
(§ 9), so sind die Konzessionare verpflichtet, binnen einer
Frist von drei Jahren , von der erfolgten Feststellung an
gerechnet, einen regelmüßigen, der Beschaffenheit der Lager¬
stätte entsprechenden Bergbaubetrieb zu beginnen und un¬
unterbrochen fortzuführen, sofern nicht höhere Gewalt
oder andere außerhalb der Einwirkung der Konzessio¬
nare liegende, zwingende Gründe entgegenstehen. Als
zwingender Grund ist auch die Notwendigkeit von Betriebs-
einschränkungen mit Rücksicht auf die Konjunkturen des
Welthandels in Edelsteinen zu erachten.

Wird binnen der festgesetztenFrist ein den vor¬
stehenden Bestimmungen entsprechender Bergbaubetrieb

9) nicht begonnen oder ohne zwingenden Grund unter¬
brochen, so ist der Reichskanzler (Auswärtiges Amt,
Kolonialabteilung) befugt, hinsichtlich der von der Ver¬
säumnis oder Unterbrechung betroffenen Fundstelle alle
aus der Konzession hergeleiteten Berechtigungen in einem
räumlichen Umfange, wie es für die Zwecke eines ord¬
nungsmäßigen Bergbaubetriebes nach der Ansicht des
Gouvernements erforderlich erscheint, zugunsten des süd-
westafrikanischen Landesfiskus für verfallen zu erklären
und seiner eigenen freien Verfügung vorzubehalten, ohne
daß hierauf ein Entschädigungsanspruch gegen den Fiskus
begründet werden kann.

Im Falle des nicht-rechtzeitigen Beginns oder der
Nichtaufrechterhaltung des regelmäßigen, der Beschaffen¬
heit der Lagerstätte entsprechendenBergbaubetriebes darf
der Verfall erst ausgesprochen werden, nachdem zwei
mindestens ein halbes Jahr auseinanderliegende Auf¬
forderungen zum Beginn oder zur Wiederaufnahme des
regelmäßigen Betriebes binnen einer von dem Gouverne¬
ment festzusetzenden Frist erfolglos geblieben sind.

Weisen die Konzessionäre in einer für das Gou¬
vernement überzeugenden Weise nach, daß ihnen die Ein¬
haltung der Frist für die Eröffnung oder die Aufrecht¬
erhaltung des regelmäßigen Betriebes durch höhere Gewalt
unmöglich geworden ist, so ist im ersteren Falle die Frist
angemessen zu verlängern. Im letzteren Falle soll von
der Zurücknahme der Verleihung Abstand genommen

21
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werdet :, sofern die Konzessionare nach Beseitigung der
durch die höhere Gewalt veranlaßten Störung binnen
einer vom Gouvernement festzusetzenden Frist den regel¬
mäßigen Betrieb wieder aufnehmen.

§ 9 . *
Die Entscheidung der Tatfrageu:
1. ob in Gemäßheit des § 6 ernstliche, bergmännisch

einwandfreie Schürf - und Untersuchungsarbeiten
ausgeführt werden , und ob eine Unterbrechung
der Arbeiten gerechtfertigt ist-

2 . ob im Falle des § 8 eine Ablageruug sich für
die Eröffnung einer regelmäßigen Edelstein¬
gewinnung eignet , sowie ferner , ob ein begonnener
Bergbaubetrieb der Beschaffenheit der Ablagerung
entspricht und ob eine Unterbrechung des Be¬
triebes gerechtfertigt ist oder die Notwendigkeit
einer Betriebseinschränkung mit Rücksicht auf die
Konjunkturen des Welthandels in Edelsteinen
vorliegt,

erfolgt im Streitfalle unter Ausschluß des Rechtsweges
durch ein im Schutzgebiet gebildetes Schiedsgericht , das
aus je zwei von den Parteien zu ernennenden Schieds¬
richtern und einem von diesen zu wählenden Obmann
besteht . Können sich die Schiedsrichter über einen Ob¬
mann nicht einigen , so fungiert als solcher der Ober¬
richter des Schutzgebiets . Im übrigen sind für das
schiedsrichterliche Verfahren die Bestimmungen der Reichs-
Zivilprozeßordnung maßgebend.

§ 10.
Die Konzessionare können vom Reichskanzler (Aus¬

wärtiges Amt , Kolonial -Abteilung ) nugehalten werden,
innerhalb vier Jahren , vom Datum der Konzession an
gerechnet , eine deutsche Kolonialgesellschaft nach Maßgabe
des Schntzgebietsgesetzes (Reichs -Gesetzbl. 1900 , S . 813)
zu bilden und auf sie die ihnen durch die Konzession zu¬
gewiesenen Rechte uud Pflichten entsprechend zu übertragen.
Die Satzungen dieser Gesellschaft und alle Satzungsände¬
rungen unterliegen der Genehmigung des Reichskanzlers
(Auswärtiges Amt , Kolonial -Abteilung ).

Das Grundkapital der im Sinne des vorstehendeil
Absatzes gebildeten Gesellschaft muß mindestens fünf
Millionen Mark betragen . Vor der Gründung der Ge¬
sellschaft ist nachzuweisen , daß wenigstens die Hälfte des
Grundkapitals für die Ausführung bergmännischer Arbeiten
im Schutzgebiete jederzeit in barem Gelde oder sicheren
Effekten verfügbar ist. Der gleiche Nachweis ist vor jeder
etwaigen Vermehrung des Gesellschnftskapitals zu führen.

§ 11.
Bon dem jährlichen Reiugewinn , welcher durch den

Geschäftsbetrieb der auf Grund dieser Konzession begrün¬
deten Bergwerksunternehmungen erzielt wird , sind zunächst
5 Prozent einem zu bildenden Reservefonds solange zu
überweisen , bis dieser die Höhe von 25 Prozent des
Grundkapitals erreicht hat . Nach Abführung dieser 5 Pro¬
zent an den Reservefonds erhalten die Anteilseigner
5 Prozent Dividende auf das eingezahlte Grundkapital.
Von dem hiernach verbleibenden Überschuß des Rein¬
gewinns ist der fünfte Teil an den Landesfiskus des
südwestafrikanischen Schutzgebietes abzuführen . Die ver¬
bleibenden vier Fünftel des Reingewinns fließen der Ge¬
sellschaft zu, welche über die Verwendung nach Maßgabe
der Satzungen zu beschließen hat.

§ 12.
Kommen die Konzessionare den ihnen durch die §§ 2,

10 und 11 auferlegten Verpflichtungen nicht oder nicht
rechtzeitig nach, so kann der Reichskanzler (Auswärtiges
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Amt , Kolonial -Abteilung ) die aus dieser Konzession sich
ergebenden Rechte und Pflichten sür versallen erklären
und alle verliehenen Rechte seiner eigenen freien Verfügung
vorbehalten , ohne daß hierauf ein Entschädigungsanspruch
gegen den Fiskus begründet werden kann.

§ 13.
Die Konzessionare sind in Anbetracht der Bestim¬

mungen des § 11 von den gesetzlich vorgesehenen Schürf¬
gebühren , Feldessteuern und Förderungsabgaben befreit.

§ 14.
Wollen die Konzessionare die Konzession oder die auf

Grund derselben erworbenen Bergrechte ganz oder teil¬
weise übertragen , oder solche Verträge schließen, welche
eine Einschränkung der bergmännischen Ausbeutung von
Edelsteinfunden oder eine Einschränkung der Verwertung
der gewonnenen Edelsteine zum Gegenstand haben , so
bedarf es hierzu der Genehmigung des Reichskanzlers
(Auswärtiges Amt , Kolonial -Abteilung ) .

Die Beräußeruug des Rechts auf einzelne Felder
oder auf Teile des Konzessionsgebietes ist unbeschadet der
Vervflichtuug , die nach Absatz 1 erforderliche Genehmiguug
des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt , Kolonial -Abteilung)
einzuholen , nur daun rechtswirksam , wenn im Veräuße¬
rungsvertrage ausbedungen worden ist, daß auch der
Einzelrechtsnachfolger deu Bestimmungen dieser Konzession
sich unterwirft.

§ 15.
Stellt sich nach Ablauf dieser Konzession heraus , daß

die Konzessionare das Recht zur Aufsuchung oder Ge¬
winnung von Edelsteinen in einem Flächenumfange er--
worben haben , welcher ein Fünftel des Konzessions¬
gebietes , höchstens jedoch 1000 qkoi , übersteigt , so kann
der Reichskanzler (Auswärtiges Amt , Kolonial -Abteilung)
die Berechtigungen hinsichtlich der überschießenden Flächen
für verfallen erklären und diese Flächen seiner eigenen
freien Verfügung vorbehalten , ohne daß hierauf Ent¬
schädigungsansprüche gegeu den Fiskus begründet werden
können . Dabei bleibt es den Konzessionaren überlassen,
die für verfallen zn erklärenden Flächen zu bezeichnen.
Sofern dies nicht binnen sechs Monaten nach erfolgter
Aufforderung geschieht, oder sofern Erklärungen abgegeben
werden , die miteinander nicht vereinbar sind, geht das
Wahlrecht auf das Gouvernement über.

§ 16.
Zur Eutscheiduug aller aus dieser Konzession zwischen

dem Fiskus und den Konzessionaren etwa entstehenden
Privatrechtsstreitigkeiten , welche nicht vor das nach § 9
zu bildende Schiedsgericht gehören , sind ausschließlich
die Gerichte des südwestafrikanischen Schutzgebietes zu¬
ständig.

§ 17.
Etwaige Koste» dieser Urkunde werden von den Kon¬

zessionaren getragen.

Homburg v. d. Höhe , den 25 . September 1904.

Der Reichskanzler.
Sütow.
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